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Auf der Grundlage der von SIX Exchange Regulation nach 
Inkrafttreten der Verordnung gegen übermässige Vergü-
tungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 
revidierten «Richtlinie betreffend Informationen zur  
Corporate Governance» (RLCG) vom 13.12.2016 werden 
im Folgenden Angaben über die Führung und die Kont-
rolle auf oberster Unternehmensebene der Bank Cler AG 
(im Folgenden «Bank Cler») publiziert.

Teilweise finden sich die gemäss Richtlinie zu veröffentli-
chenden Informationen auch in anderen Teilen des vorlie-
genden Geschäftsberichts oder in der früheren Berichter-
stattung zur Corporate Governance. Wo dies der Fall ist, 
wird ein Verweis auf die entsprechende Stelle angebracht. 
Insbesondere erfolgt u.a. eine ausführliche Darstellung der 
vergütungsrelevanten Informationen nach Massgabe der 
anwendbaren VegüV in einem separaten Vergütungsbe-
richt (Seite 96 ff.). Die Nummerierung der nachfolgenden 
Informationen folgt, soweit möglich, derjenigen im An-
hang zur SIX-Richtlinie RLCG.

Vorbemerkung
Die Bank Cler orientiert sich in der Strukturierung ihrer 
Corporate Governance am Swiss Code of Best Practice 
for Corporate Governance und erfüllt die Richtlinie zur 
Corporate Governance der Finanzmarktaufsicht FINMA. 
Darüber hinaus achtet die Bank Cler im Speziellen auf eine 
den strategischen Anforderungen entsprechende Zusam-
mensetzung der Gremien nach Erfahrung, Ausbildung und 
Fähigkeiten. Der Verwaltungsrat stellt zudem die notwen-
dige Unabhängigkeit seiner Entscheidungsfindung und der 
Entscheidungsfindung seiner Ausschüsse wenn immer nö-
tig durch entsprechende Prozesse in der Adressierung mög-
licher Interessenkonflikte sicher. 

Die Bank Cler hat ihr Organisations- und Geschäftsregle-
ment (OGR) im Berichtsjahr gänzlich überarbeitet. Es trat 
am 01.09.2017 in Kraft. Gleichzeitig wurden weitere in-
terne Regularien angepasst. Eine weitere Grundlage bil-
dete die neue Governance-Struktur der Basler Kantonal-
bank (BKB), die im Wesentlichen in dem mit Wirkung ab 
06.06.2016 revidierten Gesetz über die Basler Kantonal-
bank verankert und im per 01.04.2017 grundlegend über-
arbeiteten Geschäfts- und Organisationsreglement der 
BKB (GOR) abgebildet ist und aufgrund der Zugehörig-
keit der Bank Cler zum Konsolidierungskreis der BKB indi-
rekt auch für die Bank Cler relevant ist.  Als Folge dieser 
Änderungen wurden das Rahmenreglement zur Organi-
sation, zur Führung und zur konsolidierten Überwachung 
im Konzern BKB vom 10.12.2013 sowie die daraus abge-
leitete Vereinbarung über die Konzernführung (Konzern-
vereinbarung) zwischen der BKB und der Bank Cler auf-
gehoben. 

Per 01.01.2017 erliessen die BKB und die Bank Cler das 
Reglement zum Risikomanagement (Konzern und Kon-
zernbanken), das als Rahmenkonzept auch für das Risiko-
management der Bank Cler dient und die Aufgaben und 
Befugnisse der Risikomanagementfunktionen in der Bank 

Cler definiert und auf die gesamte Geschäftstätigkeit der 
Bank Cler anwendbar ist.

Im nachstehenden Bericht wird der Stand der Organisa-
tion am 31.12.2017 beschrieben. Die bisherige Regelung 
und die entsprechenden Änderungen werden grundsätz-
lich nicht mehr kommentiert, diesbezüglich wird auf die 
frühere Berichterstattung verwiesen, insbesondere auf den 
Corporate-Governance-Bericht 2016. In diesem wurden 
die bisherigen Strukturen kommentiert, die im Berichts-
jahr zumindest teilweise Geltung hatten.

Am 23.03.2017 gab die Bank Cler, die bis am 19.05.2017 
als Bank Coop AG am Markt auftrat, ihre Neupositionie-
rung bekannt. Gleichzeitig baute die BKB ihre Beteiligung 
an der Bank Cler aus, indem sie am 22.03.2017 das bisher 
von der Coop-Gruppe Genossenschaft gehaltene Aktien-
paket in Höhe von 10,4% übernahm und damit ihre Betei-
ligung auf 75,8% erhöhte. Die Bank Cler führt ihre lang-
jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Coop weiter. 
Gleiches gilt für die traditionell gute Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaften und Genossenschaften. Für weitere Ein-
zelheiten der strategischen Neuausrichtung der Bank Cler 
als starke Bank mit einem eigenständigen Profil und lan-
ger Tradition verweisen wir auf das Kapitel Unternehmens-
strategie im Lagebericht auf Seite 12 ff.

1 �Konzernstruktur  
und Aktionariat

1.1 Konzernstruktur
Keine eigene Konzernstruktur
Die Bank Cler verfügt über keine eigene Konzernstruktur. 
Sie ist eine am Hauptsegment der SIX Swiss Exchange AG 
kotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel (Valorennum-
mer: 1 811 647/ISIN: CH0018116472). Mit einem kapital- 
und stimmenmässigen Anteil von 75,8% ist die BKB die 
bedeutendste Aktionärin. Die Bank Cler gehört somit zum 
Konsolidierungskreis der BKB. Operativ agiert die Bank Cler 
als Universalbank im gesamten Wirtschaftsraum Schweiz 
und konzentriert sich primär auf die Betreuung von  
Anlage- und Kreditkunden.

Wesentliche nicht konsolidierte Beteiligungen sind auf 
Seite 44 aufgeführt. Zusätzliche Angaben zur Bank Cler 
figurieren auf Seite 4, das Organigramm mit der Unter-
nehmensstruktur befindet sich auf Seite 95.

Zugehörigkeit zum Konsolidierungskreis der BKB  
und Konzerngremien
Aufgrund der Zugehörigkeit der Bank Cler zum Konsolidie-
rungskreis der BKB werden im Zusammenhang mit der 
konsolidierten, regulatorischen Beaufsichtigung für die 
Bank Cler relevante Aufgaben teilweise durch Gremien der 
BKB bzw. durch gemeinsam bestellte Gremien wahrge-
nommen. Die wesentlichen Prinzipien der konsolidierten 
Beaufsichtigung im Konzern BKB sind neu im Geschäfts- 
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und Organisationsreglement der BKB geregelt, nachdem 
die auf der Grundlage des von der BKB im Jahre 2013 ver-
abschiedeten Rahmenreglements zu Organisation, Füh-
rung und konsolidierter Überwachung im Konzern BKB 
zwischen der BKB und der Bank Cler abgeschlossene Ver-
einbarung über die Konzernführung (Konzernvereinba-
rung) aufgehoben wurde. Die wesentlichen Prinzipien wer-
den nachfolgend dargestellt. 

Der Bankrat der BKB nimmt die mit der Konzernoberlei-
tung in regulatorischer Hinsicht verbundenen Aufgaben 
wahr, insbesondere die Oberleitung des Konzerns und die 
Erteilung der notwendigen Weisungen auf Konzernebene, 
die Festlegung der Konzernorganisation, die Ausgestal-
tung des Rechnungswesens sowie der Finanzplanung auf 
Konzernebene, die Genehmigung des Konzernabschlus-
ses, des jährlichen Budgets und der Mittelfristplanung auf 
Konzernebene, die Oberaufsicht über die mit der Konzern-
führung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf 
die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und 
Weisungen, sowie die Sicherstellung der angemessenen 
Ausgestaltung eines wirksamen internen Kontrollsystems 
auf Konzernstufe.

Die BKB und die Bank Cler setzen gemeinsam einen Kon-
zern- und Strategieausschuss (KSA) ein. Die Bank Cler ist 
mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats sowie einem 
weiteren Mitglied des Verwaltungsrats im KSA vertreten. 
Die Mehrheit des KSA besteht aus Mitgliedern des Bank-
rats der BKB, namentlich dem Präsidenten des Bankrats 
sowie zwei weiteren Mitgliedern des Bankrats.  Der Auf-
gabenbereich des KSA umfasst die Konzernstrategie, die 
Konzernorganisation und strategische Belange, die beide 
Banken betreffen (siehe auch Ziffer 3.5). Der KSA erstat-
tet als vorberatendes Gremium Bericht an die Oberlei-
tungsorgane der BKB und der Bank Cler und stellt diesen 
die notwendigen Anträge. Der KSA hat keine Befugnis, un-
mittelbar geschäftswirksame Beschlüsse für die Bank Cler 
zu fassen.

Auf der exekutiven Ebene setzen die BKB und die Bank 
Cler gemeinsam eine Konzernleitung ein. Die Bank Cler ist 
mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung sowie einem 
weiteren vom Verwaltungsrat ernannten Mitglied der Ge-
schäftsleitung vertreten. Die Mehrheit der Konzernleitung 
besteht aus Mitgliedern der Geschäftsleitung der BKB, na-
mentlich dem Chief Executive Officer der BKB sowie zwei 
weiteren vom Bankrat ernannten Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung der BKB. Die Konzernleitung wirkt im Rah-
men ihrer Befugnisse darauf hin, dass die Strategien und 
die operativen Tätigkeiten der beiden Banken sinnvoll ko-
ordiniert und das vorhandene Synergiepotenzial optimal 
ausgeschöpft werden (siehe auch Ziffer 3.6).  Sie sorgt in 
diesem Sinne für eine Koordination und Abstimmung der 
Tätigkeiten der Geschäftsleitungen der BKB und der Bank 
Cler. Die Konzernleitung bereitet die Geschäfte des KSA 
vor und stellt demselben Anträge. Die Konzernleitung hat 
keine Weisungsbefugnis gegenüber der Bank Cler und kann 

keine unmittelbar geschäftswirksamen Beschlüsse für die 
Bank Cler fassen.

Der Prüfungsausschuss der BKB nimmt die Funktion des 
Konzern-Prüfungsausschusses wahr. Die Bank Cler hat ei-
nen eigenen Prüfungsausschuss (siehe dazu Ziffer 3.5) mit 
entsprechenden Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. 
Er überwacht und koordiniert darüber hinaus relevante 
Aufgaben aus der Sicht der Bank Cler für den Konzern mit 
dem Konzern-Prüfungsausschuss. Der Konzern-Prüfungs-
ausschuss besteht ausschliesslich aus Vertretern des Bank-
rats der BKB und ist derzeit gleich zusammengesetzt wie 
der Prüfungsausschuss der BKB. Er hat insbesondere fol-
gende Aufgaben und Befugnisse im Konzern:
• �die Ausarbeitung von allgemeinen Grundsätzen zur In-

ternen Revision im Konzern und zur finanziellen Bericht-
erstattung im Konzern zuhanden des Bankrats;

• �die Erörterung des Reglements betreffend Compliance- 
Funktion im Konzern, welches einheitliche Grundsätze 
zur Ausübung der Compliance-Funktion im Konzern um-
fasst; 

• �die Überwachung und die Beurteilung der finanziellen 
Berichterstattung im Konzern und der Integrität der Kon-
zernrechnung, einschliesslich deren Besprechung mit dem 
zuständigen Geschäftsleitungsmitglied im Konzern BKB 
(Chief Financial Officer Konzern), dem leitenden Revisor 
sowie dem Leiter des Inspektorats;

• �die Überwachung und die Beurteilung der Wirksamkeit 
der internen Kontrolle im Konzern, namentlich auch der 
Risikokontrolle und der Compliance-Funktion, sowie der 
Internen Revision im Konzern;

• �die Entgegennahme und Würdigung der Berichte des In-
spektorats und der Compliance-Funktion der Konzern-
gesellschaften.

Der Risikoausschuss der BKB nimmt die Funktion des Kon-
zern-Risikoausschusses wahr. Die Bank Cler hat einen ei-
genen Risikoausschuss (siehe dazu Ziffer 3.5) mit entspre-
chenden Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Er 
überwacht und koordiniert darüber hinaus relevante Auf-
gaben aus der Sicht der Bank Cler für den Konzern mit 
dem Konzern-Risikoausschuss. Der Konzern-Risikoaus-
schuss besteht ausschliesslich aus Mitgliedern des Bank-
rats der BKB und ist derzeit gleich zusammengesetzt wie 
der Risikoausschuss der BKB. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben und Befugnisse im Konzern:
• �die Erörterung des Reglements zum Risikomanagement 

im Konzern, welches insbesondere die Grundsätze zur 
Kategorisierung der Risiken, die Identifikation, die Mes-
sung, die Beurteilung und die Steuerung einzelner wie 
auch aggregierter Risikopositionen sowie die Zuständig-
keiten und die entsprechende Berichterstattung darüber 
umfasst, und Antragstellung mit entsprechenden Emp-
fehlungen an den Bankrat;

• �die Beurteilung der Mittelfristplanung sowie der Kapital- 
und Liquiditätsplanung des Konzerns und diesbezügliche 
Antragstellung und Berichterstattung an den Bankrat;

• �die mindestens jährliche Beurteilung der Risikopolitik des 
Konzerns und des Reglements zum Risikomanagement 
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im Konzern sowie Veranlassung der notwendigen Anpas-
sungen; 

• �die Kontrolle, ob der Konzern ein geeignetes Risikoma-
nagement mit wirksamen Prozessen unterhält, die der 
jeweiligen Risikolage gerecht werden; 

• �die Überwachung der Umsetzung der Risikostrategien 
des Konzerns, insbesondere im Hinblick auf deren Über-
einstimmung mit der vorgegebenen Risikotoleranz und 
den Risikolimiten gemäss Reglement zum Risikomanage-
ment im Konzern;

• �die Entgegennahme der Berichte der für die Risikokont-
rolle im Konzern verantwortlichen Person (Chief Risk  
Officer) der BKB und sonstiger Funktionsträger und die 
Einrichtung geeigneter Informationsflüsse zum Konzern- 
Prüfungsausschuss.

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss der BKB 
nimmt die Funktion des Konzern-Vergütungs- und No-
minationsausschusses wahr. Die Bank Cler hat einen ei-
genen Vergütungs- und Nominationsausschuss, der jähr-
lich durch die Generalversammlung gewählt wird (siehe 
dazu Ziffer 3.5). Der Konzern-Vergütungs- und Nomina-
tionsausschuss besteht ausschliesslich aus Vertretern des 
Bankrats der BKB und ist derzeit gleich zusammenge-
setzt wie der Vergütungs- und Nominationsausschuss 
der BKB. Er ist insbesondere zuständig für den Antrag 
an den Bankrat betreffend Vergütung der vom Bankrat 
ernannten Mitglieder der Konzerngremien sowie die Vor-
bereitung von Personalfragen betreffend solcher Kon-
zerngremien.

Die Bank Cler setzt das Inspektorat der BKB als Interne 
Revision ein. Als internes Prüfungsorgan überprüft es die 
Einhaltung der gesetzlichen, statutarischen und reglemen-
tarischen Bestimmungen sowie der internen Weisungen 
und Richtlinien in den einzelnen Konzerngesellschaften 
(siehe auch Ziffer 3.7) und nimmt als Konzerninspektorat 
auch Aufgaben für den Konzern BKB wahr.

Der für die Compliance zuständige Geschäftsbereich der 
BKB nimmt die Compliance-Funktion für den Konzern 
BKB wahr, der seine Tätigkeit auf den Kontrollen aufbaut, 
die im Konzern festgelegt sind, und die koordinative Ver-
antwortung trägt, dass sich die Compliance-Funktionen 
in der BKB und der Bank Cler bei der Umsetzung und  
Anwendung der einschlägigen gesetzlichen und regula-
torischen Vorschriften nach einheitlichen Grundsätzen  
richten. Die Bank Cler verfügt über eine eigene Compli-
ance-Funktion, die vom für die Compliance zuständigen 
Präsidialbereich wahrgenommen wird. Dieser Präsidial-
bereich wird von der Vorsitzenden der Geschäftsleitung 
geführt.

Gemäss Organisations- und Geschäftsreglement der Bank 
Cler ernennt der Verwaltungsrat in eigener Kompetenz als 
aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft die vom Regierungs-
rat des Kantons Basel-Stadt für die BKB bestimmte Prüf-
gesellschaft, was synergieeffizient ist und die konsolidierte 
aufsichtsrechtliche Überwachung im Konzern BKB erleich-

tert. Weil es zweckmässig ist, wenn dieselbe Prüfgesell-
schaft auch als statutarische und aktienrechtliche Revisi-
onsgesellschaft amtet, deren Ernennung der Generalver- 
sammlung vorbehalten ist, wird der Verwaltungsrat der 
Bank Cler üblicherweise jeweils die Prüfgesellschaft als Re-
visionsstelle der Generalversammlung zur Wahl vorschla-
gen. Der Vorschlag zur Wahl einer neuen Prüfgesellschaft 
an die jeweiligen Gremien erfolgt üblicherweise in Koordi-
nation der beiden Prüfungsausschüsse und der Präsiden-
ten des Bankrats der BKB und des Verwaltungsrats der 
Bank Cler.

Zwischen der BKB und der Bank Cler besteht ferner ein 
Rahmenvertrag, der eine verstärkte Zusammenarbeit der 
BKB und der Bank Cler durch die Zusammenlegung ver-
schiedener Funktionen und Prozesse in gemeinsamen In-
frastruktur- und Geschäftsbereichen vorsieht. Diese wer-
den in der Regel administrativ von der BKB geführt. Die 
einzelnen Dienstleistungen werden in Dienstleistungsver-
einbarungen (Service Level Agreements, SLA) für jeden In-
frastruktur- und Geschäftsbereich geregelt. Damit sollen 
die Kooperationen im Konzern verstärkt und durch Imple-
mentierung von effektiven und effizienten Prozessen mit 
hoher Qualität auch Synergieeffekte und Kosteneinspa-
rungen realisiert werden. Falls Dienstleistungen von Dritt- 
anbietern bezogen werden, bezieht diese die BKB für den 
Konzern. Die betroffenen Leistungen werden unter den 
Rahmenverträgen und den zugehörigen Service Level 
Agreements durch die BKB bzw. die jeweiligen Subunter-
nehmer für die Bank Cler erbracht.

Weitere Details zu den Funktionen der jeweiligen Organe 
und Ausschüsse auf Konzernebene sowie den Konzernfunk-
tionen des Inspektorats der BKB finden sich auch im Cor-
porate-Governance-Kapitel des Finanzberichts der BKB. 
In den nachfolgenden Ausführungen liegt der Fokus auf 
den spezifischen Aufgaben und Funktionen bezüglich der 
Bank Cler.

1.2 Bedeutende Aktionäre
Nach dem schweizerischen Finanzmarktinfrastrukturge-
setz (Art. 120 FinfraG) ist jede natürliche oder juristische 
Person, die direkt, indirekt oder in gemeinsamer Abspra-
che mit Dritten Aktien einer in der Schweiz kotierten Ge-
sellschaft hält, verpflichtet, die Gesellschaft sowie die 
Börse zu benachrichtigen, wenn ihre Beteiligung die  
folgenden Schwellenwerte erreicht, unter- oder überschrei-
tet: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33⅓%, 50% oder 66⅔% 
der Stimmrechte, und zwar ungeachtet ihrer Ausübbar-
keit. 

Die BKB hat im Berichtsjahr das bisher von der Coop- 
Gruppe Genossenschaft gehaltene Aktienpaket an der 
Bank Cler von 10,4% übernommen und hielt per 31.12.2017 
einen Stimmrechtsanteil von 75,8% (einschliesslich der von 
der Bank Cler gehaltenen eigenen Aktien). Damit über-
schritt die BKB den Schwellenwert von 66⅔% der Stimm-
rechte. Mit dem Erwerb wurde gleichzeitig die bisherige 
organisierte Gruppe im Sinne von Art. 12 FinfraV-FINMA, 
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bestehend aus BKB, Coop-Gruppe Genossenschaft und 
Bank Cler, aufgelöst. Die entsprechenden Meldungen ge-
mäss Art. 120 FinfraG gingen bei der Bank Cler fristge-
recht ein. 

Die Details zu den Besitz- und Eigentumsverhältnissen 
sind in der Tabelle «Wesentliche Beteiligte» auf Seite 51 
abgebildet. Bezüglich allfälliger während des Geschäfts-
jahrs erfolgter Offenlegungsmeldungen wird auf die Web-
site der Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange AG 
verwiesen (https://www.six-exchange-regulation.com/ 
de/home/publications/significant-shareholders.html).

Die Börsenkapitalisierung der Bank Cler betrug 718,0 Mio. 
CHF per 31.12.2017 (Vorjahr: 708,8 Mio. CHF).

1.3 Kreuzbeteiligungen
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen im Sinne von Ziffer 
1.3 RLCG.

2 Kapitalstruktur

2.1 Kapital
Das Aktienkapital der Bank Cler beträgt per 31.12.2017 
unverändert 337,5 Mio. CHF.

2.2 Genehmigtes und bedingtes Kapital im Besonderen
Per 31.12.2017 bestand weder ein genehmigtes noch ein 
bedingtes Aktienkapital.

2.3 Kapitalveränderungen
Das Aktienkapital hat sich in den letzten drei Berichtsjah-
ren nicht verändert. Die Veränderung des Eigenkapitals 
im Berichtsjahr ist in der Tabelle «Nachweis des Eigenka-
pitals» auf Seite 29 aufgeführt.

2.4 Aktien
Das Aktienkapital der Bank Cler beträgt 337,5 Mio. CHF 
und ist eingeteilt in 16 875 000 voll liberierte Inhaberak-
tien mit einem Nennwert von je 20 CHF. Mit jeder Aktie 
sind das Mitwirkungsrecht, das Recht auf eine Dividende 
sowie die weiteren von Gesetzes wegen unentziehbaren 
Rechte verknüpft. Jede Aktie berechtigt zur Ausübung ei-
nes Stimmrechts.

Die Gesamtheit der Aktien ist in einer Globalurkunde auf 
Dauer verbrieft. Auf der Grundlage dieser Globalurkunde 
können Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes 
geschaffen werden. Die Aktionäre haben keinen Anspruch 
auf Druck und Auslieferung von physischen Aktien oder 
Aktienzertifikaten.

Im Dezember 2014 wurde das Bundesgesetz zur Umset-
zung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action 
financière (GAFI) verabschiedet. Aus diesem Grund gibt 
es im Obligationenrecht (OR) seit 01.07.2015 Transpa-
renzvorschriften bei Inhaberaktien, unter anderem eine 

Melde- und Registrierungspflicht von Inhaberaktionären. 
Diese Transparenzvorschriften gelten nicht für börsenko-
tierte Aktien. Bei diesen Aktien wird die Transparenz da-
durch gewährleistet, dass Aktionärsbeteiligungen gemes-
sen an den damit verbundenen Stimmrechten bei 
Über- oder Unterschreitung gewisser Schwellenwerte, be-
ginnend ab 3%, meldepflichtig und offenzulegen sind  
(Art. 663c OR, Art. 120 FinfraG und Art. 10 FinfraV-FINMA).

2.5 Partizipations- und Genussscheine
Die Bank Cler hat weder Partizipations- noch Genuss-
scheine emittiert.

2.6 �Beschränkung der Übertragbarkeit und der  
Nominee-Eintragungen

Es existieren keine Namenaktien, weshalb auch keine  
Beschränkungen in der Übertragbarkeit und keine Ein-
schränkungen bezüglich Nominee-Eintragungen bestehen.

2.7 Wandelanleihen und Optionen
Die Bank Cler hat weder Wandelanleihen noch Optionen 
auf eigene Aktien emittiert.

3 Verwaltungsrat
Vorbemerkung
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens sechs Mit-
gliedern, namentlich aus dem Präsidenten und dem Vize-
präsidenten sowie mindestens vier weiteren Mitgliedern. 
Die Mitglieder und der Präsident des Verwaltungsrats wer-
den jährlich einzeln durch die Generalversammlung ge-
wählt. Soweit im Gesetz (VegüV) oder in den Statuten 
nicht anders geregelt, konstituiert sich der Verwaltungs-
rat selbst, insbesondere auch bezüglich allfälliger Aus-
schüsse (mit Ausnahme des Vergütungs- und Nominati-
onsausschusses, der gemäss VegüV zwingend von der 
Generalversammlung gewählt werden muss).

Kein Mitglied des Verwaltungsrats darf der Geschäftslei-
tung einer Gesellschaft des Konzerns angehören oder in 
anderer Funktion (insbesondere aufgrund von Aufträgen, 
Mandaten oder Anstellungen) für den Konzern tätig sein. 
Vorbehalten bleiben die Mitgliedschaft im Oberleitungs-
organ anderer Konzerngesellschaften der Bank Cler sowie 
der BKB und in mit dieser gemeinsam eingesetzten Kon-
zerngremien.

Der Regierungsrat hat den Bankrat der BKB am 13.12.2016 
für die nächste vierjährige Amtsperiode ab 01.04.2017 ge-
wählt. Diese Neubesetzung des Bankrats hat auch zu per-
sonellen Mutationen im Verwaltungsrat der Bank Cler ge-
führt. Ferner standen infolge Verkaufs bzw. Reduktion der 
jeweiligen Beteiligungen der Coop-Gruppe Genossenschaft 
bzw. der Gewerkschaften des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes deren Vertreter, Reto Conrad bzw. Martin 
Tanner, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. 
Frau Dr. Jacqueline Henn Overbeck wurde als Mitglied des 
Bankrats gewählt und verzichtete deshalb auf eine Wie-
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derwahl in den Verwaltungsrat der Bank Cler. Weil aus-
serdem die BKB die Anzahl Vertretungen des Bankrats der 
BKB im Verwaltungsrat der Bank Cler reduzierte, stimmte 
die Generalversammlung einer Verkleinerung des Verwal-
tungsrats von neun auf sieben Mitglieder zu. Die General-
versammlung vom 20.04.2017 wählte sodann neu Frau 
Barbara A. Heller als unabhängiges Mitglied in den Ver-
waltungsrat. Schliesslich wurde Dr. Andreas Sturm als 
neuer Verwaltungsratspräsident gewählt. 

Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten und der Mitglie-
der des Vergütungs- und Nominationsausschusses kons-
tituierte sich der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat 
am Tag der Generalversammlung selbst. Die neue Zusam-
mensetzung trat per 21.04.2017 in Kraft. 

3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats
Nachfolgend werden die per 31.12.2017 amtierenden Mit-
glieder des Verwaltungsrats aufgeführt. Bezüglich der er-
forderlichen Angaben für die früheren Mitglieder des Ver-
waltungsrats, die per 20.04.2017  ausgeschieden sind 
(siehe auch die Vorbemerkungen auf Seite 73), verweisen 
wir auf den Corporate-Governance-Bericht 2016.

Die amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind mit 
Angabe von Namen, Nationalität, Ausbildung und beruf-
lichem Hintergrund nachfolgend aufgeführt. 

Dr. Andreas Sturm
Präsident des Verwaltungsrats
Dr. rer. pol., lic. oec. HSG; selbstständiger Unternehmer; 
Schweizer Bürger, geb. 30.01.1964
(im Verwaltungsrat seit 28.04.2014; Vizepräsident seit 
13.04.2015 und Präsident seit 20.04.2017)

Werdegang: Inhaber und Geschäftsführer Sturm Consul-
ting, Riehen (seit 2003); Bankratspräsident Basler Kanto-
nalbank, Basel (08.01.2014–31.03.2017); Präsident des 
Verwaltungsrats der phorbis Communications AG, Basel 
(2008–2013); Mitglied Grosser Rat Kanton Basel-Stadt 
(2013); Mitglied der Grünliberalen Partei (GLP)  
Basel-Stadt, Sektion Riehen (bis 2013); Mitinhaber und 
Verwaltungsrat der Ellipson AG, Basel (1992–2010); Do-
zent an der School of Management des Asian Institute of 
Technology, Bangkok (Thailand) (1995–1999); Projektlei-
ter eines Forschungsprojektes des Schweizerischen Nati-
onalfonds (1992–1994)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied 
des Bankrats Basler Kantonalbank, Basel; Mitglied des Ver-
waltungsrats der claro fair trade AG, Orpund, seit 2003, 
und Präsident des Verwaltungsrats seit 2006 

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin
Vizepräsident des Verwaltungsrats 
Prof. Dr. rer. oec., Dr. of Business Administration, eidg. dipl. 
Experte in Rechnungslegung und Controlling, eidg. dipl. 

Wirtschaftsinformatiker, MBA; professioneller Verwal-
tungsrat; Schweizer Bürger, geb. 17.02.1968
(im Verwaltungsrat seit 13.04.2015; Vizepräsident seit 
20.04.2017)

Werdegang: Dozent und Projektleiter am Institut für Fi-
nanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern – 
Wirtschaft, Zug (2007–2015); CFO, redIT AG, Zug (2004–
2007); CFO, UDT Group Ltd./Tristar Holding AG, Kirchberg 
(2002–2004); Sanierungssupport für den CFO, Obtree 
Technologies Ltd, Basel (2001/2002); CFO, All Com Hol-
ding AG, Dübendorf (2000/2001); CEO, COS Consulting 
AG, Baden (1991–2000)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: nebenamt-
licher Dozent und Projektleiter am Institut für Finanz-
dienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern – Wirt-
schaft, Zug; Präsident Verein swissVR, Zug; Mitglied des 
Verwaltungsrats AMAG Leasing AG, Baden; Vizepräsident 
der Admicasa Holding AG, Frauenfeld; VR-Mitglied bei 
Klein- und Mittelstandsbetrieben; Beirat bei Klein- und 
Mittelstandsbetrieben; Inhaber DiEnigma AG, Zullwil

Dr. Sebastian Frehner
Mitglied des Verwaltungsrats
Dr. iur., zugelassener Revisor RAB; selbstständiger Unter-
nehmer; Schweizer Bürger, geb. 02.09.1973 (im Verwal-
tungsrat seit 13.04.2015)

Werdegang: Inhaber und Geschäftsführer Dr. Sebastian 
Frehner Consulting, Riehen (seit 2009); einziger Verwal-
tungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung aspero ag,  
Basel (2010–2015); Mitglied des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung VSVV Versicherungen Schweiz AG,  
Basel, (2009–2010); Unternehmensjurist artax Fide 
Consult AG, Basel (2007–2009)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Präsident 
Stiftungsrat Pensionskasse der Basler Kantonalbank,  
Basel; Mitglied Nationalrat, Bern; Mitglied Finanzkommis-
sion (FK) des Nationalrats, Bern; Mitglied Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrats, 
Bern; Mitglied Gerichtskommission der Eidg. Räte, Bern;  
Mitglied Verwaltungsrat adoro consulting SA, Basel (seit 
2010)

Jan Goepfert
Mitglied des Verwaltungsrats 
lic. iur. und lic. phil., selbstständiger Anwalt seit 1996; 
Schweizer Bürger, geb. 03.11.1958
(im Verwaltungsrat seit 15.04.2013)

Werdegang: selbstständiger Anwalt im Advokaturbüro 
zum Erasmushaus bzw. in Vorgängerbüros, Basel (seit 
1996); Mitglied Grosser Rat Kanton Basel-Stadt (u.a. als 
Präsident Wahlprüfungskommission, als Mitglied Finanz-
kommission und als Präsident Geschäftsprüfungskommis-
sion) (1997–2009)
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Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied  
Bürgergemeinderat der Stadt Basel (Mitglied Aufsichts-
kommission); Vorstandsmitglied terre des hommes schweiz; 
Mitglied Rekurskommission RKK BS

Barbara A. Heller
Mitglied des Verwaltungsrats
lic. oec. publ.; selbstständige Unternehmerin; Schweizer 
Bürgerin, geb. 21.09.1967
(im Verwaltungsrat seit 20.04.2017)

Werdegang: Geschäftsführerin Foundation SWIPRA und 
Präsidentin des Verwaltungsrats SWIPRA Services AG, 
Corporate-Governance- und Proxy-Advisory-Services, Zü-
rich (seit 2013); Konsulentin Lemongrass Communications 
AG, Zürich (seit 2015); Chief Financial Officer bei Santhera 
Pharmaceuticals AG (SIX: SANN) und Verwaltungsrätin 
verschiedener Tochtergesellschaften (2005–2012); Bank 
Vontobel AG, Stv. Direktorin, Investment Banking/Corpo-
rate Finance, Betreuung und Beratung internationaler  
Corporate Clients (1997–2005); Bank Leu (heute CS), Ma-
naging Director, zuletzt Leiterin Kapitalmarkt/Financial 
Engineering, Finanzierungen und Betreuung internationa-
ler Corporate Clients (1991–1997)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Vizepräsi-
dentin CFO Forum Schweiz – CFOs, Zug; Mitglied des Vor-
stands des Rennvereins Zürich und weitere Pro-bono-En-
gagements; Verwaltungsrätin der Visana-Gruppe (bis 2016)

Christine Keller
Mitglied des Verwaltungsrats
lic. iur.; Gerichtsschreiberin; Schweizer Bürgerin, geb. 
06.10.1959 
(im Verwaltungsrat seit 18.04.2005)

Werdegang: Gerichtsschreiberin (seit 1988) und Schlich-
terin (seit 2011) am Zivilgericht Basel-Stadt, Basel; Mit-
glied Nationalrat (1998/1999), Mitglied Grosser Rat Kan-
ton Basel-Stadt (1984–1997 und 2001–2013)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied 
Bürgergemeinderat der Stadt Basel, Präsidentin der Sach-
kommission Bürgerspital 

Dr. Ralph Lewin
Mitglied des Verwaltungsrats
Dr. rer. pol.; professioneller Verwaltungsrat seit 2009; 
Schweizer Bürger, geb. 21.05.1953
(im Verwaltungsrat seit 25.03.2010; bis 20.04.2017  
Präsident)

Werdegang: Regierungsrat und Vorsteher Wirtschafts- 
und Sozialdepartement Kanton Basel-Stadt (1997–2009); 
Regierungspräsident Kanton Basel-Stadt (2000–2005); 
Direktor Öffentliche Krankenkasse Basel (ÖKK); Präsident 
Verband öffentlicher Krankenkassen der Schweiz (1986–
1997); Mitglied Schweizer Delegation OECD in Paris 
(Schwerpunkte: Geldpolitik, Finanzmärkte, Sozial- und Ar-

beitsmarktpolitik) (1984–1986); Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter Schweizerische Nationalbank (SNB) in Zürich;  
Redaktor SNB-Quartalshefte «Geld, Währung und Kon-
junktur» (1981–1984); Assistent mit Schwerpunkt  
Wirtschaftspolitik an der Universität Basel; Promotion 
zum Dr. rer. pol. (1981)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied 
des Bankrats Basler Kantonalbank, Basel; Präsident 
Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafen-
wirtschaft, Basel

3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Die weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der Mit-
glieder des Verwaltungsrats sind in Ziffer 3.1 (Seite 74 ff.) 
aufgeführt.

3.3 �Zulässigkeit von Tätigkeiten ausserhalb  
der Bank Cler

Unter Beachtung der für Banken geltenden aufsichtsrecht-
lichen Bestimmungen ist gemäss den Statuten die Anzahl 
der zulässigen Tätigkeiten in obersten Leitungs- und Ver-
waltungsorganen von Unternehmen und anderen Rechts-
einheiten, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister 
oder in ein entsprechendes ausländisches Register eintra-
gen zu lassen, und die nicht durch die Gesellschaft kont-
rolliert werden, für Mitglieder des Verwaltungsrats auf 
zehn Mandate beschränkt, wobei nicht mehr als fünf Man-
date auf kotierte Unternehmen entfallen dürfen. Werden 
Mandate in verschiedenen Gesellschaften ein und dessel-
ben Konzerns ausgeübt, so werden diese jeweils als ein 
Mandat gezählt. Weil vor allem mit Mandaten in Klein- 
und mittleren Unternehmen, deren Aufwand sich pro Jahr 
auf wenige Tage beschränkt und auch entsprechend ent-
schädigt wird, eine tiefe Obergrenze an zusätzlichen  
Tätigkeiten das wirtschaftliche Fortkommen von profes-
sionellen Verwaltungsräten einschränkt, wird der Verwal-
tungsrat der Generalversammlung vom 06.04.2018 eine 
Änderung von Art. 24 der Statuten vorschlagen, die eine 
Erhöhung der Anzahl zulässiger Mandate in nicht börsen-
kotierten Unternehmen vorsieht. 

3.4 Wahl und Amtszeit
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der  
Generalversammlung jährlich gewählt. Der Verwaltungs-
rat besteht aus mindestens sechs Mitgliedern. Die Gene-
ralversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats 
einzeln. Die Amtsdauer aller Mitglieder des Verwaltungs-
rats endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. Es be-
steht keine statutarische Amtszeitbeschränkung.

Die Generalversammlung wählt den Präsidenten bzw. die 
Präsidentin des Verwaltungsrats, wobei eine Wiederwahl 
stets zulässig ist. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss 
der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ist das 
Amt des Präsidenten bzw. der Präsidentin vakant, so er-
nennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer 
einen neuen Präsidenten bzw. eine neue Präsidentin.
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Soweit im Gesetz oder in den Statuten nicht anders ge-
regelt, konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst, insbe-
sondere auch bezüglich allfälliger Ausschüsse. Er wählt zu-
dem aus seiner Mitte einen bzw. eine oder mehrere 
Vizepräsidenten und bezeichnet seinen Sekretär oder seine 
Sekretärin, der bzw. die dem Verwaltungsrat nicht ange-
hören muss.

Der Verwaltungsrat setzte sich per 31.12.2017 aus den 
folgenden sieben Mitgliedern zusammen.

Erstmalige Wahl in den Verwaltungsrat

Dr. Andreas Sturm 
(Präsident seit 20.04.2017) 28.04.2014
Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin 
(Vizepräsident seit 20.04.2017) 13.04.2015

Dr. Sebastian Frehner 13.04.2015

Jan Goepfert 15.04.2013

Barbara A. Heller 20.04.2017

Christine Keller 18.04.2005

Dr. Ralph Lewin 25.03.2010

Die Änderungen in der personellen Zusammensetzung des 
Verwaltungsrats während des Berichtsjahrs wurden ein-
leitend dargelegt (s. Vorbemerkungen auf Seite 73). Be-
züglich der weiteren Informationen zu den ausgeschiede-
nen Mitgliedern des Verwaltungsrats verweisen wir auf 
den Corporate-Governance-Bericht 2016.

3.5 Interne Organisation
Vorbemerkungen
Die personelle Zusammensetzung der im Folgenden auf-
geführten Gremien und Ausschüsse per 31.12.2017 ist in 
nachfolgender Tabelle übersichtsmässig dargestellt. Fer-
ner werden die Vertreter der Bank Cler im Konzern- und 
Strategieausschuss des Konzerns BKB aufgeführt. 

Wie bereits einleitend erwähnt, wurde das Geschäfts- und 
Organisationsreglement der BKB (GOR) grundlegend über-
arbeitet und per 01.04.2017 in Kraft gesetzt. Mit der an-
schliessenden Totalrevision des Organisations- und Ge-
schäftsreglements (OGR) der Bank Cler wurde das GOR 
entsprechend abgebildet, soweit dies notwendig war, etwa 
um Organe, Ausschüsse und Gremien der beiden Institute 
und im Konzern gesamthaft und konsistent zu regeln. Das 
OGR trat formell am 01.09.2017 in Kraft. Die Governance- 
Struktur der Bank Cler sieht analog der Governance-Struk-
tur im Konzern BKB vor, dass der Verwaltungsrat der Bank 
Cler drei eigene ständige Ausschüsse, einen Prüfungsaus-
schuss (Audit Committee), einen Risikoausschuss sowie ei-
nen Vergütungs- und Nominationsausschuss, bilden wird, 
wobei die Ausschüsse der BKB zusätzlich mit Aufgaben im 
Rahmen der konsolidierten Aufsicht im Konzern BKB be-
traut sind. Die Bank Cler hat sodann im Anschluss an die 
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats durch die Gene-
ralversammlung am 20.04.2017 einen eigenen Prüfungs-
ausschuss gebildet, was die Anforderungen des neuen und 
am 01.07.2017 in Kraft getretenen FINMA-RS 2017/1 «Cor-
porate Governance – Banken» erfüllt. Bis dahin hatte das 
Konzern Audit Committee die Funktion des Prüfungsaus-
schusses auch für die Bank Cler übernommen. Auf den glei-
chen Zeitpunkt wurde das Reglement für den Prüfungsaus-
schuss in Kraft gesetzt. Der Verwaltungsratsausschuss, der 
die Funktion des Risikoausschusses innehatte, wurde per 
01.04.2017 in Risikoausschuss umbenannt, und seine Auf-
gaben und Kompetenzen wurden neu geregelt. Unter an-
derem fielen die bisherigen Kreditkompetenzen weg, die, 
mit Ausnahme bestimmter Organkredite (siehe Seite 80), 
an die Geschäftsleitung und von dieser an das Kreditkomi-
tee delegiert wurden. 

Nachstehend wird die per 31.12.2017 geltende Organisa-
tion dargestellt, die seit 01.04.2017 in Kraft ist. Bezüglich 
der früheren, bis 31.03.2017 gültigen internen Organisa-
tion verweisen wir auf die letztjährige Berichterstattung 
zur Corporate Governance. 

Verwaltungsrat Risikoausschuss Prüfungs- 
ausschuss

Vergütungs-  
und Nomina- 
tionsaus- 
schuss

Konzern- und 
Strategie- 
ausschuss  
Konzern BKB

Dr. Andreas Sturm Präsident Mitglied	 Mitglied	 Mitglied

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin Vizepräsident Vorsitz Mitglied

Dr. Sebastian Frehner Mitglied	 Mitglied	

Jan Goepfert Mitglied	 Mitglied	

Barbara A. Heller Mitglied	 Mitglied	 Vorsitz

Christine Keller Mitglied Mitglied

Dr. Ralph Lewin Mitglied Vorsitz
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Verwaltungsrat
Gemäss Art. 16 f. der Statuten obliegen dem Verwaltungs-
rat die folgenden unentziehbaren und unübertragbaren 
Oberleitungs-, Aufsichts- und Kontrollaufgaben:
• �Erlass der für die Organisation des Geschäftsbetriebs 

und die Kompetenzabgrenzung erforderlichen Regle-
mente, insbesondere des Organisations- und Geschäfts-
reglements;

• �Festlegung der Grundsätze der Ausgestaltung des Rech-
nungswesens und der Finanzplanung;

• �Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsfüh-
rung betrauten Personen; Wahl und Abberufung der ban-
kengesetzlichen Revisionsstelle; Bestimmung des bzw. 
der Vorsitzenden der Geschäftsleitung;

• �Erteilung des Kollektivzeichnungsrechts an Mitglieder 
des Verwaltungsrats und an weitere im Handelsregister 
einzutragende Zeichnungsberechtigte;

• �Erstellung des Geschäftsberichts, bestehend aus der Jah-
resrechnung und einer allfälligen Konzernrechnung so-
wie dem Lagebericht;

• �Erstellung des Vergütungsberichts und Beschlussfassung 
über die von der Generalversammlung jährlich zu geneh-
migenden maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen 
je gesondert für den Verwaltungsrat und die Geschäfts-
leitung gemäss Art. 7 Ziffer 5 der Statuten; 

• �Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung 
ihrer Beschlüsse;

• �Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhö-
hungen und daraus folgende Statutenänderungen;

• �Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, 
soweit eine solche in der Kompetenz des Verwaltungs-
rats liegt;

• �Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschul-
dung;

• �Beschlussfassung über die Unternehmensstrategie und 
über grundlegende Fragen der Geschäftspolitik sowie 
über weitere, gemäss Organisations- und Geschäfts-
reglement dem Verwaltungsrat vorbehaltene Geschäfte;

• �Errichtung und Aufhebung von im Handelsregister ein-
zutragenden Zweigniederlassungen;

• �Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrau-
ten Personen;

• �Kenntnisnahme und Behandlung von Jahresrechnung, 
allfälliger Konzernrechnung, Lagebericht und Quartals- 
und Semesterabschlüssen;

• �Entgegennahme der regelmässigen Berichterstattung 
der Geschäftsleitung über den Geschäftsgang;

• �Kenntnisnahme und Behandlung des von der bankenge-
setzlichen Revisionsstelle über die Jahresrechnung erstat-
teten Berichts.

Gemäss Art. 15 Abs. 3 der Statuten kann der Verwaltungs-
rat einen Teil seiner Aufgaben an Ausschüsse übertragen, 
soweit dies von zwingenden gesetzlichen Bestimmungen 
oder den Statuten nicht bereits vorgesehen ist. Gemäss 
OGR bildet er aus seiner Mitte mindestens einen Prüfungs-
ausschuss (Audit Committee), einen Risikoausschuss und 
einen Vergütungs- und Nominationsausschuss. Der Ver-
waltungsrat hat im Rahmen der Überarbeitung des OGR 

ebenfalls über die Neuregelung der Ausschüsse und deren 
Aufgaben und Funktionen entschieden und die jeweiligen 
Reglemente seiner Ausschüsse entsprechend überarbeitet. 

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des 
Präsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch min-
destens ein Mal im Vierteljahr. An den Sitzungen des Ver-
waltungsrats nehmen die Mitglieder der Geschäftsleitung 
mit beratender Stimme teil, soweit es der Verwaltungs-
rat nicht anders beschliesst oder er ein Traktandum die 
Geschäftsleitung selbst betreffend behandelt. Der Ver-
waltungsrat kann bei Bedarf weitere Personen mit bera-
tender Stimme zuziehen. Bei der Behandlung von Geschäf-
ten, welche die Revision betreffen, so etwa bei der Be- 
handlung von Berichten der Internen Revision oder der ex-
ternen Prüfgesellschaft, nehmen der Leiter der Internen 
Revision und der leitende Prüfer der externen Prüfgesell-
schaft mit beratender Stimme an der Sitzung des Verwal-
tungsrats teil. Bei der Behandlung von Geschäften, die das 
Vergütungssystem betreffen, finden die Beratung und eine 
Beschlussfassung im Verwaltungsrat in der Regel in An-
wesenheit des Vorsitzenden der Geschäftsleitung und des 
Leiters des Competence Center Personal, jedoch unter 
Ausschluss der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung, 
statt. Verwaltungsratsinterne Geschäfte, wie insbeson-
dere die Festlegung der Vergütungen für die Verwaltungs-
ratsmitglieder und die Selbstevaluation des Verwaltungs-
rats, werden im Verwaltungsrat ohne Anwesenheit der 
Mitglieder der Geschäftsleitung behandelt.

Eine Selbstevaluation wird in der Regel jährlich im Ge-
samt-Verwaltungsrat sowie in den Ausschüssen durchge-
führt, letztmals Ende November 2017, mit anschliessen-
der Auswertung und Behandlung im Verwaltungsrat. 

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder, wobei bei Stimmengleich-
heit die Stimme des Vorsitzenden doppelt zählt. Die Mit-
glieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Seine 
Beschlüsse fasst der Verwaltungsrat für gewöhnlich auf-
grund eines Berichts und eines Antrags eines seiner Aus-
schüsse oder der Geschäftsleitung. Im Berichtsjahr hat der 
Verwaltungsrat zwölf ordentliche Sitzungen abgehalten, 
die innerhalb des Kalenderjahrs in zeitlicher Hinsicht gleich-
mässig verteilt waren. An diesen nahmen in der Besetzung 
des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung vom 
20.04.2017 durchschnittlich acht von neun Mitgliedern 
bzw. 90% teil. In der Besetzung des Verwaltungsrats ab 
der Generalversammlung vom 20.04.2017 nahmen alle 
sieben Mitglieder an allen Sitzungen teil. Im Sinne der oben 
stehenden Ausführungen nahmen die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung an zwölf Verwaltungsratssitzungen ganz 
oder teilweise teil; der Leiter der Internen Revision nahm 
an zwei Sitzungen des Verwaltungsrats teil. Daneben fand 
eine ausserordentliche Sitzung des Verwaltungsrats im 
Zusammenhang mit dem CEO-Wechsel statt. Die durch-
schnittliche Sitzungsdauer betrug zwischen viereinhalb 
und fünfeinhalb Stunden. An der Sitzung im Februar wurde 
ein externer Berater beigezogen, der im Hinblick auf die 
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Überarbeitung des Organisations- und Geschäftsregle-
ment der Bank Cler das Geschäfts- und Organisations-
reglement der BKB erläuterte.

1) Inkl. Teilnahme mittels Video- oder Telefonkonferenz.
2)  �Barbara A. Heller wurde an der Generalversammlung vom 20.04.2017  

in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben jegliche Inter-
essenkonflikte, ungeachtet ob sie genereller Natur sind 
oder in Zusammenhang mit einer in einer Sitzung zu dis-
kutierenden Angelegenheit stehen, dem Präsidenten des 
Verwaltungsrats offenzulegen, sobald sich das Mitglied 
der Existenz eines Interessenkonflikts bewusst wird. Die 
Anzeige des Interessenkonflikts ist im Sitzungsprotokoll 
zu dokumentieren. Im Zweifelsfall ersucht der Präsident 
des Verwaltungsrats den Verwaltungsrat um Entschei-
dung, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Das betroffene 
Mitglied tritt bei allen Angelegenheiten, die vom Interes-
senkonflikt berührt sind, in den Ausstand. Das Mitglied 
und die an den betreffenden Sitzungen teilnehmenden 
Personen haben in jedem Fall in den Ausstand zu treten, 
wenn der Beratungsgegenstand sie persönlich, ihre Ehe- 
oder Lebenspartner, Verwandte oder Verschwägerte in 
gerader Linie, Geschwister oder deren Ehepartner sowie 
Personen, die sie vertreten, oder die eigene Firma oder ju-
ristische Personen, deren Geschäftsleitung, Verwaltung 
oder Prüfgesellschaft sie oder vorgenannte Personen an-
gehören, betrifft.

Gemeinsame Regeln für die Ausschüsse
Die ständigen Ausschüsse analysieren ihre jeweiligen Sach- 
und Personalbereiche, bereiten in ihrem Zuständigkeits-
gebiet die Grundlagen für die Sitzungen des Verwaltungs-
rats vor und unterstützen den Verwaltungsrat im 
Zusammenhang mit seiner Aufsichts- und Kontrollfunk-
tion. Die Aufgaben von Ad-hoc-Ausschüssen legt der Ver-
waltungsrat jeweils anlässlich ihrer Bildung fest.

Die ständigen Ausschüsse sollen sich zur Mehrheit aus un-
abhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen-
setzen. Als unabhängig gilt, wer:
• �nicht in anderer Funktion im Konzern beschäftigt ist und 

dies auch nicht innerhalb der letzten zwei Jahre gewesen 
ist; 

Mitglieder des Verwaltungsrats 
per 31.12.2017

Anwesenheit an 
Sitzungen1)

Dr. Andreas Sturm 12/12 100%

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin 12/12 100%

Dr. Sebastian Frehner 11/12   90%

Jan Goepfert 12/12 100%

Barbara A. Heller2) 8/8 100%

Christine Keller 11/12   90%

Dr. Ralph Lewin 12/12 100%

• �innerhalb der letzten zwei Jahre nicht bei der Prüfgesell-
schaft als für eine Konzerngesellschaft oder den Konzern 
verantwortlicher leitender Prüfer beschäftigt gewesen ist; 

• �keine geschäftliche Beziehung zum Konzern aufweist, 
welche aufgrund ihrer Art oder ihres Umfangs zu einem 
Interessenkonflikt führt; und

• �nicht qualifizierter Beteiligter (im Sinne von Art. 3 Abs. 
2 Bst. cbis BankG und Art. 10 Abs. 2 Bst. d BEHG) der 
Bank Cler ist und auch keinen solchen vertritt.

Der Vorsitzende eines ständigen Ausschusses muss unab-
hängiges Mitglied des Verwaltungsrats sein und darf nicht 
zugleich den Vorsitz eines anderen ständigen Ausschusses 
innehaben. Das letztgenannte Unabhängigkeitskriterium 
gilt nicht für den Vorsitzenden des Vergütungs- und No-
minationausschusses (VNA).

Die Ausschüsse versammeln sich auf Einladung des jewei-
ligen Vorsitzenden, sooft es die Geschäfte erfordern. Zu-
dem können unter Angabe der Traktanden der Verwal-
tungsratspräsident, zwei Mitglieder eines Ausschusses, die 
Geschäftsleitung oder die Konzernleitung beim Vorsitzen-
den die Einberufung eines Ausschusses verlangen. Die Aus-
schüsse fassen ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder, wobei bei Stimmengleichheit die 
Stimme des Vorsitzenden doppelt zählt. Die Mitglieder 
sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Sind nur zwei Mitglie-
der anwesend, bedarf die Beschlussfassung der Einstim-
migkeit. Die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse in der  
Regel aufgrund eines Berichts und Antrags der Geschäfts-
leitung, der Konzernleitung oder einer von diesen oder dem 
Ausschuss selbst beauftragten Person. Die Ausschüsse zie-
hen bei Bedarf weitere Personen mit beratender Stimme 
hinzu. Über die Beratungen wird ein Protokoll geführt. 

Die Bestimmungen über den Umgang mit Interessenkon-
flikten der Mitglieder des Verwaltungsrats gelten sinnge-
mäss auch für die Ausschüsse.

Prüfungsausschuss (bis 21.04.2017: Audit Committee) 
Mit der Reorganisation und Überarbeitung der internen 
Reglemente hat die Bank Cler per 21.04.2017 neu einen 
Prüfungsausschuss bestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt nahm 
das Konzern Audit Committee der BKB die Aufgaben des 
Prüfungsausschusses auch für die Bank Cler wahr. Bezüg-
lich der bisherigen Aufgabenbereiche, Kompetenzen und 
Arbeitsweise des Konzern Audit Committee verweisen wir 
u.a. auf den Corporate-Governance-Bericht 2016. 

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern, die alle dem Verwaltungsrat angehören müssen. 
Der Vorsitz und alle weiteren Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses werden auf Antrag des VNA vom Verwaltungs-
rat üblicherweise unmittelbar nach der Wahl des Verwal-
tungsrats durch die Generalversammlung an dessen 
konstituierender Sitzung gewählt. Mitglieder des Prü-
fungsausschusses der BKB dürfen zugleich dem Prüfungs-
ausschuss der Bank Cler angehören, sofern diese Mitglie-
der des Verwaltungsrats der Bank Cler sind. Weder der 
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Präsident des Verwaltungsrats noch der Bankratspräsi-
dent der BKB, sofern dieser Mitglied des Verwaltungsrats 
der Bank Cler wäre, dürfen dem Prüfungsausschusses an-
gehören. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses muss 
ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sein und 
darf nicht zugleich den Vorsitz eines anderen ständigen 
Ausschusses innehaben. 

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr und endet mit dem Ab-
schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 
Eine Wiederwahl ist möglich.

Der Prüfungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat 
bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgaben. Er 
hat insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:
• �Überwachung und Beurteilung der finanziellen Bericht-

erstattung und der Integrität der Finanzabschlüsse, ein-
schliesslich deren Besprechung mit dem zuständigen Ge-
schäftsleitungsmitglied (Chief Financial Officer), dem 
leitenden Prüfer sowie der Leitung Interne Revision. Dies 
umfasst unter anderem:
- �Ausarbeitung von allgemeinen Grundsätzen zur finan-

ziellen Berichterstattung zuhanden des Verwaltungs-
rats;

- �kritische Analyse der Finanzabschlüsse, d.h. der Jahres- 
und publizierten Zwischenabschlüsse, sowie deren Er-
stellung in Übereinstimmung mit den angewendeten 
Rechnungslegungsgrundsätzen und Beurteilung der Be-
wertung der wesentlichen Bilanz- und Ausserbilanzpo-
sitionen; 

- �Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die vor-
genommenen Arbeiten und Abgabe einer Empfehlung, 
ob die Finanzabschlüsse der Generalversammlung un-
terbreitet werden können;

- �Überwachung und Beurteilung der Angemessenheit 
und der Wirksamkeit der internen Kontrolle im Bereich 
der finanziellen Berichterstattung;

- �Vergewisserung, dass die interne Kontrolle im Bereich 
der finanziellen Berichterstattung bei wesentlichen Än-
derungen im Risikoprofil oder in der Organisation der 
Bank Cler oder im regulatorischen Umfeld entspre-
chend angepasst wird.

• �Überwachung und Beurteilung der Wirksamkeit und der 
Unabhängigkeit der Prüfgesellschaft sowie deren Zu-
sammenwirken mit der Internen Revision, einschliesslich 
Besprechung der Prüfberichte mit dem leitenden Prüfer 
sowie der Leitung Interne Revision. Dies umfasst unter 
anderem:
- �kritische Würdigung der Risikoanalyse und der Prü-

fungsstrategie der Prüfgesellschaft mindestens einmal 
jährlich oder bei wesentlichen Änderungen im Risiko-
profil;

- �kritische Würdigung des Berichts zur Aufsichtsprüfung 
sowie des umfassenden Berichts gemäss 728b Abs. 1 
OR;

- �kritische Würdigung der Prüfergebnisse der Internen 
Revision und der weiteren Berichte der Prüfgesellschaft 
sowie allfälliger Prüfberichte von Dritten;

- �Vergewisserung, ob Mängel behoben bzw. Empfehlun-
gen umgesetzt werden;

- �Beurteilung der Leistung und Honorierung der Prüfge-
sellschaft sowie Beurteilung des Zusammenwirkens der 
Prüfgesellschaft mit der Internen Revision;

- �Antragstellung an den Verwaltungsrat zur Wahl und 
zur Abberufung der aufsichtsrechtlichen Prüfgesell-
schaft sowie zur Antragstellung an die Generalver-
sammlung bezüglich Wahl der aktienrechtlichen Revi-
sionsgesellschaft. 

• �Überwachung und Beurteilung der Wirksamkeit des in-
ternen Kontrollsystems (IKS), namentlich auch der un-
ternehmensweiten Prozesskontrollen, der Risikokontrolle 
und der Compliance-Funktion, sowie der Internen Revi-
sion. Dies umfasst unter anderem:
- �Ausarbeitung von allgemeinen Grundsätzen zur Inter-

nen Revision zuhanden des Verwaltungsrats;
- �Erörterung des Reglements betreffend Compliance- 

Funktion nach Massgabe der einheitlichen Grundsätze 
im Konzern;

- �Antragstellung an den Verwaltungsrat zum Erlass des 
Reglements betreffend Compliance-Funktion;

- �Entgegennahme und Würdigung der Berichterstattung 
der Compliance-Funktion.

Der Prüfungsausschuss informiert den Verwaltungsrat re-
gelmässig, mindestens einmal im Quartal, über seine Er-
kenntnisse. Bei der Wahrnehmung von besonderen Ge-
fährdungen und Unregelmässigkeiten informiert der 
Prüfungsausschuss unverzüglich den Verwaltungsratsprä-
sidenten und bei konzernrelevanten Themen den Vorsitz 
des Konzern- und Strategieausschusses.

Der Prüfungsausschuss versammelt sich auf Einladung 
des Vorsitzes, sooft es die Geschäfte erfordern, mindes-
tens aber ein Mal pro Quartal. Zudem können unter An-
gabe der Traktanden der Präsident des Verwaltungsrats, 
zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Geschäfts-
leitung oder die Konzernleitung beim Vorsitz die Einberu-
fung des Prüfungsausschusses verlangen. Der leitende Prü-
fer der Prüfgesellschaft sowie die Leitung der Internen 
Revision oder deren Stellvertretungen nehmen in der  
Regel an den Sitzungen des Prüfungsausschusses ohne 
Stimmrecht teil. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses kann 
bei Bedarf weitere Personen mit beratender Stimme hin-
zuziehen. Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
in der Regel aufgrund eines Berichts und Antrags der  
Internen Revision, der Prüfgesellschaft, der Geschäftslei-
tung, der Konzernleitung oder einer vom Prüfungsaus-
schuss selbst beauftragten Person. Er fasst seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzes dop-
pelt. Sind nur zwei Mitglieder anwesend, bedarf die Be-
schlussfassung der Einstimmigkeit.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben Zugang zu 
allen Informationen über die Geschäftstätigkeit der Bank, 
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind. Sie 
erhalten alle Prüfberichte der Internen Revision und der 
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Prüfgesellschaft sowie weitere wichtige Berichte wie den 
Compliance-Bericht. Die Prüfgesellschaft und die Interne 
Revision sind dem Prüfungsausschuss gegenüber unein-
geschränkt auskunftspflichtig.

Im Berichtsjahr haben das Konzern Audit Committee bzw. 
der Prüfungsausschuss elf Sitzungen abgehalten, die in-
nerhalb des Kalenderjahrs in zeitlicher Hinsicht gleichmäs-
sig vertºeilt waren. Die durchschnittliche Sitzungsdauer 
betrug drei Stunden. Externe Berater wurden keine beige-
zogen. Über seine Sitzungen führt der Prüfungsausschuss 
ein Protokoll. Der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses informiert den Verwaltungsrat regelmässig über 
die Arbeiten des Prüfungsausschusses. Zusätzlich werden 
dem Verwaltungsrat die Protokolle des Prüfungsausschus-
ses zur Verfügung gestellt.

Risikoausschuss (bis 21.04.2017: 
Verwaltungsratsausschuss)
Mit der Reorganisation und Überarbeitung der internen 
Reglemente wurde der bisherige Verwaltungsratsaus-
schuss per 21.04.2017 abgeschafft. Bezüglich der bishe-
rigen Aufgabenbereiche, Kompetenzen und Arbeitsweise 
des Verwaltungsratsausschusses verweisen wir u.a. auf 
den Corporate-Governance-Bericht 2016. Gleichzeitig 
wurde neu ab 21.04.2017 ein Risikoausschuss gebildet, der 
wesentliche Aufgaben des bisherigen Verwaltungsrats-
ausschusses übernahm.

Der Risikoausschuss besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern, die alle dem Verwaltungsrat angehören müssen. Der 
Vorsitz und alle weiteren Mitglieder des Risikoausschusses 
werden auf Antrag des VNA vom Verwaltungsrat üblicher-
weise unmittelbar nach der Wahl des Verwaltungsrats 
durch die Generalversammlung an dessen konstituieren-
der Sitzung gewählt. Mitglieder des Risikoausschusses der 
BKB dürfen zugleich dem Risikoausschuss der Bank Cler 
angehören, sofern diese Mitglieder des Verwaltungsrats 
der Bank Cler sind.

Falls der Präsident des Verwaltungsrats oder der Bankrats- 
präsident der BKB dem Risikoausschuss angehören, dür-
fen diese Personen nicht den Vorsitz des Risikoausschus-
ses innehaben. Der Vorsitz des Risikoausschusses muss un-
abhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sein und darf 
nicht zugleich den Vorsitz eines anderen ständigen Aus-
schusses innehaben. 

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr und endet mit dem Ab-
schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 
Eine Wiederwahl ist möglich.

Der Risikoausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben im Bereich Risikoma-
nagement. Er hat insbesondere folgende Aufgaben und 
Befugnisse:
• �die Erörterung des Reglements zum Risikomanagement 

(Konzern und Konzernbanken) und Antragstellung (Emp-
fehlung) an den Verwaltungsrat;

• �die jährliche Beurteilung des Budgets, der Mittelfristpla-
nung sowie der Kapital- und Liquiditätsplanung, des Ka-
pitalkostensatzes sowie der Mittelfristplanung für den 
Economic Profit (EP) mit den EP-Zielwerten und dies-
bezügliche Berichterstattung an den Verwaltungsrat;

• �die mindestens jährliche Beurteilung der Risikopolitik der 
Bank Cler und des Reglements zum Risikomanagement 
(Konzern und Konzernbanken) und der Übereinstimmung 
der Risikopolitik mit derjenigen des Konzerns sowie Ver-
anlassung der notwendigen Anpassungen;

• �die Erörterung der Risikotoleranzvorgabe der Bank Cler 
einschliesslich der Risikolimiten und entsprechender An-
tragstellung (Empfehlung) an den Verwaltungsrat;

• �die Erörterung der Benchmark-Strategie für das Asset & 
Liability Management (ALM) für die Bank Cler und ent-
sprechende Antragstellung (Empfehlung) an den Ver-
waltungsrat;

• �bei Verletzung der Risikolimiten, Anordnung von Risiko-
minderungsstrategien und -instrumenten sowie gege-
benenfalls Genehmigung einer temporären Verletzung 
der betreffenden Risikolimite;

• �die Kontrolle, ob die Bank Cler ein geeignetes Risikoma-
nagement mit wirksamen Prozessen unterhält, die der 
jeweiligen Risikolage gerecht werden;

• �die Überwachung der Umsetzung der Risikostrategien 
des Konzerns in der Bank Cler, insbesondere im Hinblick 
auf deren Übereinstimmung mit der vorgegebenen Risi-
kotoleranz und den Risikolimiten gemäss Risikotoleranz-
vorgabe der Bank Cler;

• �die mindestens jährliche Erörterung der EP-Istwerte und 
entsprechende Antragstellung (Empfehlung) an den Ver-
waltungsrat;

• �die Entgegennahme der Berichte der Leitung Risikokon-
trolle (CRO) und sonstiger Funktionsträger und die Ein-
richtung geeigneter Informationsflüsse zum Prüfungs-
ausschuss;

• �die Beschlussfassung über die Führung materieller Pro-
zesse mit einem Ausfallrisiko von mehr als 1 Mio. CHF 
oder von grundlegender Bedeutung;

• �die Beschlussfassung über Organkredite, welche nicht zu 
den in Reglementen und Weisungen für das Kundenge-
schäft konkretisierten üblichen Geschäftsbedingungen 
und Konditionen gewährt werden (Exceptions to Policy);

• �Berichterstattungs- und Informationspflichten.

Der Risikoausschuss berichtet dem Verwaltungsrat und 
dem Konzern-Risikoausschuss regelmässig, mindestens 
ein Mal pro Quartal, über seine Erkenntnisse und infor-
miert bei einer wesentlichen Änderung des Risikoprofils 
umgehend den Prüfungsausschuss und den Konzern- Prü-
fungsausschuss. Zusätzlich werden dem Verwaltungsrat 
die Protokolle des Risikoausschusses zur Verfügung ge-
stellt. Bei Verletzung von Risikolimiten, der Anordnung von 
Risikominderungsstrategien und -instrumenten sowie ge-
gebenenfalls der Genehmigung einer temporären Verlet-
zung der betreffenden Risikolimite informiert der Risiko-
ausschuss umgehend den Präsidenten des Verwaltungsrats, 
den Konzern-Risikoausschuss, den Prüfungsausschuss, den 
Konzern-Prüfungsausschuss und die Leitung Interne Re-
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vision. Der Risikoausschuss informiert sodann den Vergü-
tungs- und Nominationsausschuss über die Bewilligung 
bzw. Ablehnung von bestimmten Organkrediten an die 
Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Der Risikoausschuss versammelt sich auf Einladung des 
Vorsitzes, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens 
aber ein Mal pro Quartal. Zudem können unter Angabe 
der Traktanden der Präsident des Verwaltungsrats, zwei 
Mitglieder des Risikoausschusses, die Geschäftsleitung 
oder die Konzernleitung beim Vorsitz die Einberufung des 
Risikoausschusses verlangen. Der Konzern-CFO nimmt in 
der Regel an den Sitzungen des Risikoausschusses ohne 
Stimmrecht teil. In der Regel nehmen ausserdem die bzw. 
der CEO, die Leitung Geschäftsbereich Finanzen und Ri-
siko, die Leitung Risikokontrolle (CRO) und die Leitung 
Credit Office mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teil. Der Vorsitz des Risikoausschusses kann bei Bedarf wei-
tere Personen mit beratender Stimme hinzuziehen. Der 
Risikoausschuss fasst seine Beschlüsse in der Regel auf-
grund eines Berichts und Antrags der Geschäftsleitung, 
der Konzernleitung oder einer von diesen oder dem Risi-
koausschuss selbst beauftragten Person. Er fasst seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzes dop-
pelt. Sind nur zwei Mitglieder anwesend, bedarf die Be-
schlussfassung der Einstimmigkeit.

Im Berichtsjahr haben der Verwaltungsratsausschuss bzw. 
der Risikoausschuss acht Sitzungen abgehalten, wovon 
drei auf Tage entfielen, an denen auch der Verwaltungs-
rat tagte. An allen Sitzungen nahmen der bzw. die Vorsit-
zende der Geschäftsleitung sowie das für den Geschäfts-
bereich Finanzen und Risiko zuständige Mitglied der 
Geschäftsleitung teil. Externe Berater wurden an einer  
Sitzung im August zum Thema ALM-Benchmarkstrategie 
beigezogen. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug 
zwischen zwei und drei Stunden.

Vergütungs- und Nominationsausschuss
Gesetz und Statuten sehen zwingend die Bildung eines Ver-
gütungsausschusses vor. Bei der Bank Cler hat dieser Aus-
schuss zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Nominierung von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats 
und der Geschäftsleitung und wird deshalb als Vergütungs- 
und Nominationsausschuss (VNA) bezeichnet. Der VNA be-
steht aus mindestens drei Mitgliedern. Sie werden von der 
Generalversammlung einzeln gewählt. Wählbar sind nur 
Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Amtsdauer aller  
Mitglieder des VNA endet mit dem Abschluss der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl  
ist möglich. Scheidet ein Mitglied des VNA während der 
Amtsdauer aus, so kann der Verwaltungsrat für die ver-
bleibende Amtsdauer ein neues Mitglied ernennen. Es  
entspricht der grundsätzlichen Praxis, dass der Verwal-
tungsrat der Generalversammlung jährlich den Präsiden-
ten des Verwaltungsrats sowie mindestens zwei weitere 
Mitglieder des Verwaltungsrats, wovon eines zugleich dem 
Bankrat der BKB angehört, zur Wahl bzw. Wiederwahl  

in den VNA vorschlägt. Den Vorsitzenden bestimmt der 
Verwaltungsrat.

Gemäss Art. 21 Abs. 5 der Statuten umfassen die Aufga-
ben des VNA insbesondere die Vorbereitung von Vorschlä-
gen zuhanden des Verwaltungsrats für eine generelle  
Vergütungspolitik und ein darauf abgestimmtes Vergü-
tungsmodell, ein Vergütungsreglement, den Vergütungs-
bericht sowie einen konkreten Vorschlag für die jährliche 
Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergü-
tung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
durch die Generalversammlung (Art. 7 Ziffer 5 der Statu-
ten). Die wesentlichen Bedingungen der Arbeitsverträge 
und über deren Beendigung sowie die konkreten einzelnen 
Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung im Rah-
men des von der Generalversammlung genehmigten Ge-
samtbetrags werden vom VNA festgelegt. Der VNA hat 
zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Nomi-
nierung von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und 
der Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat kann dem VNA 
weitere Aufgaben übertragen. Der Verwaltungsrat regelt 
die weiteren Einzelheiten in einem Reglement. Dazu ver-
weisen wir auch auf die ausführlicheren Angaben im Ver-
gütungsbericht auf Seite 96 ff.

Im Berichtsjahr fanden im Januar, Februar, März, Mai, Juni, 
August, September, Oktober, November und Dezember ins-
gesamt 15 Sitzungen des VNA statt, wovon drei ausseror-
dentliche Sitzungen, eine Sitzung mittels Telefonkonferenz 
und zwei Sitzungen gemeinsam mit dem VNA der BKB 
durchgeführt wurden. Die Sitzungen dauerten in der Regel 
zwischen einer und vier Stunden. Die ausserordentlichen Sit-
zungen standen im Zusammenhang mit der personellen Ver-
änderung bei der Funktion des Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung sowie der Neubesetzung der Leitung Geschäftsbereich 
Vertrieb und die beiden gemeinsamen Sitzungen mit dem 
VNA der BKB im Zusammenhang mit der Pensionskasse und 
der Lohnpolitik. An acht Sitzungen wurden externe Berater 
beigezogen, wovon drei Sitzungen mit der Rekrutierung des 
neuen Leiters Geschäftsbereich Vertrieb und fünf Sitzun-
gen mit dem wertorientierten Vergütungssystem im Zusam-
menhang standen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen an den Sit-
zungen des VNA grundsätzlich nicht teil; der bzw. die Vor-
sitzende der Geschäftsleitung sowie der Leiter des Com-
petence Center Personal der BKB werden in der Regel mit 
beratender Stimme eingeladen. Diese Personen nehmen 
an der Sitzung nicht teil, wenn es um deren eigene Entschä-
digung geht bzw. sonstige Interessenkonflikte bestehen. 

Konzern- und Strategieausschuss (KSA)
Im Weiteren haben die BKB und die Bank Cler gemeinsam 
einen Konzern- und Strategieausschuss (KSA) eingesetzt. 
Der Aufgabenbereich des KSA umfasst die Konzernstra-
tegie, die Konzernorganisation und strategische Belange, 
welche die Konzerngesellschaften betreffen. Der KSA er-
stattet als vorberatendes Gremium Bericht an die Ober-
leitungsorgane der BKB und der Bank Cler und stellt die-
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sen die ihm sinnvoll erscheinenden Anträge zu folgenden 
Themen:
• �Grundsatzfragen, die für die Konzerngesellschaften von 

wesentlicher strategischer Bedeutung sind, wie insbe-
sondere die strategischen Grundlagen der Geschäftsbe-
reiche sowie die Grundwerte und die ethischen Leitmo-
tive der Geschäftstätigkeit;

• �Grundsatzfragen der Zusammenarbeit im Konzern, wie 
insbesondere gemeinsame Infrastrukturprojekte, opera-
tive Synergien, SLA zwischen Konzerngesellschaften im 
Falle von Meinungsverschiedenheiten, Vereinheitlichung 
interner Richtlinien und Weisungen sowie Koordination 
der Marktbearbeitung und des Marktauftritts;

• �die gemeinsame Beauftragung von Konzerngesellschaf-
ten oder Dritten zum Zwecke der konzernweiten Erbrin-
gung wesentlicher Dienste (Sourcing);

• �Aufsicht über die Konzernleitung betreffend Wahrneh-
mung einer effektiven Konzernführung im Sinne der Ko-
ordination der Strategien und der operativen Tätigkei-
ten der Konzerngesellschaften und der Ausschöpfung 
der Synergiepotenziale;

• �Fragen der Konzernrechnungslegung und weitere kon-
zernbezogene regulatorische und rechtliche Fragen, so-
weit sie nicht in den Aufgabenbereich des Konzern-Prü-
fungsausschusses fallen;

• �Fragen betreffend Gründung, Erwerb und Veräusserung 
von Tochtergesellschaften und anderen wesentlichen Be-
teiligungen;

• �Fragen betreffend den Beitritt zu Organisationen von 
Kantonalbanken, Organisationen anderer Banken und 
Standesorganisationen;

• �alle Fragen, Berichte und Anträge, die ihm von der Kon-
zernleitung vorgelegt werden;

• �komplementär all jene allfälligen weiteren Themen und 
Fragestellungen, die in den vorstehenden Aufgaben nicht 
erwähnt sind, die für die Konzerngesellschaften jedoch von 
wesentlicher gemeinsamer strategischer Bedeutung sind, 
die Zusammenarbeit im Konzern wesentlich beeinflussen 
und nicht bereits anderen Ausschüssen, Komitees oder Gre-
mien aufgabenmässig explizit zugewiesen worden sind.

Der KSA überprüft regelmässig die Konzernstrategie und 
die strategischen Grundlagen der einzelnen Geschäftsbe-
reiche der Konzerngesellschaften, nimmt jeweils eine Ein-
schätzung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
vor, evaluiert proaktiv Alternativstrategien und berichtet 
dazu den Oberleitungsorganen beider Banken. Im Berichts-
jahr hat der KSA in den Monaten Februar, März, Mai,  
August, Oktober und Dezember insgesamt sechs Sitzung 
abgehalten.

Für weitere Informationen zu Bestellung, Organisation, 
Unterstellung, Aufgaben und Befugnissen wird auf Ziffer 
1.1 (Seite 70 ff.) und insbesondere auf das Corporate-Go-
vernance-Kapitel des Finanzberichts der BKB verwiesen.

3.6 Kompetenzregelung
Die nachstehenden Ausführungen reflektieren den Status 
per Ende des Geschäftsjahrs 2017.

Verwaltungsrat
Dem Verwaltungsrat steht die Oberleitung, Aufsicht und 
Kontrolle über die Geschäftsführung zu. Er hat die unüber-
tragbaren und unentziehbaren Oberleitungs-, Aufsichts- 
und Kontrollaufgaben gemäss Art. 716a des Schweizeri-
schen Obligationenrechts sowie die ihm in den Statuten 
oder in diesem oder einem anderen Reglement zugewie-
senen weiteren Aufgaben. 

In die Kompetenz des Verwaltungsrats fallen sämtliche 
Geschäfte, welche die Unternehmensstrategie oder grund-
legende Fragen der Geschäftspolitik betreffen und die 
nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversamm-
lung zugeteilt sind. Ausserdem ist er zuständig für alle  
Geschäfte, die Ausgaben (cash out) von mehr als  
3 Mio. CHF verursachen. Das gilt auch für Vertragsverlän-
gerungen, die solche Kosten auslösen.

Der Verwaltungsrat hat ausserdem insbesondere folgende 
Aufgaben und Befugnisse:
• �Festlegung der Organisation, Erlass der entsprechenden 

Reglemente sowie Erteilung der dafür notwendigen Wei-
sungen;

• �Beschlussfassung über die Unternehmensstrategie und 
die Risikopolitik;

• �Aufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 
Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der 
Gesetze, Reglemente und Weisungen;

• �auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschus-
ses Wahl der Mitglieder und der Vorsitzenden der Aus-
schüsse des Verwaltungsrats, soweit die Wahl gemäss 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften nicht der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist;

• �auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschus-
ses Ernennung und Abberufung des bzw. der Vorsitzen-
den der Geschäftsleitung (CEO) und dessen bzw. deren 
Stellvertreters sowie der weiteren Mitglieder der Ge-
schäftsleitung;

• �Erteilung des Kollektivzeichnungsrechts an Mitglieder 
des Verwaltungsrats und an weitere im Handelsregister 
einzutragende Zeichnungsberechtigte;

• �Wahl und Abberufung der aufsichtsrechtlichen Prüfge-
sellschaft sowie Antragstellung an die Generalversamm-
lung bezüglich Wahl der aktienrechtlichen Revisionsge-
sellschaft;

• �Entscheid über die Errichtung und die Schliessung von 
Geschäftsstellen;

• �Beschlussfassung über den Beitritt zu Organisationen 
anderer Banken und Standesorganisationen;

• �Beschlussfassung über Projekte (einmalige Vorhaben, 
welche mit begrenzten finanziellen, zeitlichen und per-
sonellen Ressourcen umgesetzt werden) mit Projektkos-
ten (cash out) von 1 Mio. CHF und mehr;

• �Entscheid über Gründung, Erwerb, Veräusserung und  
Liquidation von Tochtergesellschaften unabhängig davon, 
ob solche Transaktionen als Projekte geführt werden;

• �Beschlussfassung über Erwerb und Veräusserungen von 
direkten oder indirekten Beteiligungen am Grundkapital 
anderer Gesellschaften, die mit der Absicht dauernder 
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Anlage und im Interesse der Bank gehalten werden, so-
weit unter Berücksichtigung des Buchwerts einer allen-
falls bereits bestehenden Beteiligung an der betreffen-
den Gesellschaft der Gesamtwert im Zeitpunkt des 
Erwerbs den Betrag von 250 000 CHF oder einen  
Anteil am Grundkapital der betreffenden Gesellschaft 
von 20% übersteigt, unabhängig davon, ob solche Trans-
aktionen als Projekte geführt werden;

• �Verantwortung für die Errichtung und die Aufrechterhal-
tung einer den Erfordernissen der Bank und den gesetz-
lichen Bestimmungen genügenden Rechnungslegung und  
Finanzplanung sowie von Risikomanagement und inter-
nem Kontrollsystem (IKS);

• �auf Antrag des Risikoausschusses Erlass des Reglements 
zum Risikomanagement;

• �auf Antrag des Prüfungsausschusses Erlass des Regle-
ments betreffend Compliance-Funktion;

• �auf Antrag der Geschäftsleitung Genehmigung des Bud-
gets, der Mittelfristplanung sowie der Kapital- und  
Liquiditätsplanung;

• �Entgegennahme der regelmässigen Berichterstattung 
der Geschäftsleitung über den Geschäftsgang und von 
Informationen über Vorkommnisse, die den Geschäfts-
gang wesentlich beeinflussen;

• �Genehmigung des Personalbudgets und der Grundsätze 
der Personalpolitik, eingeschlossen die Grundsätze der 
Festsetzung von Salären, Entschädigungen und Erfolgs-
beteiligungen der Angestellten, sowie, auf Antrag des 
Vergütungs- und Nominationsausschusses, Erlass des 
Vergütungsreglements unter Beachtung der zwingen-
den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen und 
der von der Generalversammlung genehmigten maxi-
malen Gesamtbeträge für die Vergütungen der Mitglie-
der der Geschäftsleitung;

• �auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschus-
ses Festlegung des Entschädigungsmodells für den Ver-
waltungsrat und Bestimmung der Vergütungen der Mit-
glieder des Verwaltungsrats im Rahmen der von der 
Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamt-
beträge;

• �auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschus-
ses Erstellen des Vergütungsberichts und Beschlussfas-
sung über die von der Generalversammlung jährlich zu 
genehmigenden maximalen Gesamtbeträge der Vergü-
tungen je gesondert für den Verwaltungsrat und die Ge-
schäftsleitung gemäss Art. 7 Ziffer 5 der Statuten;

• �Kenntnisnahme und Behandlung der von der aktienrecht-
lichen Revisionsgesellschaft über die Jahresrechnung und 
der von der bankgesetzlichen Prüfgesellschaft erstatte-
ten Berichte;

• �Erstellung und Genehmigung des Geschäftsberichts, be-
stehend aus der Jahresrechnung und einer allfälligen Kon-
zernrechnung sowie dem Lagebericht, bevor dieser der 
ordentlichen Generalversammlung unterbreitet wird; 
Kenntnisnahme und Behandlung von Zwischenabschlüs-
sen;

• �Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung 
ihrer Beschlüsse;

• �Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhö-
hungen und daraus folgende Statutenänderungen so-
wie Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienka-
pitals, soweit eine solche in der Kompetenz des 
Verwaltungsrats liegt;

• �Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschul-
dung.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung zwin-
genden Rechts und der Statuten gewisse Verantwortlich-
keiten und Befugnisse an Ausschüsse oder einzelne Mit-
glieder des Verwaltungsrats delegieren. Er hat für eine 
angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu 
sorgen.

Präsident des Verwaltungsrats
Der Präsident des Verwaltungsrats leitet den Verwaltungs-
rat und vertritt den Verwaltungsrat gegen aussen. Er ist 
insbesondere zuständig für:
• �Koordination der Arbeit des Verwaltungsrats und seiner 

ständigen Ausschüsse und Sicherstellung, dass die Mit-
glieder des Verwaltungsrats alle Informationen, die sie 
zur gehörigen Wahrnehmung ihrer Pflichten und Verant-
wortlichkeiten benötigen, zeitgerecht erhalten;

• �Berichterstattung im Verwaltungsrat über Fragen von 
bankpolitischer Bedeutung;

• �Kenntnisnahme der Protokolle der Sitzungen der Ge- 
schäftsleitung;

• �Überwachung der Ausführungen der Beschlüsse der  
Generalversammlung, des Verwaltungsrats und der  
Ausschüsse;

• �Einberufung der Sitzungen des Verwaltungsrats und 
Festlegen der jeweiligen Traktanden; Leitung der Sitzun-
gen des Verwaltungsrats;

• �Sicherstellen der korrekten, rechtzeitigen und klaren  
Information der Verwaltungsratsmitglieder;

• �Sicherstellen des rechtzeitigen Versands der erforderli-
chen Unterlagen und Informationen für die Sitzungen 
des Verwaltungsrats;

• �Förderung der offenen Kommunikation zwischen dem 
Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung;

• �Sicherstellen der korrekten Einberufung der ordentlichen 
und ausserordentlichen Generalversammlungen und  
Leitung derselben;

• �Sicherstellen einer regelmässigen Selbstevaluation des 
Verwaltungsrats.

Sofern in dringenden Fällen ein Beschluss des Verwaltungs-
rats notwendig ist, aber in der verfügbaren Zeit nicht ein-
geholt werden kann, darf der Präsident des Verwaltungs-
rats diesen auf Antrag der Geschäftsleitung, der Kon- 
zernleitung oder eines Ausschusses alleine fällen, sofern 
vom Einverständnis der Mehrheit des Verwaltungsrats aus-
gegangen werden darf. Ein solcher Entscheid muss im  
Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit liegen, markt-
gängige Konditionen aufweisen und keine überdurch-
schnittlichen Risiken erkennen lassen. Der Beschluss ist zu 
protokollieren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 
umgehend darüber zu informieren.
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Im Verhinderungsfalle werden die vorgenannten und dem 
Präsidenten des Verwaltungsrats übertragenen Aufgaben 
und Befugnisse durch den Vizepräsidenten des Verwal-
tungsrats und bei dessen Verhinderung durch ein anderes, 
vom Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied wahrge-
nommen.

Der Präsident des Verwaltungsrats legt ferner in Abstim-
mung mit dem Vergütungs- und Nominationsausschuss 
jährlich die Zielvereinbarung mit dem bzw. der Vorsitzen-
den der Geschäftsleitung fest, beurteilt seine bzw. ihre  
Zielerreichung und stellt dem Vergütungs- und Nominati-
onsausschuss Antrag zur Entscheidung betreffend varia-
ble Vergütung. Soweit sich die Entscheidung auf die  
Beurteilung von qualitativen Elementen mit Ermessungs-
spielraum bezieht, tritt er in den Ausstand. Zudem nimmt 
der Präsident des Verwaltungsrats die vom bzw. von der 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung vorgenommene Beur-
teilung der Zielerreichung der übrigen Geschäftsleitungs-
mitglieder entgegen und stellt dem Vergütungs- und No-
minationsausschuss Antrag zur Entscheidung betreffend 
variable Vergütung. 

Für die Koordination und die Erfüllung seiner Verantwort-
lichkeiten steht dem Präsidenten des Verwaltungsrats der 
Sekretär des Verwaltungsrats zur Verfügung. 

Geschäftsleitung
Demgegenüber ist die Geschäftsleitung das geschäfts-
führende Organ und leitet die Geschäfte in eigener Ver-
antwortung, soweit sie darin nicht durch die Statuten oder 
Reglemente und Beschlüsse, die in der Kompetenz von Ge-
neralversammlung oder Verwaltungsrat liegen, beschränkt 
ist. Sie stellt dem Verwaltungsrat Antrag über die zu be-
handelnden Geschäfte und führt Beschlüsse des Verwal-
tungsrats und der Ausschüsse des Verwaltungsrats aus. 
Beschlüsse können auf dem Zirkulationsweg gefasst wer-
den; dazu bedarf es der Zustimmung der Mehrheit aller 
Mitglieder der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung 
fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, wobei bei Stimmengleichheit die Stimme des 
bzw. der Vorsitzenden doppelt zählt und bei Anwesenheit 
von nur zwei Geschäftsleitungsmitgliedern die Beschluss-
fassung der Einstimmigkeit bedarf.

Die Geschäftsleitung besteht aus einem bzw. einer Vor-
sitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Sie 
tritt auf Einladung des Vorsitzenden oder von dessen bzw. 
deren Stellvertreter zusammen, sooft es die Geschäfte er-
fordern, in der Regel wöchentlich, mindestens aber ein Mal 
im Monat. Die Geschäftsleitung fasst ihre Beschlüsse mit 
der Mehrheit der anwesenden bzw. via Telefon- oder Vi-
deokonferenz teilnehmenden Stimmen. Die Mitglieder sind 
zur Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der bzw. die Vorsitzende der Geschäftsleitung 
oder dessen Stellvertreter. Sind nur zwei Mitglieder anwe-
send, bedarf es für die Beschlussfassung der Einstimmig-
keit. Beschlüsse können auf dem Zirkulationsweg gefasst 

werden; dazu bedarf es der Zustimmung der Mehrheit al-
ler Mitglieder der Geschäftsleitung.

Die Zuständigkeit der Geschäftsleitung umfasst im Rah-
men der durch Gesetz, Statuten und Reglemente definier-
ten Aufgaben all jene Geschäftsführungsentscheide, die 
nicht anderen Organen vorbehalten sind. In die Zustän-
digkeit der Geschäftsleitung fallen insbesondere die Füh-
rung des Tagesgeschäfts und die Vertretung des Instituts 
gegenüber Dritten im operativen Bereich sowie die ope-
rative Ertrags- und Risikosteuerung mit Einschluss des Bi-
lanzstruktur- und Liquiditätsmanagements. Zudem leis-
tet die Geschäftsleitung Gewähr für eine institutsweite 
Führungs- und Organisationsstruktur, durch die Verant-
wortlichkeiten, Kompetenzen, Rechenschaftspflichten, An-
ordnungs- und Entscheidungsbefugnisse sowie eine ge-
eignete Trennung von Funktionen sichergestellt sind. 
Ferner ist sie für die Ausgestaltung sowie den Unterhalt 
zweckmässiger interner Weisungen, Prozesse, eines ange-
messenen Managementinformationssystems (MIS) und 
eines IKS sowie einer geeigneten Technologieinfrastruktur 
besorgt. Schliesslich stellt die Geschäftsleitung Antrag be-
treffend Geschäfte, die in die Zuständigkeit oder unter 
den Genehmigungsvorbehalt des Oberleitungsorgans fal-
len sowie den Erlass von Vorschriften zur Regelung der 
operativen Geschäfte.

Sie ist insbesondere zuständig für:
• �Unterbreitung von Vorschlägen für die Organisation des 

Geschäftsbetriebes im Allgemeinen sowie Vorbereitung 
von und Antragstellung für Geschäfte, die ihren Kompe-
tenzbereich überschreiten, an den Verwaltungsrat oder 
seine Ausschüsse sowie in dringenden Fällen an den Prä-
sidenten des Verwaltungsrats;

• �regelmässige Berichterstattung über den Geschäftsgang 
an den Verwaltungsrat; Vorlage von Jahresrechnung, all-
fälliger Konzernrechnung, Lagebericht, Monats- und Se-
mesterabschlüssen und Vorbereitung des Geschäftsbe-
richts;

• �Ausführung der Beschlüsse des Verwaltungsrats und sei-
ner Ausschüsse;

• �Führung des Tagesgeschäfts und Vertretung der Bank 
gegenüber Dritten im operativen Bereich sowie Erlass 
von Vorschriften zur Regelung des operativen Geschäfts-
betriebs;

• �operative Ertrags- und Risikosteuerung, einschliesslich 
des Bilanzstruktur- und Liquiditätsmanagements;

• �Antragstellung betreffend Geschäfte, die in die Zustän-
digkeit oder unter den Genehmigungsvorbehalt des 
Oberleitungsorgans fallen;

• �Gewährleistung einer institutsweiten Führungs- und Or-
ganisationsstruktur, in welcher Verantwortlichkeiten, 
Kompetenzen, Rechenschaftspflichten, Anordnungs- und 
Entscheidungsbefugnisse sowie eine geeignete Trennung 
von Funktionen sichergestellt sind;

• �Ausarbeitung des Rahmenkonzepts für das institutsweite 
Risikomanagement zur Verabschiedung durch den Ver-
waltungsrat;
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• �Errichtung und Aufrechterhaltung einer den Erfordernis-
sen der Bank und den gesetzlichen Bestimmungen ge-
nügenden Rechnungslegung und Finanzplanung sowie 
von Risikomanagement und internem Kontrollsystem 
(IKS) sowie Gewährleistung einer ordnungsgemäss auf-
gebauten und effektiv funktionierenden Risikokontroll- 
und Compliance-Funktion;

• �Unterhalt eines angemessenen Risikoberichterstattungs- 
und Managementinformationssystems (MIS) sowie Ge-
währleistung einer geeigneten Technologieinfrastruktur;

• �Erörterung des vom Geschäftsbereich Finanzen und Ri-
siko koordinierten Vorschlags der EP-Zielwerte und der 
von diesem erarbeiteten EP-Mittelfristplanung zuhan-
den des Risikoausschusses;

• �Herunterbrechen der vom Oberleitungsorgan vorgege-
benen die EP-Zielwerte auf die Geschäftsbereiche und 
die nachgelagerten Stufen;

• �Genehmigung der vom Geschäftsbereich Finanzen und 
Risiko vorgeschlagenen Werttreiber für die EP-Steuerung 
und die EP-Messung für die Geschäftsbereiche und die 
nachgelagerten Stufen;

• �Entgegennahme der monatlichen Berichte des Ge-
schäftsbereichs Finanzen und Risiko zur Entwicklung des 
EP und entsprechende Berichterstattung an die Interne 
Revision;

• �Risikobewirtschaftung einschliesslich der wertorientier-
ten Steuerung mit EP; 

• �Leitung und Durchführung des Planungsprozesses, die 
Ausarbeitung des Budgets, der Mittelfristplanung sowie 
der Kapital- und Liquiditätsplanung mit den EP-Zielen 
zuhanden des Risikoausschusses;

• �Beschlussfassung über die Führung materieller Prozesse 
bzw. die Art der Erledigung von Streitfällen mit einem 
Ausfallrisiko bis 1 Mio. CHF;

• �Ausarbeitung des Personalbudgets und der Grundsätze 
der Personalpolitik sowie Erteilung des Kollektivzeich-
nungsrechts an nicht im Handelsregister einzutragende 
Zeichnungsberechtigte (Mitarbeitende der Bank Cler so-
wie Dritte bei ausgelagerten Dienstleistungen). Die Ge-
schäftsleitung kann dieses Recht für Mitarbeitende der 
Funktionsstufe 3 an das zuständige Mitglied der Ge-
schäftsleitung delegieren;

• �Festlegung der Grundsätze der Öffentlichkeitsarbeit und 
Pflege der Beziehungen zur Öffentlichkeit;

• �Erlass der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

Die Bestimmungen über den Umgang mit Interessenkon-
flikten der Mitglieder des Verwaltungsrats (s. Seite 78) 
gelten sinngemäss auch für die Mitglieder der Geschäfts-
leitung.

Vorsitzender bzw. Vorsitzende der Geschäftsleitung 
Der bzw. die Vorsitzende der Geschäftsleitung ist gegen-
über dem Verwaltungsrat für die operative Tätigkeit der 
Bank verantwortlich. Er bzw. sie ist gegenüber den weite-
ren Mitgliedern der Geschäftsleitung weisungsbefugt, so-
weit Gesetz, Statuten oder Reglemente die Entschei-
dungskompetenz in der fraglichen Sache nicht der 
Gesamtgeschäftsleitung zuweisen.

Der bzw. die Vorsitzende der Geschäftsleitung ist insbe-
sondere zuständig für:
• �Vertretung der Geschäftsleitung nach aussen in Geschäf-

ten, welche die Gesamtbank betreffen;
• �angemessene Koordination innerhalb der Geschäftslei-

tung und zwischen den Geschäftsbereichen;
• �Beaufsichtigung des Vollzugs der Beschlüsse von Verwal-

tungsrat und Geschäftsleitung; 
• �Einberufung der Sitzungen der Geschäftsleitung und 

Festlegen der jeweiligen Traktanden, Leitung der Sitzun-
gen der Geschäftsleitung;

• �Sicherstellen der korrekten, rechtzeitigen und klaren In-
formation der Mitglieder der Geschäftsleitung;

• �Sicherstellen des rechtzeitigen Versands der erforderli-
chen Unterlagen und Informationen für die Sitzungen 
der Geschäftsleitung;

• �Sicherstellen der zeitgerechten und angemessenen In-
formation des Präsidenten des Verwaltungsrats und des 
Verwaltungsrats; 

• �Regelung bereichsüberschreitender und –überschneiden-
der Kompetenzfragen.

In dringenden Fällen, in denen ein Beschluss der Gesamt-
geschäftsleitung erforderlich ist, aber in der verfügbaren 
Zeit nicht eingeholt werden kann, darf der bzw. die Vor-
sitzende der Geschäftsleitung diesen fällen, sofern vom 
Einverständnis der Mehrheit der Geschäftsleitung ausge-
gangen werden darf und der Entscheid im Rahmen der 
üblichen Geschäftstätigkeit liegt, marktgängige Konditi-
onen aufweist und keine überdurchschnittlichen Risiken 
erkennen lässt. Der Beschluss ist zu protokollieren. Die Mit-
glieder der Geschäftsleitung und der Präsident des Ver-
waltungsrats sind umgehend darüber zu informieren.

Ausserdem hat der bzw. die Vorsitzende der Geschäftslei-
tung jederzeit das Recht, Entscheidungen der Geschäfts-
leitung zu sistieren und an einer zeitnahen Geschäftslei-
tungssitzung Antrag auf deren Neubeurteilung oder 
Aufhebung zu stellen. Über die Ausübung dieses Rechts 
ist der Präsident des Verwaltungsrats umgehend zu infor-
mieren.

Konzernleitung
Im Weiteren haben die BKB und die Bank Cler gemeinsam 
eine Konzernleitung eingesetzt. Die Konzernleitung berei-
tet die Geschäfte des Konzern- und Strategieausschusses 
(KSA) vor, erstattet diesem Bericht und stellt ihre Anträge 
dazu, insbesondere zu folgenden Themen:
• �Grundsatzfragen, die für die Konzerngesellschaften von 

wesentlicher strategischer Bedeutung sind, wie insbe-
sondere die strategischen Grundlagen der Geschäftsbe-
reiche sowie die Grundwerte und die ethischen Leitmo-
tive der Geschäftstätigkeit;

• �Grundsatzfragen der Zusammenarbeit im Konzern, wie 
insbesondere gemeinsame Infrastrukturprojekte, opera-
tive Synergien, Service Level Agreements zwischen Kon-
zerngesellschaften im Falle von Meinungsverschieden-
heiten, Vereinheitlichung interner Richtlinien und Wei- 
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sungen sowie Koordination der Marktbearbeitung und 
des Marktauftritts;

• �die gemeinsame Beauftragung von Konzerngesellschaf-
ten oder Dritten zum Zwecke der konzernweiten Erbrin-
gung wesentlicher Dienste (Sourcing);

• �Fragen der Konzernrechnungslegung und weitere kon-
zernbezogene regulatorische und rechtliche Fragen, so-
weit sie nicht in den Aufgabenbereich des Konzern-Prü-
fungsausschusses fallen;

• �Fragen betreffend Gründung, Erwerb und Veräusserung 
von Tochtergesellschaften und anderen wesentlichen Be-
teiligungen;

• �Fragen betreffend den Beitritt zu Organisationen von 
Kantonalbanken, Organisationen anderer Banken und 
Standesorganisationen.

Die Konzernleitung nimmt an den Sitzungen des KSA mit 
beratender Stimme teil. Sie legt dem KSA alle Geschäfte, 
Berichte und Anträge vor, die ihr von der Geschäftsleitung 
einer Konzerngesellschaft zuhanden des KSA unterbreitet 
werden. Sie nimmt mündliche Berichte des Inspektorats 
entgegen. Die an den Sitzungen der Konzernleitung zu be-
handelnden Geschäfte werden durch den CEO der BKB 
und den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der Geschäfts-
leitung der Bank Cler gemeinsam vorbereitet.

Die Konzernleitung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Mehrheit der Mitglieder persönlich anwesend ist oder 
ausnahmsweise via Telefon- oder Videokonferenz teil-
nimmt. Die Konzernleitung fasst ihre Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Mitglieder sind 
zur Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der bzw. die Vorsitzende oder dessen Stellvertre-
ter. Ausnahmsweise können Beschlüsse auf dem Zirkular-
weg gefasst werden. Ein Zirkularbeschluss kommt 
zustande, wenn mindestens vier Mitglieder zustimmen 
und kein Mitglied mündliche Beratung verlangt hat. Über 
die Beratungen und Beschlüsse der Konzernleitung wird 
ein Protokoll geführt. 

Die Konzernleitung wirkt darauf hin, dass die Umsetzung 
der Strategien und die operativen Tätigkeiten der Kon-
zerngesellschaften sinnvoll koordiniert und vorhandene 
Synergiepotenziale tatsächlich ausgeschöpft werden. Sie 
sorgt in diesem Sinne für eine Koordination und Abstim-
mung der Tätigkeiten der Geschäftsleitungen der Kon-
zerngesellschaften.

3.7 �Informations- und Kontrollinstrumente  
gegenüber der Geschäftsleitung

Die Bank Cler unterhält ein nach den gesetzlichen, regu-
latorischen und internen Vorschriften ausreichendes und 
nachvollziehbar dokumentiertes internes Kontrollsystem 
(IKS). Die Kontrollinstanzen des IKS umfassen die folgen-
den Bereiche:
• �die ertragsorientierten Geschäftseinheiten, welche ihre 

Kontrollfunktionen im Rahmen des Tagesgeschäfts durch 
die Bewirtschaftung von Risiken und insbesondere durch 

deren direkte Überwachung, Steuerung und Berichter-
stattung wahrnehmen;

• �die von den ertragsorientierten Geschäftseinheiten un-
abhängigen Kontrollinstanzen, namentlich die Risikokon-
trolle und die Compliance-Funktion;

• �die Interne Revision.

Die nachstehenden Ausführungen reflektieren die Be-
richtsperiode sowie den Status per Ende des Geschäfts-
jahrs 2017.

Berichterstattung und Informationsinstrumente
Der Vorsitzende der Geschäftsleitung stellt sicher, dass 
der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse im Rahmen ih-
rer Aufgaben und Kompetenzen über den Geschäftsgang, 
die Erreichung der Unternehmensziele, die Risikolage der 
Bank, die Angemessenheit und Wirksamkeit der internen 
Kontrolle, über besondere Probleme, Risiken, Ereignisse 
und Vorfälle stufen-, sach- und zeitgerecht informiert wer-
den. Sämtliche Sitzungsprotokolle der Geschäftsleitung 
werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats (ab 2018 
dem Präsidenten des Verwaltungsrats), dem Leiter der In-
ternen Revision sowie dem Leiter Recht & Compliance zu-
gestellt. Ausserhalb des Sitzungsrhythmus können die Mit-
glieder des Verwaltungsrats im Rahmen ihrer Aufsichts- und 
Kontrollpflicht jederzeit von der Geschäftsleitung über den 
Präsidenten des Verwaltungsrats mündliche oder schrift-
liche Berichte und umfassende Erläuterungen zu sämtli-
chen Fach- und Führungsbelangen der Bank verlangen. 

Dem Verwaltungsrat wird ein integriertes Finanz- und Ri-
siko-Reporting in Form eines Management Summary zeit-
nah zugestellt und mit einer mündlichen Orientierung und 
Erläuterung des aktuellen Monatsabschlusses anlässlich der 
nächsten Verwaltungsratssitzung durch die Geschäftslei-
tung ergänzt. Darüber hinaus werden relevante, umfas-
sende Berichte aus dem Finanz- und Risiko-Reporting durch 
den Risikoausschuss bzw. den Prüfungsausschuss behan-
delt. Diese umfassen, neben einer fokussierten Kommen-
tierung, in Form von tabellarischen Darstellungen und aus-
sagefähigen Grafiken, alle relevanten finanz- und  
betriebswirtschaftlichen Grössen der Bank Cler, d.h. das ge-
setzliche und regulatorische Reporting gemäss den Rech-
nungslegungsvorschriften für Banken und weitere bankin-
terne Führungskennzahlen, was dem Verwaltungsrat 
erlaubt, seine unübertragbaren Aufgaben in Bezug auf Fi-
nanz- und Risikoaspekte wahrzunehmen. Dieses Finanz- 
und Risiko-Reporting umfasst u.a. eine Messung der bank- 
internen Zielerreichung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs 
sowie eine rollende Finanzplanung mit Detailübersichten 
zu wesentlichen Einzelpositionen, zur geografischen Auf-
teilung der verwalteten Vermögen, zum Net New Money 
und zur Kundenstruktur. Weiter enthält dieses Reporting 
auch die bankenstatistischen Meldungen und wesentliche 
Aussagen zur aktuellen Risikoexposition der Bank, indem 
die aktuellen Werte jeweils einer vom Verwaltungsrat jähr-
lich festgelegten Risikotoleranzvorgabe in Form von Schwel-
lenwerten und Risikolimiten gegenübergestellt werden. 
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Eine ausführliche Besprechung des umfangreichen Finanz- 
und Risiko-Reportings erfolgt jeweils in der Geschäftslei-
tung (inkl. Ergänzung einer Einschätzung der Risikositua-
tion) einerseits und im Risikoausschuss andererseits unter 
Beizug des Verantwortlichen für den Finanzbereich und 
des Risikomanagers. Der Verwaltungsrat selbst nimmt das 
Finanz- und Risiko-Reporting im Rahmen seiner Sitzun-
gen zur Kenntnis. 

Unterstützung durch Ausschüsse
Die Bank Cler verfügt zudem über zwei von der Geschäfts-
leitung unabhängige Ausschüsse (Prüfungsausschuss und 
Risikoausschuss), die den Verwaltungsrat in der Wahrneh-
mung seiner Aufsichts- und Kontrollpflichten unterstüt-
zen, direkt dem Verwaltungsrat Bericht erstatten und ein 
unbeschränktes Prüfungs- und Informationsrecht inner-
halb der Bank Cler besitzen. Die Informations- und Kont-
rollinstrumente des Prüfungsausschusses und des Risiko-
ausschusses sind vorstehend unter Ziffer 3.5 im Detail 
dargelegt (siehe Seite 78 ff.).

Interne Revision
Das Inspektorat der BKB erfüllt als unabhängige interne 
Stelle die Funktion der Internen Revision der BKB und al-
ler anderen Konzerngesellschaften. Mit Zustimmung des 
Bankrats der BKB hat der Verwaltungsrat das Inspekto-
rat der BKB mit der Internen Revision der Bank Cler be-
traut (nachfolgend «Interne Revision»). Die Interne Revi-
sion überprüft die Vorkehrungen zur Befolgung der 
gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften 
sowie marktüblichen Standards und Standesregeln. Die 
Interne Revision liefert Entscheidungsgrundlagen für die 
Beurteilung, ob die Bank Cler über ein ihrem Risikoprofil 
angemessenes und wirksames IKS verfügt.

Die Interne Revision besteht aus dem Leiter, dem Stellver-
treter und den Revisoren. Der Leiter der Internen Revision 
wird auf Antrag des Prüfungsausschusses vom Bankrat 
der BKB ernannt. Der Personalbestand der Internen Revi-
sion wird auf Antrag des Leiters vom Bankrat der BKB fest-
gelegt. Die Interne Revision der Bank Cler ist direkt dem 
Verwaltungsrat verantwortlich und ist von den Geschäfts-
leitungen unabhängig. Die Mitarbeiter der Internen Revi-
sion wirken an der Durchführung der Bankgeschäfte nicht 
mit und zeichnen nicht für Konzerngesellschaften der BKB.

Die Interne Revision übt ihre Tätigkeit nach anerkannten 
revisionstechnischen Grundsätzen aus. Der Auftrag der 
Internen Revision besteht sowohl in der Prüfung der Ord-
nungsmässigkeit der Rechnungslegung, des IKS und des 
Risikomanagements (Assurance) als auch in der Beratung 
der Oberleitungsorgane und der Geschäftsleitung in fach-
spezifischen Fragen (Consulting). 

Im Bereich Assurance hat die Interne Revision insbeson-
dere folgende Aufgaben und Befugnisse:
• �Prüfung von Werthaltigkeit und Vollständigkeit der  

Bilanzaktiven sowie von Angemessenheit und Vollstän-
digkeit der Bilanzpassiven (Bewertungsprüfung);

• �umfassende Risikobeurteilung unter Berücksichtigung al-
ler relevanten externen Entwicklungen und internen Fak-
toren sowie Festlegung der Prüfziele und der Prüfpla-
nung für die nächste Prüfperiode;

• �Beurteilung und Überwachung der Angemessenheit und 
des Funktionierens des IKS und des Risikomanagements;

• �Prüfung der Vorkehrungen zur Befolgung von gesetzli-
chen, regulatorischen und internen Vorschriften sowie 
marktüblichen Standards und Standesregeln, einschliess-
lich der Sorgfaltspflichten im Bereich der Geldwäsche- 
reibekämpfung, und entsprechende Berichterstattung; 

• �Prüfung der Übereinstimmung der Geschäftstätigkeit 
mit der Strategie und den Vorgaben einschliesslich der 
definierten Risikotoleranz;

• �Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit  
der Unternehmensorganisation und der Geschäftspro-
zesse;

• �Wahrnehmung der Funktion der unabhängigen Melde-
stelle.

Im Bereich Consulting unterstützt die Interne Revision den 
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung insbesondere 
bei folgenden Aufgaben:
• �Beurteilung und Verbesserung von Zweckmässigkeit der 

Rechnungslegung und des Reportings;
• �Beurteilung und Steigerung von Angemessenheit und 

Wirksamkeit des IKS und des Risikomanagements;
• �Beurteilung und Steigerung von Effizienz und Effektivi-

tät der Unternehmensführung.

Zudem kann die Interne Revision mit Zustimmung des Prä-
sidenten des Verwaltungsrats von der Geschäftsleitung 
für Sonderaufgaben, wie etwa Spezialprüfungen, Begut-
achtungen und Beratungen, eingesetzt werden.

Die Interne Revision verfügt über ein uneingeschränktes 
Auskunfts-, Zugangs- und Einsichtsrecht. Bei grundsätz-
lichen Änderungen der Aufbau- und Ablauforganisation, 
die das Rechnungswesen oder andere mit der Revision zu-
sammenhängende Fragen betreffen, ist die Interne Revi-
sion vor einer entsprechenden Entscheidung zu konsultie-
ren. Die Interne Revision ist zudem über die laufende 
Geschäftstätigkeit und über Planungen jeglicher Art zu 
informieren.

Die Interne Revision koordiniert ihre Prüfungen mit der ex-
ternen Prüfgesellschaft nach Massgabe des Aufsichts-
rechts. Doppelspurigkeiten sind dabei nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Die Aufgabenteilung zwischen der Prüfgesell-
schaft und der Internen Revision findet ihren Niederschlag 
in der kurz- und mittelfristigen Revisionsplanung. Diese 
erfolgt in Zusammenarbeit mit der Prüfgesellschaft. Die 
gegenseitige Einsichtnahme in Berichte und Arbeitspa-
piere der Prüfgesellschaft und der Internen Revision ist zu 
gewährleisten. Der Leiter der Internen Revision nimmt an 
den Schlussbesprechungen der Prüfgesellschaft teil.

Die Interne Revision berichtet dem Prüfungsausschuss und 
nimmt von ihm Aufträge entgegen. Die Interne Revision 
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erstattet zeitgerecht über alle wichtigen Feststellungen 
einer Prüfung schriftlichen Bericht zuhanden:
• �des Präsidenten des Verwaltungsrats;
• �des Prüfungsausschusses;
• �des bzw. der Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
• �etwaigen weiteren im Einzelfall zu bestimmenden Stellen.

Die Interne Revision erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht 
über die wesentlichen Prüfungen und wichtigen Tätigkei-
ten in der Prüfperiode zuhanden des Prüfungsausschus-
ses und des Verwaltungsrats. Der Tätigkeitsbericht ist auch 
der Geschäftsleitung bzw. der Konzernleitung und der 
Prüfgesellschaft zuzustellen. Der Leiter der Internen Re-
vision orientiert anlässlich der periodischen Besprechun-
gen den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses über die 
Tätigkeit der Internen Revision und seine Feststellungen. 
Der Leiter der Internen Revision orientiert in dringenden 
Fällen umgehend den Verwaltungsrat. 

Compliance-Funktion
Das Reglement für die Compliance-Funktion legt die 
Grundsätze zur Ausübung der Compliance-Funktion fest 
und regelt Einzelheiten bezüglich Zusammensetzung, An-
forderungen, Arbeitsweise, Aufgaben und Berichterstat-
tung der Compliance-Funktion. Dieses Reglement greift 
die Aufgaben der Compliance-Funktion gemäss FINMA-RS 
2017/1 «Corporate Governance – Banken» sowie des Or-
ganisations- und Geschäftsreglements auf und ergänzt 
diese mit spezifischen Aufgaben. Die Detailorganisation 
wird im Reglement nicht abgebildet und obliegt der Ge-
schäftsleitung. Doch werden die Verankerung (Zentrali-
sierung) der FINMA-Schwerpunktthemen (Geldwäsche-
rei, Marktverhalten, Crossborder, Suitability sowie Tax) 
sowie die von der Bank Cler an die BKB ausgelagerten ope-
rativen Compliance-Aufgaben (v.a. Kontrollen Han-
dels-Compliance und Überwachung regulatorisches Um-
feld) dargestellt. Zudem werden die Reporting-Linien und 
der Rhythmus der Berichterstattung verankert und die 
Auskunfts-, Einsichts- und Eskalationsrechte geregelt.

Grundsätzlich sind alle Mitarbeitenden und Organmitglie-
der der Bank Cler verpflichtet, bei allen Geschäftstätig-
keiten die jeweiligen gesetzlichen, regulatorischen und in-
ternen Vorschriften sowie marktüblichen Standards und 
Standesregeln zu kennen und zu befolgen (Compliance). 
Die operative Verantwortung für die Compliance obliegt 
den einzelnen Geschäftsbereichen und diese sind verpflich-
tet, bei komplexen und unüblichen Geschäften sowie bei 
wesentlicheren Vorhaben die Compliance-Funktion zu kon-
sultieren und angemessen beizuziehen. Die Geschäftslei-
tung ist dafür besorgt, dass die von den Geschäftsberei-
chen in ihre Arbeitsabläufe integrierten Kontrollaktivitäten 
angemessen und wirksam sind. Compliance-Verstösse sind 
mit angemessenen Sanktionen zu ahnden. 

Die Compliance-Funktion ist eine unabhängige Stelle in-
nerhalb des IKS. Die dem bzw. der Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung direkt unterstellte Abteilung Recht & Com-
pliance nimmt die Compliance-Funktion für die Bank Cler 

wahr. Diese Organisationseinheit ist auch die Geldwäsche-
reifachstelle. Die Compliance-Funktion verfügt im Rah-
men ihrer Aufgaben über ein uneingeschränktes Aus-
kunfts-, Zugangs- und Einsichtsrecht bei sämtlichen 
Geschäftsbereichen der betreffenden Konzerngesell-
schaft. Die Compliance-Funktion hat jederzeit direkten 
Zugang zur Geschäftsleitung und zum Verwaltungsrat.

Die Leitung Recht & Compliance ist befugt, Entscheide der 
operativen Ebene oder deren Untätigkeit hinsichtlich mög-
licher Compliance-Risiken oder -Verletzungen an den Vor-
sitz des Prüfungsausschusses zu eskalieren, sofern sich aus 
Sicht der Leitung Recht & Compliance aus dem fraglichen 
Entscheid bzw. der Untätigkeit für die Bank ein erhebliches 
Rechts-, Verlust- oder Reputationsrisiko ergibt. Der Verwal-
tungsratspräsident wird über die Eskalation informiert. Un-
geachtet dessen hat die Compliance-Funktion mit Bezug 
auf die Einhaltung der Compliance für den direkten Aus-
tausch jederzeit Zugang zum Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses wie auch zum Verwaltungsratspräsidenten.

In der Bank Cler hat die Compliance-Funktion insbeson-
dere die folgenden Aufgaben und Befugnisse:
• �Unterstützung und Beratung der Geschäftsleitung so-

wie der Mitarbeitenden bei Überwachung und Durchset-
zung der Compliance sowie bei der Beurteilung von Com-
pliance-Risiken in ihrem Zuständigkeitsbereich;

• �Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Ausbildung 
und der Information der Mitarbeitenden bezüglich Com-
pliance in ihrem Zuständigkeitsbereich;

• �Erstellung und regelmässige Aktualisierung eines Inven-
tars der wesentlichen Compliance-Risiken sowie Zuwei-
sung der darauf bezogenen Compliance-Aufgaben;

• �Festlegung der Methodik zur Einschätzung des Compli-
ance-Risikos in einem entsprechenden Fachkonzept;

• �Überwachung und Beurteilung des rechtlichen und regu-
latorischen Umfelds;

• �jährliche Berichterstattung an die Geschäftsleitung über 
die Einschätzung des Compliance-Risikos und die Aus-
arbeitung eines risikoorientierten Tätigkeitsplans, der 
durch die Geschäftsleitung zu genehmigen ist. Der Be-
richt ist der Internen Revision zur Verfügung zu stellen; 

• �jährliche Berichterstattung an den Prüfungsausschuss 
über die Einschätzung des Compliance-Risikos, die Tä-
tigkeit der Compliance-Funktion sowie deren von der Ge-
schäftsleitung genehmigten Tätigkeitsplan. Der Bericht 
ist der Internen Revision und der Prüfgesellschaft zur Ver-
fügung zu stellen; 

• �quartalsweise Zurverfügungstellung von Informationen 
betreffend die Einschätzung der Compliance-Risiken für 
die Risikoberichterstattung des Bereichs Finanzen und 
Risiko und deren Besprechung im Prüfungsausschuss; 

• �zeitgerechte Berichterstattung an die Geschäftsleitung 
und den Prüfungsausschuss über wesentliche Verände-
rungen in der Einschätzung des Compliance-Risikos;

• �zeitgerechte Berichterstattung an die Geschäftsleitung 
und den Vorsitz des Prüfungsausschusses über schwer-
wiegende Verletzungen der Compliance und Unterstüt-
zung der Geschäftsleitung bei der Wahl der zu treffen-
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den Anordnungen oder Massnahmen. Die Interne Revision 
und der Verwaltungsratspräsident sind entsprechend zu 
informieren;

• �Sicherstellung von angemessenen Kontrollen in der  
2nd Line of Defence für die Einhaltung der Compliance.

Die Bank Cler kann einzelne operative Compliance-Auf-
gaben nach Massgabe und im Rahmen der regulatorischen 
Vorschriften mittels entsprechendem Service Level Agree-
ment an die BKB auslagern. Per Stichtag 31.12.2017 hat 
die Bank Cler Compliance-Aufgaben im Bereich Marktin-
tegrität (insbesondere Durchführung von Kontrollen in der 
2nd Line of Defence, von Analysen, Abklärungen und Schu-
lungen sowie Erstellung von Weisungen und Berichten), 
Überwachung und Beurteilung des rechtlichen und regu-
latorischen Umfeldes, die Konzeption der Berichterstat-
tung der Compliance-Funktion sowie koordinative Füh-
rung des jährlichen Compliance-Reporting-Prozesses der 
BKB übertragen.

4 Geschäftsleitung
4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung
Im Berichtsjahr hat sich die Zusammensetzung der Ge-
schäftsleitung geändert. Im Juni 2017 kamen der Verwal-
tungsrat und der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Hanspe-
ter Ackermann, überein, die operative Verantwortung für 
die nächste Phase der Weiterentwicklung der Bank in neue 
Hände zu legen, weshalb Hanspeter Ackermann seine Auf-
gabe als Vorsitzender der Geschäftsleitung niederlegte und 
für die restliche Zeit der Kündigungsfrist bis 31.12.2017 frei-
gestellt wurde. Der Verwaltungsrat ernannte mit Wirkung 
ab 23.06.2017 Sandra Lienhart, bisherige Leiterin Vertrieb 
und Mitglied der Geschäftsleitung, zur neuen Vorsitzenden 
der Geschäftsleitung. Die Nachfolge von Sandra Lienhart 
als Leiterin Vertrieb wurde interimistisch von ihrem bishe-
rigen Stellvertreter Daniel Rüegger, Leiter der Region Nord-
westschweiz, wahrgenommen. Daniel Rüegger wurde  
zudem zum interimistischen Mitglied der Geschäftsleitung 
ernannt. René Saluz, Leiter Finanzen und Risiko, wurde ad 
interim Mitglied der Konzernleitung.

Im November 2017 hat der Verwaltungsrat Peter Alois 
Schnellmann, geb. 20.11.1973, Bachelor of Business Admi-
nistration (EBS), zum neuen Leiter Vertrieb der Bank Cler 
ernannt. Nach der kaufmännischen Lehre bei der Schwei-
zerischen Bankgesellschaft sammelte Peter Alois Schnell-
mann seine beruflichen Erfahrungen in verschiedenen ver-
triebs- und bankspezifischen Funktionen. Seit 2005 war er 
in verschiedenen Funktionen bei der Cembra Money Bank 
(zuvor GE Money Bank) in der Schweiz tätig und hat dort 
zuletzt das Business-to-Consumer Banking geleitet. Peter 
Alois Schnellmann wird damit die von Daniel Rüegger ad in-
terim innegehaltene Geschäftsleitungsfunktion per 
01.06.2018 übernehmen. Daniel Rüegger wird wieder die 
Leitung der Region Nordwestschweiz übernehmen. Der Ver-
waltungsrat hat Peter Alois Schnellmann zudem zum Mit-

glied der Konzernleitung der BKB ernannt; diese Funktion 
wird er mit seinem Antritt von René Saluz übernehmen. 

Die Geschäftsleitung besteht aus einem bzw. einer Vor-
sitzenden der Geschäftsleitung  und mindestens zwei wei-
teren, ihm bzw. ihr unterstellten Mitgliedern. Diese leiten 
jeweils einen Geschäftsbereich. Die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung sind mit Angabe von Namen, Nationalität, 
Funktion, Ausbildung, beruflichem Hintergrund und we-
sentlichen früheren Tätigkeiten für die Bank Cler nachfol-
gend aufgeführt.

Sandra Lienhart
Vorsitzende der Geschäftsleitung und Leiterin Präsidial-
bereich 
Executive Master of Business Administration ZFH;  
Schweizer Bürgerin, geb. 26.05.1966
(in der Geschäftsleitung seit 01.07.2004, Vorsitzende seit 
23.06.2017)

Werdegang: Vorsitzende der Geschäftsleitung und Leite-
rin Präsidialbereich, Bank Cler AG, Basel (seit 23.06.2017); 
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Geschäftsbe-
reich Vertrieb, Bank Cler AG, Basel (2004–2017); Mitglied 
der Direktion, Leitung Region Zürich Nord, Credit Suisse, 
Zürich Oerlikon (2002–2004); Mitglied der Direktion, Lei-
tung Individualkunden Region Zürich Nord; Credit Suisse, 
Zürich Oerlikon (2000–2002); Assistant Vice President, 
Leitung Geschäftsstelle; Credit Suisse, Kloten (1998–
2000); Assistant Vice President, Teamleitung Individual-
kunden; Schweizerische Kreditanstalt, Schwerzenbach 
(1996–1998); Assistant Vice President, Leitung Kommerz; 
Schweizerische Kreditanstalt, Wetzikon (1994–1996)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen:  Stellvertre-
tende Vorsitzende der Konzernleitung Basler Kantonalbank, 
Basel (seit 23.06.2017); Mitglied Konzernleitung Basler Kan-
tonalbank, Basel (2008); Mitglied Stiftungsrat Vorsorge-
stiftung 3. Säule, Bank Cler AG, Basel; Mitglied Stiftungs-
rat Freizügigkeitsstiftung 2. Säule, Bank Cler AG, Basel; 
Vizepräsidentin Verwaltungsrat Sihlsana AG, Adliswil

Dr. René Saluz
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Finanzen und  
Risiko
Dr. oec. HSG; Schweizer Bürger, geb. 01.05.1960
(in der Geschäftsleitung seit 01.05.2015)

Werdegang: Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Fi-
nanzen und Risiko, Bank Cler AG, Basel (seit 01.05.2015); 
CFO Konzern BKB und Leiter Competence Center Finan-
zen, Basler Kantonalbank, Basel (2006–2015); Leiter Fi-
nanz- und Rechnungswesen, Bank Cler AG, Basel 
(2005/2006); Leiter Competence Center Accounting im 
Audit Financial Services KPMG Fides Peat, Zürich (2001–
2005); Leiter Rechnungswesen, Luzerner Kantonalbank, 
Luzern (1996–2001); Leiter Rechnungswesen, Kantonal-
bank Schwyz, Schwyz (1994–1996); Promotion zum Dr. 
oec. an der Hochschule St. Gallen
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Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Mitglied Kon-
zernleitung a.i. Basler Kantonalbank, Basel (seit 23.06.2017); 
Stiftungsrat (Vizepräsident) der Pensionskasse der Basler 
Kantonalbank, Basel; Universität Basel, Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät (WWZ), Lehrauftrag

Daniel Rüegger
Mitglied der Geschäftsleitung a.i. und Leiter Vertrieb a.i.
Dipl. Verbands-Manager VMI Uni Fribourg; Schweizer Bür-
ger, geb. 02.11.1960
(in der Geschäftsleitung a.i. seit 23.06.2017)

Werdegang: Mitglied der Geschäftsleitung a.i. und Leiter 
Vertrieb a.i. Bank Cler AG, Basel (seit 23.06.2017); Leiter 
Region Nordwestschweiz, Bank Cler AG, Basel (2015–
2017); Leiter Vertriebssteuerung, Bank Cler AG, Zürich 
(2013–2015); Leitung Geschäftsstelle Brugg, Bank Cler 
AG, Brugg (2008–2012); Generalsekretär, Schweizerische 
Pfingstmission (2002–2008); Leiter Geschäftskunden, UBS 
AG, Aarau (1997–2002); Kundenberater, Schweizerischer 
Bankverein, Aarau (1991–1997)

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen: Evange-
lisch-methodistische Kirche der Schweiz (EMK), Vorsitzen-
der des Bezirksvorstandes und Leiter des Bereichs Verwal-
tung für den Bezirk Muhen

Alle Mitglieder der Geschäftsleitung verfügen über keiner-
lei dauernde Leitungs- und Beraterfunktionen für wich-
tige schweizerische oder ausländische Interessengruppen, 
amtliche Funktionen oder politische Ämter.

4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Angaben über die konkreten weiteren Tätigkeiten und In-
teressenbindungen der Mitglieder der Geschäftsleitung 
finden sich in Ziffer 4.1 (Seite 89 f.).

4.3 �Zulässigkeit von Tätigkeiten ausserhalb  
der Bank Cler

Unter Beachtung der für Banken geltenden aufsichtsrecht-
lichen Bestimmungen ist die Anzahl der zulässigen Tätig-
keiten in obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von 
Unternehmen und anderen Rechtseinheiten, die verpflich-
tet sind, sich ins Handelsregister oder in ein entsprechen-
des ausländisches Register eintragen zu lassen, und die 
nicht durch die Gesellschaft kontrolliert werden, für Mit-
glieder der Geschäftsleitung auf zehn Mandate be-
schränkt, wobei nicht mehr als zwei Mandate auf kotierte 
Unternehmen entfallen dürfen. Werden Mandate in ver-
schiedenen Gesellschaften ein und desselben Konzerns 
ausgeübt, so werden diese jeweils als ein Mandat gezählt.

Der Verwaltungsrat regelt das Bewilligungsverfahren und 
eine allfällige Ablieferungspflicht von Vergütungen für sol-
che zusätzlichen Tätigkeiten von Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung.

4.4 Managementverträge
Abgesehen vom Rahmenvertrag, der eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der BKB und der Bank Cler durch die Zu-
sammenlegung verschiedener Funktionen und Prozesse in 
gemeinsamen Infrastruktur- und Geschäftsbereichen vor-
sieht, und den konzerninternen Service Level Agreements 
mit der BKB bezüglich der ausgelagerten Aufgaben gibt 
es keine Managementverträge mit Gesellschaften und 
Personen innerhalb oder ausserhalb des Konzerns BKB.

4.5 Beirat Nachhaltigkeit
Die BKB und die Bank Cler haben seit 2016 einen Beirat 
Nachhaltigkeit eingesetzt, der aus fünf von den Banken 
unabhängigen Mitgliedern besteht. Der Beirat Nachhal-
tigkeit ist kein Organ der BKB oder der Bank Cler.  

Der Beirat Nachhaltigkeit steht den Gremien der BKB und 
der Bank Cler bei ethischen, sozialen und ökologischen Fra-
gestellungen beratend zur Seite. Der Beirat begleitet diese 
Gremien bei der Festlegung der Nachhaltigkeitsstrategie 
und überprüft deren Umsetzungsprozess kritisch. Der Bei-
rat kann Empfehlungen und Vorschläge zuhanden der Ge-
schäftsleitungen oder des Bankrats und des Verwaltungs-
rats der Bank Cler unterbreiten. Die Berichterstattung 
erfolgt jährlich an den Bankrat der BKB und den Verwal-
tungsrat der Bank Cler. 

Die Mitglieder des ersten Beirats für beide Konzernban-
ken und dessen Vorsitzende wurden auf Antrag der Kon-
zernleitung durch den Konzern- und Strategieausschuss 
berufen. Zukünftig wird der Beirat sich selbst ergänzen 
und konstituieren. Die Berufung und die Abberufung von 
Mitgliedern bedürfen der Bestätigung durch die Konzern-
leitung und den Konzern- und Strategieausschuss. Die Be-
rufung erfolgt für eine Amtszeit von vier Jahren. Eine Wie-
derberufung ist möglich.

Per 31.12.2017 setzt sich der Beirat Nachhaltigkeit aus 
den folgenden unabhängigen Persönlichkeiten zusammen:
• �Kaspar Müller, lic. rer. pol., selbstständiger Ökonom
• �Beat Jans, Nationalrat Basel-Stadt, Umweltnaturwis-

senschafter ETH
• �Barbara E. Ludwig, Dr. iur./MAE UZH, Bereichsleiterin 

Sozialdepartement der Stadt Zürich
• �Bettina Furrer, Prof. Dr., ZHAW, Leiterin Institut für Nach-

haltige Entwicklung
• �Raphael Richterich, Ökonom, Regional Director Ricola

Ständige Beisitzende sind der Präsident des Bankrats in 
seiner Funktion als Vorsitzender des Konzern- und Strate-
gieausschusses sowie der CEO der BKB. Es besteht kein 
Vertragsverhältnis mit den Mitgliedern des Beirats. Die 
Mitglieder des Beirats erhalten eine pauschale Entschädi-
gung (siehe auch separate Ausführungen im «Vergütungs-
bericht» auf Seite 107 in diesem Geschäftsbericht).

Geschäftsbericht Bank Cler_Deutsch_3   90 01.03.2018   18:55:37



91Bank Cler – Geschäftsbericht 2017

Corporate Governance

5 �Entschädigungen,  
Beteiligungen und Darlehen

Diesbezüglich wird auf den separaten Bericht zur Vergü-
tung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung des 
Unternehmens (Vergütungsbericht, Seite 96 ff.) verwiesen, 
mit dem alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben 
abgedeckt werden, die heute auf schweizerische Publikums-
gesellschaften anwendbar sind. Mit diesem umfassenden 
Vergütungsbericht werden insbesondere die gesetzlichen 
Anforderungen an den Vergütungsbericht gemäss Art. 13 
ff. VegüV und an die Offenlegung betreffend Inhalt und 
Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Be-
teiligungsprogramme sowie die Regeln gemäss Ziffer 5.1 
resp. 5.2 des Anhangs zur SIX-Richtlinie betreffend Corpo-
rate Governance erfüllt. Der Vergütungsbericht enthält 
schliesslich auch noch zusätzliche Erläuterungen zu den 
Vergütungsprozessen, Kompetenzen und den Anträgen des 
Verwaltungsrats betreffend Beschlussfassung an der or-
dentlichen Generalversammlung vom 06.04.2018 über die 
Genehmigung der maximalen Gesamtvergütungen.

6 �Mitwirkungsrechte  
der Aktionäre

6.1 Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung
Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen.

Eine Vertretung an der Generalversammlung ist möglich 
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch 
Dritte, die nicht Aktionäre sein müssen. Mitglieder des Ver-
waltungsrats und der Geschäftsleitung können andere Ak-
tionäre vertreten, sofern es sich nicht um eine institutio-
nalisierte Vertretung handelt. Vertreter müssen gehörig 
bevollmächtigt sein.

Gemäss Art. 12 der Statuten wählt die Generalversamm-
lung einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Wählbar 
sind natürliche und juristische Personen oder Personenge-
sellschaften. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine  
Wiederwahl ist möglich. Hat die Gesellschaft keinen un-
abhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Ver- 
waltungsrat einen solchen für die nächste Generalver-
sammlung. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist ver-
pflichtet, die ihm von den Aktionären übertragenen 
Stimmrechte weisungsgemäss auszuüben. Hat er keine 
gültigen Weisungen erhalten, so enthält er sich der 
Stimme. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Aktio-
näre die Möglichkeit haben, dem unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter zu jedem in der Einberufung gestellten An-
trag zu Verhandlungsgegenständen auch auf elektronische 
Weise Vollmachten und Weisungen für die Ausübung der 
Stimmrechte zu erteilen. Der Verwaltungsrat bestimmt 
die konkreten Anforderungen an elektronische Vollmach-

ten und Weisungen. Der Verwaltungsrat regelt das  
Verfahren und die Bedingungen für das Erteilen der Voll-
machten und Weisungen an den unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter. Vollmachten und Weisungen können nur 
für die kommende Generalversammlung erteilt werden. 
Die allgemeine Weisung eines Aktionärs, jeweils im Sinne 
des Antrags des Verwaltungsrats zu stimmen, ist grund-
sätzlich zulässig, insbesondere auch für Anträge, die im 
Rahmen der Einladung zur Generalversammlung nicht be-
kannt gegeben wurden.

6.2 Beschlussfassung und statutarische Quoren
Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertre-
tenen Stimmen.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und voll-
zieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der gültig 
abgegebenen Aktienstimmen. Leere Stimmen und Stimm- 
enthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Als 
Ausnahme gelten die in Art. 704 OR aufgeführten Be-
schlüsse, für die mindestens zwei Drittel der vertretenen 
Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Ak-
tiennennwerte erforderlich sind. Es bestehen keine von 
dieser gesetzlichen Regelung abweichenden statutari-
schen Bestimmungen.

Bei Wahlen wird vor der Durchführung der Wahl zunächst 
festgelegt, wie viele Personen gewählt werden sollen. Wird 
bei Wahlen im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit 
nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt, in 
dem die relative Mehrheit entscheidet. Der Vorsitzende 
bestimmt, ob Abstimmungen und Wahlen in der General-
versammlung schriftlich resp. elektronisch oder offen er-
folgen. Zwanzig Aktionäre können verlangen, dass eine 
Abstimmung oder Wahl nicht offen durchgeführt wird. In 
diesem Fall bestimmt der Vorsitzende, ob ein schriftliches 
oder elektronisches Verfahren durchgeführt wird.

6.3 Einberufung der Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung findet in der Regel 
innert vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahrs 
statt. Generalversammlungen können durch den Verwal-
tungsrat oder nötigenfalls durch die aktienrechtliche Re-
visionsstelle einberufen werden. Ein oder mehrere Aktio-
näre, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals 
vertreten, haben das Recht, schriftlich unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands und der Anträge die Einberu-
fung einer Generalversammlung zu verlangen. Die Einbe-
rufung der Generalversammlung erfolgt mindestens 20 
Tage vor dem Versammlungstag durch einmalige Publika-
tion im «Schweizerischen Handelsamtsblatt».

6.4 Traktandierung
Aktionäre, die zusammen Aktien im Nennwert von min-
destens 100 000 CHF vertreten, können innerhalb einer 
vom Verwaltungsrat veröffentlichten Frist schriftlich un-
ter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhand-
lungsgegenstands verlangen. Die Frist beträgt in der Re-
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gel 14 Tage. Die Veröffentlichung erfolgt in der Regel drei 
Monate vor der Generalversammlung durch Publikation 
im «Schweizerischen Handelsamtsblatt».

6.5 Eintragungen im Aktienbuch
Es bestehen keine Namenaktien, weshalb auch kein Akti-
enbuch geführt wird.

7 �Kontrollwechsel und  
Abwehrmassnahmen

7.1 Angebotspflicht
Gemäss Art. 5 der Statuten ist der Erwerber von Aktien 
nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot gemäss Art. 125, 
135 und 163 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes 
(FinfraG) verpflichtet (sog. «Opting-out-Klausel»).

7.2 Kontrollwechselklauseln
Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln in Vereinbarun-
gen und Plänen zugunsten der Mitglieder des Verwaltungs-
rats, der Geschäftsleitung oder anderer Kadermitglieder 
und es gibt keine statutarischen Bestimmungen zur Ein-
räumung von Konkurrenzverboten.

8 Revisionsstelle
Die aktienrechtliche Revisionsstelle wird jährlich durch die 
Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr 
gewählt.

Die vom Verwaltungsrat jährlich gewählte aufsichtsrecht-
liche Prüfgesellschaft hat jährlich, spätestens vier Monate 
nach Abschluss des Geschäftsjahrs, einen nicht öffentlich 
zugänglichen Bericht über die Aufsichtsprüfung zuhanden 
der Aufsichtsbehörde zu erstellen.

8.1 �Dauer des Mandates und Amtsdauer  
des leitenden Revisors

Ernst & Young AG, Zürich, hat das Revisionsmandat seit 
01.01.2007 inne. Mandatsleiter und leitender Prüfer ist 
seit dem Geschäftsjahr 2011 Prof. Dr. Andreas Blumer,  
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Die Amtsdauer des leiten-
den Prüfers ist gemäss Art. 730a OR auf maximal sieben 
Jahre begrenzt und darf erst nach einem Unterbruch von 
drei Jahren wieder aufgenommen werden.

Gemäss der vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
verabschiedeten Eignerstrategie für die BKB 2017–2021 
sollte das Revisionsmandat spätestens nach acht Jahren 
neu vergeben werden. Weil die BKB und die Bank Cler da-
für sorgen, dass eine einzige gemeinsame externe Prüfge-
sellschaft bestimmt wird, haben die beiden Institute im 
Hinblick auf den geplanten Wechsel der Revisionsstelle der 
BKB ein Auswahlverfahren für eine neue, gemeinsame Re-
visionsstelle durchgeführt. In der Folge hat der Regierungs-
rat des Kantons Basel-Stadt am 14.11.2017 auf Antrag 

des Bankrats der BKB die KPMG als neue Prüfgesellschaft 
der BKB ab dem Geschäftsjahr 2018 gewählt. Der Ver-
waltungsrat der Bank Cler wird der Generalversammlung 
vom 06.04.2018 für das Geschäftsjahr 2018 ebenfalls die 
KMPG als neue aktienrechtliche Revisionsstelle zur Wahl 
vorschlagen (siehe auch Ziffer 1.2). Der Verwaltungsrat 
der Bank Cler hat bereits beschlossen, die KPMG auch mit 
der aufsichtsrechtlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 
2018 zu beauftragen. Leitender Prüfer wird Erich Schärli, 
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, sein. 

8.2 Revisionshonorar
Die Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Prüfung der Jahresrechnung und der aufsichtsrechtli-
chen Prüfung der Bank Cler beliefen sich im Geschäftsjahr 
2017 inkl. Mehrwertsteuer und Spesen auf insgesamt 
812 269 CHF (Vorjahr: 786 981 CHF). 

8.3 Zusätzliche Honorare
Im Berichtsjahr wurden durch die externe Prüfgesellschaft 
zusätzlich verrechnete Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit regulatorischen Vorschriften in der Höhe von ins-
gesamt 56 510 CHF erbracht. 

8.4 �Informationsinstrumente der externen  
Prüfgesellschaft

Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Überwachung 
und die Beurteilung der Wirksamkeit der externen Prüf-
gesellschaft. Zudem beurteilt der Prüfungsausschuss die 
Honorierung und die Unabhängigkeit der externen Prüf-
gesellschaft. 

Die aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft erstellt jährlich 
eine unabhängige Risikoanalyse, die der FINMA einzurei-
chen ist und die dem Prüfungsausschuss zur Kenntnis ge-
bracht wird. Weitere Informationsinstrumente bilden der 
von der aktienrechtlichen Revisionsgesellschaft erstellte 
umfassende Bericht an den Verwaltungsrat (Art. 728b 
Abs. 1 OR), der von der aufsichtsrechtlichen Prüfgesell-
schaft erstellte Bericht über die Aufsichtsprüfung sowie 
die weiteren bankgesetzlichen Revisionsberichte, die sich 
zu einem spezifischen Thema äussern. Sämtliche Berichte 
der externen Prüfgesellschaft sowie alle Berichte der In-
ternen Revision werden im Prüfungsausschuss der Bank 
Cler eingehend behandelt. Der Prüfungsausschuss geneh-
migt den Prüfplan, den Prüfrhythmus und würdigt die  
Prüfergebnisse der Internen Revision und der Prüfgesell-
schaft. Der Prüfungsausschuss lässt sich bei der Beurtei-
lung der Leistung, der Honorierung und der Unabhängig-
keit der externen Prüfgesellschaft im Wesentlichen von 
der beruflichen Erfahrung der einzelnen Mitglieder, der ge-
nerellen Arbeitsqualität der externen Prüfgesellschaft und 
den Kommentaren der Aufsichtsbehörde leiten. Er ent-
scheidet im konkreten Einzelfall basierend auf eigenem 
Ermessen und verzichtet auf einen konkreten Kriterienka-
talog. 

Der Prüfungsausschuss hält mindestens eine Sitzung pro 
Quartal ab, an der auch der leitende Prüfer der externen 
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Prüfgesellschaft und der Leiter der Internen Revision so-
wie allenfalls weitere Personen mit beratender Stimme, 
nicht aber die Mitglieder der Geschäftsleitung teilnehmen. 
Im Berichtsjahr wurden 13 Sitzungen abgehalten. Er in-
formiert den Verwaltungsrat regelmässig, mindestens  
einmal im Quartal, über seine Erkenntnisse. Bei der Wahr-
nehmung von besonderen Gefährdungen und Unregel-
mässigkeiten informiert der Prüfungsausschuss unverzüg-
lich den Verwaltungsratspräsidenten und bei konzern- 
relevanten Themen den Vorsitz des Konzern- und Strate-
gieausschusses.

9 Informationspolitik
Die Bank Cler publiziert den Geschäftsbericht 2017 mit 
Jahresrechnung und Lagebericht in deutscher Sprache auf 
www.cler.ch unter dem Menüpunkt «Bank Cler/Investor 
Relations» (https://www.cler.ch/de/bank-cler/investor-re-
lations/geschaftsbericht/). Ergänzend ist der Kurzbericht 
«Das war 2017» in deutscher, französischer und italieni-
scher Sprache in gedruckter Version und online (ebenfalls 
unter Investor Relations) erhältlich. Dieser beinhaltet die 
wichtigsten Zahlen und Ereignisse. Der Halbjahresab-
schluss 2017 ist in deutscher, französischer und italieni-
scher Sprache als Kurzform mit Darstellung von Bilanz, Er-
folgsrechnung und Eigenkapitalnachweis sowie einem 
Kommentar zur Geschäftsentwicklung im Internet publi-
ziert (ebenfalls unter Investor Relations). Die Offenle-
gungsberichte zu Eigenmitteln und Liquidität per 
30.06.2017 und per 31.12.2017 sind im Internet (ebenfalls 
unter Investor Relations) abrufbar.

Der Geschäftsbericht und insbesondere der darin enthal-
tene jährliche Vergütungsbericht umfassen auch Angaben 
zu den Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Ge-
schäftsleitung. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden 
zusätzlich an der jährlichen Generalversammlung münd-
lich über den Geschäftsgang orientiert. Geschäftsberichte 
und Halbjahresberichte für die letzten fünf Jahre sowie 
alle Medienmitteilungen können auf www.cler.ch unter 
dem Menüpunkt «Bank Cler/Investor Relations» bzw. 
«Bank Cler/Medien» (https://www.cler.ch/de/bank-cler/
medien/) jederzeit online abgerufen werden. Die Bank Cler 
publiziert im Weiteren sämtliche potenziell kursrelevan-
ten Tatsachen im Rahmen der Vorschriften der Schweizer 
Börse SIX Swiss Exchange AG zur Ad-hoc-Publizität. Mit 
dem Investor-Relations-Service erhalten Interessenten auf 
Wunsch Ad-hoc-Publikationen via E-Mail zeitgerecht zu-
gestellt. Der Investor-Relations-Service kann auf www.
cler.ch unter dem Menüpunkt «Bank Cler/Investor Rela-
tions/IR-Service» (https://www.cler.ch/de/bank-cler/in-
vestor-relations/investor-relations-service/) abonniert 
werden.

Kontaktperson für Investor Relations ist 
Natalie Waltmann,
Leiterin Kommunikation
Tel. 061 286 26 03
natalie.waltmann@cler.ch

Agenda

06.04.2018
Generalversammlung der Bank Cler, Messe Basel

19.07.2018
Kommunikation Halbjahresabschluss 2018
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Ernennungen zu  
Mitgliedern der  
Direktion während  
des Jahrs 2017
Christophe Berberat
Valter Bosisio
Richard Bregy
Claudio Dello Preite
Andreas C. Hunzinger
Michele Mazzucchelli
Daniel Ochsner
Heidi Stocker
Sven Zehender

Mitglieder der  
Direktion 
(Stand 31.12.2017)
a) Geschäftsbereich Präsidial
Mats Bachmann Ihr 
Stephan Berglas
Gregor Eicher
Brigitte Matti 
Karl Schmid 
Heidi Stocker
Natalie Waltmann

b) Geschäftsbereich Vertrieb
Vertriebssteuerung
Urs Jergen
Marc Wagner
Sven Zehender

Beratungscenter
Richard Bregy
Peter Hirsig

Regionen
Lionel Baruchet
Fabio Battaglioni
Christophe Berberat
Julie Bernet
Attila Bloder
Reto Blum
Matteo Bonetti
Valter Bosisio
Frank Bottini
Stefan Briggen
Christophe Brun

Paolo Buzzi di Marco
Mauro Camozzi 
Pascal Christen 
Leandro Cicolecchia
Claudio Dello Preite
Eric Dreyfuss 
Thomas Grüdl
Jörg Guggisberg
Hans Haessig 
Rolf Hänggi
Roland Hauri 
Patrick Heinemann 
Andreas Hinck
Peter Hofer
Rudolf Hofstetter 
Andreas C. Hunzinger
Peter-Andreas Hurni
Thierry Jaquier 
Gregor Kälin
Andrea Kilchenmann 
Heinz Kuhn
Reto Kühnis
Jacqueline Küttel-Morgenthaler 
Andrea Maggini
Christian Mayor
Michele Mazzucchelli
Dr. Josef Matthias Montanari 
Christian Mossu
Peter Nardo
Daniel Ochsner
Helmut Pergher
Barbara Pichler 
Hubert Renggli 
René Rogalla 
Ralph Rüegg
Daniel Rüegger
Daniel Scheidegger 
Roger Schmidhauser
Salvatore Sortino 
Jürgen Staab 
Jürg Stadelmann
Pierre-André Stoudmann 
Achim Strohmeier
Claude Taurian
Marcel Tresca 
Jürg Umhang
Luigi Urbani 
Urs Vondrasek 
Josef Walser 
Daniel Wälti 
Sibylle Zahner

c) �Geschäftsbereich  
Finanzen und Risiko 

Dr. Michael Albrecht 
Hanspeter Beugger 
Kurt Gasser 
Thomas Güntert 
Rolf Konrad
Pascal Kramer 
Thomas Rüdin 
Markus Weiland 
Patrick Wölker

Direktion
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Organigramm

per 31.12.2017
Verwaltungsrat

Risikoausschuss
Prüfungsausschuss
Vergütungs- und  
Nominationsausschuss

Präsident des  
Verwaltungrats

Dr. Andreas Sturm

Vorsitzende der  
Geschäftsleitung

Sandra Lienhart

Externe Revision

Ernst & Young AG

Geschäftsleitung
Sekretariat

Präsidialbereich

Sandra Lienhart

CEO Office
Mats Bachmann Ihr

Unternehmensentwicklung
vakant; ab 01.02.2018: 
Matthias Häne

Recht & Compliance
Karl Schmid

HR Beratung
Heidi Stocker

Competence Center des Konzerns BKB

Vertrieb

Daniel Rüegger ad interim

Vertriebssteuerung
Sven Zehender

Region Nordwestschweiz
Achim Strohmeier ad interim

Region Zürich/Ostschweiz
Julie Bernet

Region Mittelland
Peter Hofer

Region Romandie
Christophe Brun

Region Ticino
Matteo Bonetti

Beratungscenter
Peter Hirsig

Finanzen und Risiko

Dr. René Saluz

Finanzsteuerung
Patrick Wölker

Risikokontrolle
Dr. Michael Albrecht

Credit Office
Thomas Rüdin

Recovery
Pascal Kramer

Konzerninspektorat

Felix Haenle

CC Asset Management
Dr. Sandro Merino

CC Personal
Joe Probst

Service Center
Dr. Michael Eisenrauch
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Vergütungsbericht

1 Einleitung

Dieser Vergütungsbericht hat zum Ziel, in einem in sich ge-
schlossenen Bericht zur Vergütung der Mitglieder des Ver-
waltungsrats, der Mitglieder der Geschäftsleitung und der 
weiteren Mitarbeitenden des Unternehmens sämtliche ge-
setzlichen und regulatorischen Vorgaben abzudecken, die 
heute für schweizerische Publikumsgesellschaften anwend-
bar sind. Mit diesem umfassenden Vergütungsbericht wer-
den insbesondere die gesetzlichen Anforderungen an den 
Vergütungsbericht gemäss Art. 13 ff. der Verordnung ge-
gen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktien-
gesellschaften (VegüV) und an die Offenlegung betreffend 
Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen 
und der Beteiligungsprogramme gemäss Ziffer 5.1 der 
«Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Gover-
nance» vom 13.12.2016 der SIX Swiss Exchange AG erfüllt. 
Schliesslich sind in diesem Vergütungsbericht auch noch 
weitere Informationen enthalten, die im Zusammenhang 
mit der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und 
der Geschäftsleitung relevant sind.

Dieser Vergütungsbericht ist wie folgt gegliedert:
• �Organisation und Kompetenzen bei der Festsetzung der 

Vergütungen (Compensation Governance) (Ziff. 2);
• �Vergütungspolitik und Vergütungsmodell einschliesslich 

Vergütungselementen (Ziff. 3);
• weitere vergütungsrelevante Aspekte (Ziff. 4);
• �Eigentlicher Vergütungsbericht gemäss VegüV mit den 

Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftslei-
tung im Berichtsjahr (Ziff. 5);

• Bestand der Beteiligungen gemäss Art. 663c OR (Ziff. 6);
• Genehmigung von Vergütungen (Ziff. 7).

2 �Organisation und Kompeten-
zen bei der Festsetzung der  
Vergütungen (Compensation 
Governance)

Dem Verwaltungsrat stehen die Oberleitung der Gesell-
schaft sowie die Aufsicht und die Kontrolle über die Ge-
schäftsführung zu. Er kann einen Teil seiner Aufgaben an 
Ausschüsse übertragen, soweit dies von zwingenden  
gesetzlichen Bestimmungen oder den Statuten nicht be-
reits vorgesehen ist. Gemäss Art. 16 Ziffer 3 der Statuten 
obliegen die Ernennung und die Abberufung der mit der 
Geschäftsführung betrauten Personen und die Bestim-
mung des bzw. der Vorsitzenden der Geschäftsleitung dem 
Verwaltungsrat.

Mit Bezug auf die Festsetzung der Vergütungen steht der 
Generalversammlung die unübertragbare Befugnis zu, 
über die jährliche Genehmigung der maximalen Gesamt-
beträge der Vergütungen für je gesondert den Verwal-
tungsrat und die Geschäftsleitung mit bindender Wirkung 

und prospektiv für das jeweils nächste Geschäftsjahr zu 
befinden (Art. 7 Ziffer 5 der Statuten).

Die genehmigte Gesamtvergütung der Geschäftsleitung 
kann für jedes Mitglied der Geschäftsleitung, das nach 
dem Genehmigungsentscheid ernannt wurde, für die ent-
sprechenden Geschäftsjahre um maximal 30% erhöht wer-
den, ohne dass eine Genehmigung der Generalversamm-
lung benötigt wird (Art. 29 Abs. 2 der Statuten).

Die Erstellung des jährlichen Vergütungsberichts und die 
Beschlussfassung über die von der Generalversammlung 
jährlich zu genehmigenden maximalen Gesamtbeträge 
der Vergütungen je gesondert für den Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung obliegen dem Verwaltungsrat (Art. 
16 Ziffer 6 der Statuten).

Gesetz und Statuten sehen zwingend die Bildung eines 
Vergütungsausschusses vor. Bei der Bank Cler hat dieser 
Ausschuss zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Nominierung von neuen Mitgliedern der Geschäftslei-
tung und wird deshalb als Vergütungs- und Nominations-
ausschuss (VNA) bezeichnet.

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des VNA 
einzeln. Wählbar sind nur Mitglieder des Verwaltungsrats. 
Die Amtsdauer aller Mitglieder des VNA endet mit dem 
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversamm-
lung. Eine Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied 
des VNA während der Amtsdauer aus, so kann der Verwal-
tungsrat für die verbleibende Amtsdauer ein neues Mit-
glied ernennen.

Der VNA besteht zurzeit aus drei Mitgliedern: Dr. Ralph 
Lewin (Vorsitz), Dr. Andreas Sturm und Christine Keller. 
Die Zusammensetzung des VNA hat sich in der Berichtspe-
riode verändert. Am 20.04.2017 neu in den VNA gewählt 
wurde Christine Keller, die Dr. Jacqueline Henn Overbeck 
ersetzt. 

Der VNA hat die Aufgabe, alle Personalangelegenheiten, 
die in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats fal-
len, vorzubereiten und dem Verwaltungsrat die erforder-
lichen Anträge zur Beschlussfassung vorzulegen. Insbeson-
dere behandelt der VNA in diesem Sinne die folgenden 
Angelegenheiten:
• �Anstellung und Entlassung der Mitglieder der Geschäfts-

leitung;
• �generelle Vergütungspolitik und ein darauf abgestimm-

tes Vergütungsmodell;
• �Anpassungen des Vergütungsreglements zur Regelung 

der den Mitarbeitenden zustehenden Entschädigungen 
sowie des Economic-Profit-Cash-Plan-Reglements als 
integrierenden Bestandteil des Vergütungsreglements;

• �Anpassungen des Reglements über die Entschädigung 
der Verwaltungsratsmitglieder;

• �jährliche Festlegung der Eckwerte der Personalpolitik;
• jährliche Festlegung des Bonuspools;
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• �jährliche Festlegung des vergütungsrelevanten EP-Ziels 
innerhalb des Planungsprozesses sowie insbesondere der 
Differenz zwischen den EP-Werten, ab welchen sich die 
maximale und die minimale Auszahlung ergeben;

• �Festlegung der Bandbreiten und der Richtwertboni in-
nerhalb dieser Bandbreiten für die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung, der Regionenleitungen sowie der Leitung 
Beratungscenter;

• �Entwurf für den jährlichen Vergütungsbericht als Teil des 
Geschäftsberichts;

• �konkrete Vorschläge für die jährliche Genehmigung der 
maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen für den 
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung durch die Ge-
neralversammlung;

• �Ausrichtung von Spontanprämien und Gelegenheitsver-
gütungen im Gesamtbetrag von über 1 000 000 CHF;

• �personelle Zusammensetzung und Funktionsverteilung 
im Verwaltungsrat unter Vorbehalt zwingender gesetz-
licher, statutarischer und aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen;

• �Abschluss von bzw. Anschluss an Gesamtarbeitsverträge 
mit repräsentativen Personalorganisationen;

• �Anpassungen der Grundzüge der Pensionskassenrege-
lungen und Anpassungen mit finanziellen Auswirkungen 
für die Bank Cler als Arbeitgeberin.

Über die Wahl und die Entlassung von Mitgliedern der  
Direktion beschliesst der Verwaltungsrat in der Regel  
direkt auf Antrag der Geschäftsleitung ohne Vorberatung 
durch den VNA.

In eigener Kompetenz entscheidet der VNA abschliessend 
in den folgenden Angelegenheiten:
• �Festsetzung der konkreten einzelnen Vergütungen wie 

individuelle Grundsaläre, Spesenpauschalen und varia-
ble Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung, 
die Regionenleitungen, die Leitung Beratungscenter so-
wie für alle Mitarbeitenden, deren individuelle Total Com-
pensation für ein bestimmtes Geschäftsjahr den Betrag 
von 300 000 CHF voraussichtlich übersteigt;

• �Ausrichtung von Spontanprämien und Gelegenheitsver-
gütungen im Gesamtbetrag von 100 000 CHF bis maxi-
mal 1 000 000 CHF;

• �Genehmigung von Antrittsentschädigungen für Mitglie-
der der Geschäftsleitung und für übrige Mitarbeitende, 
die im Einzelfall den Betrag von 50 000 CHF überstei-
gen, soweit solche gemäss den zwingenden gesetzlichen 
und statutarischen Bestimmungen nicht unzulässig sind;

• �Festlegung der wesentlichen Bedingungen der Arbeits-
verträge der Mitglieder der Geschäftsleitung und für  
deren Beendigung;

• �Entscheid über die Ausschüttung von Mitteln aus der  
Reserve;

• �Entscheid für die Mitglieder der Geschäftsleitung, die 
Regionenleitungen, die Leitung Beratungscenter sowie 
für alle Mitarbeitenden, deren individuelle Total Com-
pensation für ein bestimmtes Geschäftsjahr den Betrag 
von 300 000 CHF voraussichtlich übersteigt, über die Aus-
richtung eines Pro-rata-Anspruchs auf den nicht aufge-

schobenen Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung in 
besonderen Fällen, wie z.B. bei Invalidität, Tod oder Pen-
sionierung des Arbeitnehmers oder bei Kündigung des 
Arbeitgebers ohne wichtigen Grund;

• �Entscheid für die vorgenannten Personen über den Ver-
fall aufgeschobener Vergütungen gemäss Economic-Pro-
fit-Cash-Plan-Reglement, über die Ausrichtung eines 
Pro-rata-Anteils der aufgeschobenen Vergütung bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses und über die Aufhe-
bung von Sperrfristen bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses gemäss Economic-Profit-Cash-Plan-Reglement;

• �Entscheid im Zusammenhang mit noch aufgeschobenen 
Vergütungen in Form von Aktien der Bank Cler über eine 
allfällige Aufhebung der aufgeschobenen Vergütung und 
der Sperrfristen der Aktien bei Freistellung von Mitglie-
dern der Geschäftsleitung nach Massgabe der Bestim-
mungen des Vergütungsreglements;

• �Genehmigung der Spesenregelung und des Zusatz-Spe-
senreglements für das leitende Personal;

• �Entscheid über die Ausrichtung von zusätzlichen Renten 
an Mitglieder der Geschäftsleitung in Sonderfällen ge-
mäss Art. 31 Abs. 2 der Statuten;

• �Bewilligung von zusätzlichen Tätigkeiten der Mitglieder 
der Geschäftsleitung gemäss Art. 32 der Statuten sowie 
Entscheid über eine allfällige Ablieferungspflicht von Ver-
gütungen für solche zusätzlichen Tätigkeiten;

• �Genehmigung von Aufhebungsvereinbarungen mit Mit-
gliedern der Geschäftsleitung.

Für die Mitglieder des Verwaltungsrats besteht das «Regle-
ment über die Entschädigungen der Verwaltungsratsmit-
glieder». In diesem Reglement werden die einzelnen  
Elemente der Gesamtentschädigung festgelegt und Ver-
fahrensaspekte geregelt. Die Festlegung der Höhe der ein-
zelnen Elemente der Gesamtentschädigung liegt im  
Ermessen des Verwaltungsrats. Der Präsident bzw. die 
Präsidentin des Verwaltungsrats tritt bei der Beratung und 
der Beschlussfassung im VNA in den Ausstand, wenn seine 
bzw. ihre persönliche Vergütung für die Verwaltungsratstä-
tigkeit behandelt wird und entsprechende Anträge an den 
Verwaltungsrat vorbereitet oder beschlossen werden. 

Für die Mitglieder der Geschäftsleitung besteht das 
«Reglement über die an die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen auszurichtenden Vergütungen (Vergütungsregle-
ment)». Der VNA legt die Saläre, Entschädigungen, Er-
folgsbeteiligungen und Pensionskassenregelungen für die 
Mitglieder der Geschäftsleitung individuell fest, wobei das 
Vergütungsreglement den Rahmen für diese Entschei-
dungskompetenz setzt. 

Der Präsident bzw. die Präsidentin des Verwaltungsrats 
legt in Abstimmung mit dem VNA jährlich die Zielverein-
barung mit dem bzw. der Vorsitzenden der Geschäftslei-
tung fest, beurteilt die entsprechende Zielerreichung und 
stellt dem VNA Antrag zur Entscheidung betreffend vari-
able Vergütung. Soweit sich die Entscheidung auf die Be-
urteilung von qualitativen Elementen mit Ermessensspiel-
raum bezieht, tritt er bzw. sie in den Ausstand. Zudem 
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nimmt der Präsident bzw. die Präsidentin des Verwal-
tungsrats die vom Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung vorgenommene Beurteilung der Zieler-
reichung der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder entge-
gen und stellt dem VNA Antrag zur Entscheidung betref-
fend variable Vergütung.

Das Competence Center Personal erstellt einen jährlichen 
internen Vergütungsbericht zur Umsetzung des Vergü-
tungsreglements, der vom VNA kommentiert und dem 
Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird.

Im Berichtsjahr fanden im Januar, Februar, März, Mai, Juni, 
August, September, Oktober, November und Dezember 
insgesamt 15 Sitzungen des VNA statt, wovon drei aus-
serordentliche Sitzungen, eine Sitzung mittels Telefonkon-
ferenz und zwei Sitzungen gemeinsam mit dem VNA der 
BKB durchgeführt wurden. Die Sitzungen dauerten in der 
Regel zwischen einer und vier Stunden. Die ausserordent-
lichen Sitzungen standen im Zusammenhang mit der per-
sonellen Veränderung bei der Funktion des Vorsitzenden 
der Geschäftsleitung sowie der Neubesetzung der Leitung 
Geschäftsbereich Vertrieb und die beiden gemeinsamen 
Sitzungen mit dem VNA der BKB im Zusammenhang mit 
der Pensionskasse und der Lohnpolitik. An acht Sitzungen 
wurden externe Berater beigezogen, wovon drei Sitzun-
gen mit der Rekrutierung des neuen Leiters Geschäftsbe-
reich Vertrieb und fünf Sitzungen mit dem wertorientier-
ten Vergütungssystem im Zusammenhang standen.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen an den Sit-
zungen des VNA grundsätzlich nicht teil; der bzw. die Vor-
sitzende der Geschäftsleitung sowie der Leiter des Com-
petence Center Personal werden in der Regel zur Teilnahme 
mit beratender Stimme eingeladen.

3 �Vergütungspolitik und  
Vergütungsmodell

3.1 Grundsätze
Die Vergütungspolitik der Bank Cler ist am langfristigen 
und nachhaltigen Erfolg ausgerichtet. Sie zielt darauf ab, 
ausgewiesene, hoch qualifizierte Führungspersönlichkei-
ten zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden, in-
dem hervorragende Leistungen anerkannt und belohnt 
werden. Die Struktur und die Höhe der Vergütung sollen 
mit der Risikopolitik der Bank Cler übereinstimmen und 
das Risikobewusstsein fördern. Aus diesem Grund wird bei 
der Geschäftsleitung ein Teil der Gesamtentschädigung 
in einem Economic-Profit-Cash-Plan mit einer mehrjäh-
rigen Sperrfrist vorgemerkt und beim Verwaltungsrat ein 
Teil der Gesamtentschädigung in Form von Aktien der Bank 
Cler ausbezahlt, die jeweils während fünf Jahren gesperrt 
sind. Für den Ausgabepreis der Aktien ist grundsätzlich de-
ren Börsenkurs zum Zeitpunkt der Zuteilung massgebend, 
wobei die Ausgabe der Aktien unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Regelungen der Steuerbehörden zu einem 

reduzierten Preis erfolgt. Die Höhe der Gesamtentschä-
digung ist auf die jeweilige Funktion des entsprechenden 
Mitglieds des Verwaltungsrats ausgerichtet.

Das Vergütungsmodell für die Geschäftsleitung wurde 
letztmals im Jahr 2015 mit Wirkung ab 01.01.2016 zur 
Unterstützung der neuen strategischen Ausrichtung der 
Bank und im Sinne einer guten Governance-Praxis ange-
passt.

Das Vergütungsreglement beschränkt die absoluten 
Höchstbeträge für die einem Mitarbeiter oder einer Mit-
arbeiterin pro Geschäftsjahr zustehende Gesamtvergü-
tung (höchstens 1,2 Mio. CHF arbeitgeberseitige Vollkos-
ten).

3.2 Verwaltungsrat
Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten 
Auslagen und beziehen für ihre Tätigkeit von der Gesell-
schaft oder von direkt oder indirekt kontrollierten Unter-
nehmen eine Vergütung, deren maximale Höhe von der 
Generalversammlung jährlich und prospektiv für das je-
weils nächste Geschäftsjahr gesamthaft für den Verwal-
tungsrat genehmigt werden muss.

Die Höhe der einzelnen Elemente der Gesamtentschädi-
gung für die Mitglieder des Verwaltungsrats wurde im Zuge 
der neuen Governance-Struktur mit der Bildung eines  
eigenen Prüfungsausschusses (siehe dazu Ziffer 3.5  
Corporate-Governance-Bericht, Seite 78 ff.) vom Verwal-
tungsrat am 22.02.2017 überprüft und es wurden gewisse 
grundlegende Änderungen mit Wirkung per 21.04.2017 
vorgenommen. Im Wesentlichen wurde die für den Präsi-
denten bzw. die Präsidentin des Verwaltungsrats vorgese-
hene Infrastrukturpauschale in das Honorar des Präsiden-
ten bzw. der Präsidentin des Verwaltungsrats integriert. 
Zudem wurden die Zusatzkomponenten für den Vorsitz 
und die Mitgliedschaft in den Ausschüssen vereinheitlicht 
und die Zuteilung von Aktien als Zusatzkomponente für 
die Ausschüsse gestrichen. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine funkti-
onsspezifische Gesamtentschädigung. Diese besteht aus 
einer Barentschädigung in Form einer Funktionspauschale, 
aus Sitzungsgeldern und gegebenenfalls Reiseentschädi-
gungen sowie aus der Zuteilung einer festen Anzahl von 
Aktien der Bank Cler mit einer Sperrfrist von fünf Jahren. 
Die Funktionspauschale wird vierteljährlich per Quartals- 
ende ausbezahlt. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
können ausserdem pro Kalenderjahr Weiterbildungskos-
ten, die für die Tätigkeit als Verwaltungsrat nützlich sind, 
bis maximal 1 500 CHF ersetzt werden, wobei diese Über-
nahme von Weiterbildungskosten keinen Vergütungscha-
rakter hat. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Anspruch auf 
die für Bankmitarbeitende üblichen Sonderkonditionen für 
Bankgeschäfte. Weitere Honorare und Vergütungen wer-
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den nicht ausgerichtet. Optionsprogramme bestehen 
keine. Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
enthält keine erfolgsabhängige Entschädigungskompo-
nente.

Die letzte Überprüfung der Elemente der Gesamtentschä-
digung für die Mitglieder des Verwaltungsrats fand am 
12.12.2017 mit Wirkung ab 01.01.2018 statt. Es wurden 
dabei weitere Vereinfachungen vorgenommen. So wurde 
die Entschädigung in eine für alle Mitglieder des Verwal-
tungsrats gleich hohe Grundpauschale und in Funktions-
pauschalen unterteilt, wobei neu eine Pauschale für «Füh-
rungsaufsicht Interne Revision» geschaffen wurde. Ferner 
wurde die Entschädigung für die Arbeit in den Ausschüs-
sen reduziert und die Sitzungsgelder wurden in die Pau-
schalen integriert. Schliesslich wurden die Reiseentschä-
digung und die Übernahme von Weiterbildungskosten 
gestrichen. Trotz dieser Änderungen wird die Gesamtent-
schädigung des Verwaltungsrats in etwa konstant blei-
ben. 

3.3 Geschäftsleitung
Die Mitglieder der Geschäftsleitung haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten 
Auslagen und beziehen für ihre Tätigkeit von der Gesell-
schaft oder von direkt oder indirekt kontrollierten Unter-
nehmen eine Vergütung, deren maximale Höhe von der 
Generalversammlung jährlich und prospektiv für das je-
weils nächste Geschäftsjahr gesamthaft für die Ge-
schäftsleitung genehmigt werden muss. Die genehmigte 
Gesamtvergütung der Geschäftsleitung kann gemäss Art. 
29 Abs. 2 der Statuten für jedes Mitglied der Geschäfts-
leitung, das nach dem Genehmigungsentscheid ernannt 
wurde, für die entsprechenden Geschäftsjahre um maxi-
mal 30% erhöht werden, ohne dass eine Genehmigung 
der Generalversammlung benötigt wird.

Für die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung sind insbesondere folgende Kriterien mass-
gebend:
• �die funktionsbezogenen Anforderungen an Ausbildung, 

Erfahrung und Persönlichkeit;
• �die Verantwortung;
• �das Marktumfeld, d.h., die Vergütungen sind so anzuset-

zen, dass einerseits die für die Geschäftstätigkeit erfor-
derlichen und geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gewonnen und gehalten werden können und dass 
andererseits die Ausrichtung unnötig hoher und im Markt- 
umfeld nicht gerechtfertigter Vergütungen vermieden 
wird;

• �die individuellen Fähigkeiten, die individuelle Leistungs-
bereitschaft und die individuelle Zielerreichung;

• �der Unternehmenserfolg.

Die Gesamtentschädigung der Mitglieder der Geschäfts-
leitung besteht aus:
• �einem Grundsalär samt Spesenpauschale;
• �einer erfolgsabhängigen Vergütung;

• �Vergünstigungen durch branchenübliche Mitarbeiterkon-
ditionen;

• �gesetzlich und reglementarisch vorgesehenen Sozialleis-
tungen und Lohnnebenleistungen einschliesslich zusätz-
licher arbeitgeberseitiger Beiträge in einen Sparplan der 
Pensionskasse;

• �statutarisch oder gesetzlich zulässigen weiteren Leistun-
gen, wie die Gewährung von Krediten, Darlehen und  
Sicherheiten zu Mitarbeiterkonditionen;

• �Lohnnebenleistungen, wie Vergünstigungen auf Bank 
Cler Produkten, Weiterbildungsbeiträgen, Sonderprä-
mien, Firmenfahrzeug und dergleichen; 

• �einer allfälligen Entschädigung bei Stellenantritt für An-
sprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber, die ei-
nem neuen Mitglied der Geschäftsleitung zugestanden 
hätten, wenn es nicht das Unternehmen gewechselt 
hätte.

3.3.1 Grundsalär
Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten für ihre  
Tätigkeit ein festes Grundsalär, das jährlich in 13 Monats-
raten in bar ausbezahlt wird. Die Festlegung der Höhe des 
Grundsalärs steht innerhalb des im Vergütungsreglement 
gesetzten Rahmens im Ermessen des VNA und wird jeweils 
im Januar überprüft. Die Spesenpauschale wird in einem 
separaten Spesenreglement geregelt, das von der Steuer-
verwaltung des Kantons Basel-Stadt genehmigt wurde. Der 
VNA orientiert sich dabei an den in Ziffer 3.1 genannten 
Grundsätzen und den im Vergütungsreglement aufgeführ-
ten Kriterien. Die Mitglieder der Geschäftsleitung haben 
zudem Anspruch auf ein Firmenfahrzeug.

Die von den Mitgliedern der Geschäftsleitung bei der 
Wahrnehmung von externen Mandaten, die sie im  
Interesse der Bank Cler ausüben, erhaltenen Entschädi-
gungen in Form von VR-Honoraren u. dgl. gehen vollum-
fänglich zugunsten der Bank Cler und werden in der  
Erfolgsrechnung unter dem anderen ordentlichen Ertrag 
verbucht.

3.3.2 �Erfolgsabhängige Vergütung
Richtwertbonus
Neben dem festen Grundsalär erhalten die Mitglieder der 
Geschäftsleitung auf Basis eines individuell festgelegten 
Richtwertbonus eine erfolgsabhängige Vergütung. Die  
individuellen Richtwertboni werden pro Mitglied der  
Geschäftsleitung unter Berücksichtigung der Gesamtver-
gütungsstrukturen der Bank, der Anforderungen an die 
Position, der mit der Funktion verbundenen Verantwor-
tung und der Funktionsstufe durch die Bank bestimmt und 
regelmässig überprüft.

Leistungsmessung
Seit 2016 wird der Economic Profit als Bemessungs-
grundlage für den Gesamtbonuspool bei der Bank Cler 
genutzt. Dabei wird die operative Geschäftsleistung um 
alle eingegangenen Risiken korrigiert, um den Erfolg der 
Bank Cler aus langfristiger und nachhaltiger Perspektive 
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in der variablen Vergütung der Geschäftsleitung zu ver-
ankern.

Die Leistungen der Mitglieder der Geschäftsleitung wer-
den grundsätzlich anhand der Erreichung der Gesamt-
bank-, Bereichs- und individuellen Ziele beurteilt. Die Ziele 
beziehen sich auf finanzielle und nicht finanzielle Steue-
rungsgrössen und richten sich insbesondere auf den Eco-
nomic Profit sowie, abhängig von der jeweiligen Funktion, 
auf konkrete Kennzahlen aus der Vertriebsentwicklung, 
dem Prozessmanagement, dem Risikomanagement und 
der Compliance sowie weiteren strategischen Projekten 
aus. Die Ziele und die Gewichtung der einzelnen Elemente 
werden für den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung vom Präsidenten bzw. der Präsidentin des 
Verwaltungsrats in Abstimmung mit dem VNA und für die 
übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung vom bzw. von der 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung in Abstimmung mit 
dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des Verwaltungs-
rats und dem VNA bestimmt. Sowohl die Ziele als auch 
deren Gewichtung können von Jahr zu Jahr variieren. Für 
das Performancejahr 2017 wurden die Economic-Pro-
fit-bezogenen Ziele für die Mitglieder der Geschäftslei-
tung sowie die spezifischen Bereichsziele und die individu-
ellen Ziele mit je 50% gewichtet.

Werden sowohl das Economic-Profit-Ziel auf Gesamt- 
bankebene als auch die Bereichs- und individuellen Ziele 
zu 100% erfüllt, entspricht dies für die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe 
des Richtwertbonus. Bei Unter- oder Übererfüllung der 
Ziele kann die erfolgsabhängige Vergütung entsprechend 
auf 0% bis 150% des Richtwertbonus herunter- bzw. he-
raufgesetzt werden, beträgt aber maximal 100% der fes-
ten Vergütung.

Im Verhältnis zum Basissalär (inkl. Spesenpauschale, An-
teil Firmenfahrzeug sowie Sozial- und Vorsorgeleistungen) 
betrug der Richtwertbonus im Berichtsjahr bei der Vorsit-
zenden der Geschäftsleitung rund 42% und bei den übri-
gen Mitgliedern der Geschäftsleitung (René Saluz und  
Daniel Rüegger) rund 30%.

Auszahlung
Während ein Teil der erfolgsabhängigen Vergütung sofort 
in bar ausbezahlt wird, unterliegt ein weiterer Anteil (Eco-
nomic-Profit-Cash-Plan) einer Sperrfrist von vier Jahren, 
um die Mitglieder der Geschäftsleitung an der zukünfti-
gen Entwicklung und den Risiken zu beteiligen. In Abhän-
gigkeit der Funktionsstufe beträgt dieser Anteil für den 
Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende der Geschäftsleitung 
35% und für die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung 
25% der erzielten erfolgsabhängigen Vergütung. Der aus-
zurichtende Betrag hängt von der Entwicklung des Eco-
nomic Profit über die vierjährige Performanceperiode ab. 
Dabei wird der zu Beginn der Vierjahresperiode für das 
vierte Jahr geplante Economic Profit mit dem tatsächlich 
erreichten verglichen. Der im langfristigen Economic- 
Profit-Cash-Plan vorgemerkte Betrag wird mit dem rele-

vanten Economic-Profit-Auszahlungsfaktor multipliziert. 
Der Auszahlungsbetrag ist dabei sowohl gegen unten auf 
50% als auch gegen oben auf 150% des zugeteilten Werts 
begrenzt. Im Verhältnis zum Basissalär (inkl. Spesenpau-
schale, Anteil Firmenfahrzeug sowie Sozial- und Vorsor-
geleistungen) betrug die erfolgsabhängige Vergütung im 
Berichtsjahr bei der Vorsitzenden der Geschäftsleitung 
rund 42% und bei den übrigen Mitgliedern der Geschäfts-
leitung (René Saluz und Daniel Rüegger) rund 32%.

Die Auszahlung der variablen und erfolgsabhängigen Ver-
gütung setzt grundsätzlich ein ungekündigtes Arbeitsver-
hältnis voraus. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aufgrund Pensionierung, dauerhafter Arbeitsunfähigkeit 
oder Tod, durch Kündigung durch das Mitglied der  
Geschäftsleitung, durch den Arbeitgeber, ohne dass das 
Mitglied der Geschäftsleitung hierfür einen Grund gesetzt 
hat, kann, auch bei einer allfälligen Freistellung, ein Pro- 
rata-Anteil der variablen Vergütung ausgerichtet werden. 

Die Auszahlung der aufgeschobenen Vergütung kann vom 
VNA ganz oder teilweise aufgehoben werden, wenn wäh-
rend der Periode des Aufschubs nachträglich negative  
Erfolgsbeiträge auf Gesamtbank-, Bereichs- oder indivi-
dueller Ebene auftreten, das Mitglied der Geschäftslei-
tung sich individuelles Fehlverhalten zuschulden kommen 
lässt oder die angemessene Risikotragfähigkeit, Eigenmit-
tel- und Liquiditätsausstattung der Gesamtbank nicht si-
chergestellt ist. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aufgrund Pensionierung, dauerhafter Arbeitsunfähigkeit 
oder Tod, durch Kündigung durch das Mitglied der Ge-
schäftsleitung, durch den Arbeitgeber, ohne dass das Mit-
glied der Geschäftsleitung hierfür einen Grund gesetzt hat, 
wird der aufgeschobene Betrag gemäss Economic-Pro-
fit-Cash-Plan-Reglement grundsätzlich pro rata bemes-
sen. Dem VNA bleibt in ausserordentlichen Fällen ein ab-
weichender Entscheid vorbehalten. 

Ein weiterer Teil der erfolgsabhängigen Vergütung wird in 
Form des Sparplans der Pensionskasse ausgerichtet. Diese 
Beiträge umfassen bei allen Mitgliedern der Geschäftslei-
tung 20% der erfolgsabhängigen Vergütung.

Das Vergütungsreglement enthält zudem absolute 
Höchstbeträge für die einem Mitarbeiter oder einer Mit-
arbeiterin pro Geschäftsjahr zustehende Gesamtvergü-
tung (höchstens 1,2 Mio. CHF der arbeitgeberseitigen Voll-
kosten) und eine Begrenzung des Anteils der variablen 
Entschädigung (höchstens 100% der festen Vergütung).

4 �Weitere vergütungsrelevante 
Aspekte

4.1 Darlehen und Kredite
Gemäss Art. 23 und 30 der Statuten ist die Gesamtsumme 
der ausstehenden Darlehen und Kredite an Mitglieder des 
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, einschliesslich 
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der Gewährung von Sicherheiten zugunsten von diesen 
Personen, auf den Betrag von je 1 Mio. CHF pro Organ be-
grenzt. Bei der Berechnung dieser Gesamtsumme werden 
die von der Gesellschaft gehaltenen banküblichen Sicher-
heiten im Rahmen der bei der ordentlichen Geschäftstä-
tigkeit angewandten Belehnungsgrenzen abgezogen.

Darlehen und Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrats 
und der Geschäftsleitung, einschliesslich der Gewährung 
von Sicherheiten zugunsten von diesen Personen, dürfen 
grundsätzlich nur zu marktgängigen Konditionen gewährt 
werden und dürfen keine überdurchschnittlichen Risiken 
für die Gesellschaft nach sich ziehen. Mitarbeiterkonditi-
onen auf Darlehen und Krediten gelten als marktgängige 
Konditionen.

Der Verwaltungsrat erlässt detaillierte Bestimmungen für 
die Gewährung von Organkrediten und trägt dabei auch 
den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Banken Rech-
nung. 

Der Risikoausschuss entscheidet über Organkredite, die 
nicht zu den in Reglementen und Weisungen für das Kun-
dengeschäft konkretisierten üblichen Geschäftsbedingun-
gen und Konditionen gewährt werden (Exceptions to Po-
licy). Zudem informiert der Risikoausschuss den VNA über 
die Bewilligung bzw. die Ablehnung von bestimmten  
Organkrediten an die Mitglieder des Verwaltungsrats und 
der Geschäftsleitung.

4.2 Vorsorgeleistungen und Renten
Alle Mitarbeitenden der Bank Cler sind der Pensionskasse 
der Basler Kantonalbank angeschlossen. Für Mitglieder 
der Geschäftsleitung kann die Bank Cler zusätzliche ar-
beitgeberseitige Beiträge in einen Sparplan der Pensions-
kasse ausrichten. Die Einzelheiten von solchen zusätzli-
chen Beiträgen in die unabhängige Vorsorgeeinrichtung 
werden im Vergütungsreglement festgelegt und sind Be-
standteil der Gesamtvergütung, die der Genehmigung 
durch die Generalversammlung unterliegt. Für die an die 
Verwaltungsratsmitglieder ausgerichteten Entschädigun-
gen werden keine Pensionskassenbeiträge bezahlt; hinge-
gen werden für diese Entschädigungen die gesetzlich vor-
geschriebenen Sozialbeiträge (v.a. AHV/IV/EO) entrichtet.

Gemäss Art. 31 der Statuten kann die Gesellschaft in be-
sonderen Situationen zusätzliche Renten direkt an ehe-
malige Mitglieder der Geschäftsleitung ausrichten wie 
auch Leistungen an die Pensionskasse zur Finanzierung 
einer Übergangsrente bei vorzeitiger Pensionierung erbrin-
gen. Deren Wert pro Mitglied darf den Gesamtbetrag der 
letztmals an dieses Mitglied ausbezahlten Jahresvergü-
tung nicht übersteigen. Der Wert der Rente wird gemäss 
anerkannten versicherungsmathematischen Regeln ermit-
telt. In der Berichtsperiode wurden keine zusätzlichen Ren-
ten beschlossen bzw. ausgerichtet.

4.3 �Vertragliche Regelung mit nicht exekutiven  
Mitgliedern des Verwaltungsrats

Mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden keine 
vertraglichen Vereinbarungen über die Vergütung abge-
schlossen.

4.4 �Arbeitsverträge mit Mitgliedern der  
Geschäftsleitung

Gemäss Art. 28 der Statuten können die Arbeitsverträge 
der Mitglieder der Geschäftsleitung befristet oder unbe-
fristet ausgestaltet sein. Die Kündigungsfrist bei unbefris-
teten Arbeitsverträgen beträgt maximal zwölf Monate. 
Die maximale Dauer der befristeten Arbeitsverträge der 
Mitglieder der Geschäftsleitung beträgt zwölf Monate. 
Eine Erneuerung ist zulässig.

Die Verträge mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung se-
hen eine Kündigungsfrist von vier bis sechs Monaten vor. 
Klauseln betr. Konkurrenz- und Abwerbeverbote sind nicht 
vereinbart.

4.5 Kontrollwechselklauseln
Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln in Vereinbarun-
gen und Plänen zugunsten der Mitglieder des Verwaltungs-
rats, der Geschäftsleitung oder anderer Kadermitglieder.

4.6 Weitere Tätigkeiten innerhalb des Konzerns
Ein Teil der Verwaltungsräte ist auch im Bankrat der  
Basler Kantonalbank (BKB) vertreten. Detaillierte Infor-
mationen, auch zu den Anpassungen an der Gremiens-
truktur im Jahr 2017 und deren Gründe, sind im Corpora-
te-Governance-Bericht unter Ziffer 3 (Seite 73 ff.) und 
Ziffer 3.5 (Seite 76 ff.) enthalten.

Die BKB und die Bank Cler setzen gemeinsam einen Kon-
zern- und Strategieausschuss (KSA) ein. Die Bank Cler ist 
mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats, der das Vize-
präsidium führt, sowie einem weiteren Mitglied des Ver-
waltungsrats im KSA vertreten. Die Mehrheit des KSA be-
steht aus Mitgliedern des Bankrats, namentlich dem 
Präsidenten des Bankrats sowie zwei weiteren Mitgliedern 
des Bankrats.

Die BKB und die Bank Cler setzen eine gemeinsame  
Konzernleitung ein. Die Bank Cler ist mit der resp. dem  
Vorsitzenden der Geschäftsleitung, die bzw. der das  
Vizepräsidium führt, sowie einem weiteren vom Verwal-
tungsrat ernannten Mitglied der Geschäftsleitung vertre-
ten. Die Mehrheit der Konzernleitung besteht aus Mitglie-
dern der Geschäftsleitung der BKB, namentlich dem Chief 
Executive Officer der BKB sowie zwei weiteren vom Bank-
rat ernannten Mitgliedern der Geschäftsleitung der BKB. 
Die Mitglieder der Konzernleitung nehmen in der Regel 
auch an den Sitzungen des Konzern- und Strategieaus-
schusses teil.

Entschädigungen für Tätigkeiten in den Konzerngremien 
der BKB (z.B. Konzern- und Strategieausschuss und Stif-
tungsrat der Pensionskasse der Basler Kantonalbank) wer-
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den ausschliesslich und abschliessend von den zuständi-
gen Gremien der BKB geregelt und von der BKB 
ausgerichtet; die Bank Cler richtet für diese Tätigkeiten 
keine weitere Entschädigung aus und leistet auch keine 
Rückvergütungen an die BKB für diese Leistungen von  
Mitgliedern des Verwaltungsrats; die Vergütungen für die 
Tätigkeiten in den Konzerngremien werden von der BKB 
allein getragen.

4.7 �Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen 
ausserhalb des Unternehmens

Unter Beachtung der für Banken geltenden aufsichtsrecht-
lichen Bestimmungen ist die Anzahl der zulässigen Tätig-
keiten in obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von 
Unternehmen und anderen Rechtseinheiten, die verpflich-
tet sind, sich ins Handelsregister oder in ein entsprechen-
des ausländisches Register eintragen zu lassen, und die 
nicht durch die Gesellschaft kontrolliert werden, für Mit-
glieder des Verwaltungsrats auf zehn Mandate beschränkt, 
wobei nicht mehr als fünf Mandate auf kotierte Unter-
nehmen entfallen dürfen, und für Mitglieder der Ge-
schäftsleitung auf zehn Mandate beschränkt, wobei nicht 
mehr als zwei Mandate auf kotierte Unternehmen entfal-
len dürfen. Werden Mandate in verschiedenen Gesellschaf-
ten ein und desselben Konzerns ausgeübt, so werden diese 
jeweils als ein Mandat gezählt. 

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 
06.04.2018 die Erhöhung der Anzahl zusätzlicher zulässi-
ger Mandate für Mitglieder des Verwaltungsrats von  
bisher 10 auf neu 20 Mandate beantragen, wobei neu zwi-
schen Mandaten bei grösseren Unternehmen und Rechts-
einheiten einerseits und solchen bei Klein- und mittleren 
Betrieben, Vereinen, gemeinnützigen Organisationen und 
Personalfürsorgestiftungen andererseits unterschieden 
wird. Unverändert dürfen nicht mehr als fünf Mandate 
auf kotierte Unternehmen entfallen. 

Der Verwaltungsrat regelt das Bewilligungsverfahren und 
eine allfällige Ablieferungspflicht von Vergütungen für sol-
che zusätzlichen Tätigkeiten von Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung. Bei Mandaten, die im Interesse der Bank 
ausgeübt werden, werden die Vergütungen an die Bank 
abgeliefert.

Angaben über die konkreten Tätigkeiten und Interessen-
bindungen der Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich 
im Corporate-Governance-Bericht unter Ziffer 3.1 (Seite 
74 f.), jene der Mitglieder der Geschäftsleitung unter  
Ziffer 4.1 (Seite 89 f.).

4.8 Managementverträge
Abgesehen vom Rahmenvertrag, der eine verstärkte  
Zusammenarbeit der BKB und der Bank Cler durch die 
Zusammenlegung verschiedener Funktionen und Pro-
zesse in gemeinsamen Infrastruktur- und Geschäftsbe-
reichen vorsieht, und den konzerninternen Service Level 
Agreements mit der BKB bezüglich der ausgelagerten 
Aufgaben gibt es keine Managementverträge mit Ge-

sellschaften und Personen innerhalb oder ausserhalb des 
Konzerns BKB.

5 �Vergütungen im Berichtsjahr — 
Vergütungsbericht gemäss 
Art. 13 ff. VegüV

(Die quantitativen Angaben in den Tabellen in Ziffer 5.1, 
5.2 und 5.3 gemäss Art. 14–16 VegüV wurden von der 
aktienrechtlichen Revisionsstelle geprüft.)

5.1 �Vergütungen und Darlehen an die Mitglieder  
des Verwaltungsrats

Alle Entschädigungen werden in dem Geschäftsjahr aus-
gewiesen, dem sie wirtschaftlich zugehören. Im Gesamt-
betrag aller Entschädigungen sind die Barentschädigun-
gen, die Sachleistungen sowie die Arbeitgeberbeiträge an 
die AHV oder ähnliche staatliche Sozialversicherungen ent-
halten. Allfällige Zahlungen im Zusammenhang mit Man-
datsauflösungen werden in der Periode berücksichtigt, in 
der die Organfunktion aufgelöst wird.
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Im Jahre 2017 fanden Anpassungen an der Gremienstruk-
tur des Verwaltungsrats statt (siehe Corporate-Gover-
nance-Bericht unter Ziffer 3 (Seite 73 ff. und Ziffer 3.5  
Seite 76 ff.). Dies führte unter anderem zur Bildung eines  
eigenen Prüfungsausschusses für die Bank Cler. Der  
damit verbundene Mehraufwand konnte mit der von der 
Generalversammlung am 20. April 2017 beschlossenen 
Verkleinerung des Verwaltungsrats von neun auf sieben 
Mitglieder sowie den in Ziffer 3.2 erwähnten Anpassun-
gen an den Elementen der Gesamtentschädigung für die 
Mitglieder des Verwaltungsrats kompensiert werden. Die  
Gesamtentschädigung hat sich deshalb gegenüber dem 
Vorjahr praktisch nicht verändert. 

An die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden keine wei-
teren Vergütungen geleistet und keine nicht marktübli-
chen Darlehen und Kredite gewährt. Es wurden auch keine 
nicht marktüblichen Vergütungen oder Darlehen an  
Personen ausgerichtet, die einem Mitglied des Verwal-
tungsrats nahestehen. Es wurden ebenfalls keine Vergü-
tungen an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats aus-
gerichtet.

Aktive Mitglieder  
des Verwaltungsrats

Honorare 1) Vergütungen 
Aktien  
Bank Cler 2)

Sachleistun-
gen und wei-
tere Vergü-
tungskompo-
nenten 3)

Total  
Brutto- 
entschä- 
digung

Sozial- und 
Vorsorge- 
leistungen

Total 
Personal- 
aufwand 
2017

Total 
Personal- 
aufwand 
2016

Sicher- 
heiten/ 
Darlehen/ 
Kredite

in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF

Sturm Andreas 
Präsident (seit 20.04.2017)  142 864  5 724  –  148 588  10 617  159 205  65 677  – 
Frehner Sebastian  
Mitglied  51 418  1 908  –  53 326  3 810  57 136  41 146  – 
Goepfert Jan  
Mitglied  59 928  2 512  –  62 440  4 462  66 902  73 716  – 
Heller Barbara A. 
Mitglied (seit 20.04.2017)  58 075  1 336  –  59 411  4 245  63 656  –  – 
Keller Christine  
Mitglied  53 418  1 908  –  55 326  3 953  59 279  41 682  – 
Lewin Ralph 
Mitglied (Präsident bis 20.04.2017)  101 448  4 229  –  105 677  7 014  112 691  195 827  – 
Wunderlin Christian 4)  
Mitglied  72 755  3 403  –  76 158  –  76 158  68 768  – 
Total Vergütungen 2017  
an aktive Mitglieder  539 906  21 020  –  560 926  34 101  595 027  –  – 

Ausgeschiedene Mitglieder 
des Verwaltungsrats
Conrad Reto5)  
Mitglied (Austritt: 20.04.2017)  10 949  604  –  11 553  –  11 553  38 384  – 
Henn Overbeck Jacqueline  
Mitglied (Austritt: 20.04.2017)  16 082  795  –  16 877  1 206  18 083  52 538  – 
Tanner Martin6) 
Mitglied (Austritt: 20.04.2017)  11 949  604  –  12 553  –  12 553  38 384  – 
Total Vergütungen 2017  
an ausgeschiedene Mitglieder  38 980  2 003  –  40 983  1 206  42 189  –  – 

Total Vergütungen 2017 an aktive 
und ausgeschiedene Mitglieder  578 886  23 023  –  601 909  35 307  637 216  –  – 
Total Vergütungen 2016  555 500  30 772  –  586 272  29 850  –  616 122  – 
1)	� Funktionspauschale, Sitzungsgelder und Infrastrukturpauschale 

für den Präsidenten des Verwaltungsrats. Mit Wirkung ab 
21.04.2017 wurde die Infrastrukturpauschale in das Honorar des 
Präsidenten bzw. der Präsidentin des Verwaltungsrats integriert.

2)	� Bei der Bank Cler bestehen ausschliesslich Inhaberaktien und 
keine Wandel- oder Optionsrechte. Der wegen der Haltefrist 
reduzierte Kaufpreis für die Aktien betrug für das Geschäfts-
jahr 2017 CHF 31.80.

3)	� Vergünstigungen aus Personalkonditionen für ausstehende 
Hypothekardarlehen und Kredite.

4)	 Auszahlung der Gesamtentschädigung erfolgte  
an DiEnigma AG, Zullwil.

5)	� Auszahlung der Gesamtentschädigung erfolgte an Coop- 
Gruppe Genossenschaft, Basel.

6)	� Auszahlung der Gesamtentschädigung erfolgte an Unia, Bern.
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5.2 �Vergütungen und Darlehen an die Mitglieder  
der Geschäftsleitung

Alle Entschädigungen werden in dem Geschäftsjahr aus-
gewiesen, dem sie wirtschaftlich zugehören. Im Gesamt-
betrag aller Entschädigungen sind die Barentschädigun-
gen, die Sachleistungen sowie die Arbeitgeberbeiträge an 

die Personalvorsorgeeinrichtungen und an die AHV oder 
ähnliche staatliche Sozialversicherungen enthalten. All-
fällige Zahlungen im Zusammenhang mit der Auflösung 
von Arbeitsverhältnissen werden in der Periode berück-
sichtigt, in der die Organfunktion aufgelöst wird.

Erfolgsabhängige Vergütung

Lohn fix 1) Bar EP-Cash-
Plan 2)

Kapital-
plan 3)

Sachleistun-
gen und 
weitere Ver-
gütungs-
komponen-
ten 4)

Total  
Brutto- 
entschädi-
gung

Sozial- und 
Vorsorge-
leistungen 
Arbeit- 
geber 5)

Total 
Personal- 
aufwand 
2017

Total 
Personal- 
aufwand 
2016

Sicher- 
heiten/ 
Darlehen/ 
Kredite

in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF

Höchstverdienende Person 
2017 (Ackermann 
Hanspeter, CEO)6) 454 000 159 405 – 35 595 7 718 656 718 133 521 790 239 887 886 –
Total aktive Mitglieder 
der GL 2017 (Lienhart 
Sandra, Ackermann 
Hanspeter, Saluz René, 
Rüegger Daniel a.i.) 1 303 900 376 316 113 922 101 762 28 338 1 924 238 344 985 2 269 223 – 762 000
Total GL 2016 (Acker-
mann Hanspeter, Lienhart 
Sandra, Saluz René) 1 084 720 293 848 170 082 92 786 13 788 1 655 224 278 067 – 1 933 291 150 000
GL höchster Kredit  
(Rüegger Daniel) 612 000

Der höhere Personalaufwand  im Jahre 2017 stand im We-
sentlichen im Zusammenhang mit der Übereinkunft des 
Verwaltungsrats und des Vorsitzenden der Geschäftslei-
tung, Hanspeter Ackermann, im Juni 2017 die operative 
Verantwortung für die nächste Phase der Weiterentwick-
lung der Bank in neue Hände zu legen, weshalb Hanspe-
ter Ackermann seine Aufgabe als Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung niederlegte und für die restliche Zeit der 
Kündigungsfrist bis 31.12.2017 freigestellt wurde. Der Ver-
waltungsrat ernannte mit Wirkung per 23.06.2017 Sandra 
Lienhart, bisherige Leiterin Vertrieb und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, zur neuen Vorsitzenden der Geschäftslei-
tung. Die Nachfolge von Sandra Lienhart als Leiterin  
Vertrieb wurde interimistisch von ihrem bisherigen Stell-
vertreter Daniel Rüegger, Leiter der Region Nordwest-
schweiz, wahrgenommen. Daniel Rüegger wurde zudem 
zum interimistischen Mitglied der Geschäftsleitung er-
nannt. René Saluz, Leiter Finanzen und Risiko, wurde ad 
interim Mitglied der Konzernleitung. Damit hat sich die 

Anzahl Mitglieder der Geschäftsleitung, an die Vergütun-
gen ausgerichtet wurden, in der Zeit von Juni 2017 bis 
31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um eine Person auf 
vier Personen erhöht.

Im Rahmen einer Regelung der gegenseitigen Ansprüche 
wurde mit Hanspeter Ackermann neben der Freistellung 
u.a. vereinbart, dass für das Jahr 2017 auf der Basis eines 
Richtwertbonus von 300 000 CHF bei 100% Zielerreichung 
eine erfolgsabhängige Vergütung in der Höhe von 65% oder 
195 000 CHF ausgerichtet wird, wovon 159 405 CHF in bar 
und 35 595 CHF in Form einer Einlage in den Sparplan der 
Pensionskasse der Basler Kantonalbank. In den Economic- 
Profit-Cash-Plan 2017 wurde kein Betrag überführt. Vom 
Economic-Profit-Cash-Plan-Anspruch für das Geschäfts-
jahr 2016 von insgesamt 108 160 CHF wurde ein Pro-ra-
ta-Anteil von 25%, d.h. 27 040 CHF, unter Verzicht auf die 
Sperrfrist ausgerichtet. Der restliche Anspruch auf aufge-
schobene Vergütung im Betrag von 81 120 CHF verfiel. 

1)	� Inkl. Konzernleitungsfunktionen und Pauschalspesen.
2)	� Die erfolgsabhängige Vergütung «EP-Cash-Plan» gilt als 

aufgeschobene Vergütung (siehe Vergütungsbericht Ziffer 5.3).
3)	� Ein Teil der erfolgsabhängigen Vergütung wird in Form von 

arbeitgeberseitigen Einzahlungen in den Sparplan der 
Pensionskasse (20% der erfolgsabhängigen Vergütung) 
vergütet. 

4)	� Besteht im Wesentlichen aus den Positionen «Fahrzeuge» 
sowie «Generalabonnement», wobei der Anteil für die private 
Nutzung als Lohnbestandteil aufgerechnet wird. Im Betrag 
enthalten sind auch die Vergünstigungen aus Personalkonditio-
nen für ausstehende Hypothekardarlehen und Kredite. 

5)	� Beinhaltet auch die Sozialversicherungsleistungen auf den 
aufgeschobenen Vergütungen aus Vorperioden, die in der 
Berichtsperiode definitiv überwiesen wurden.

6)	� Das Arbeitsverhältnis mit Hanspeter Ackermann endete am 
31.12.2017, die Freistellung erfolgte am 23.06.2017. Auf 
diesen Zeitpunkt wurde Sandra Lienhart zur neuen CEO  
der Bank Cler ernannt. Daniel Rüegger, Leiter der Region 
Nordwestschweiz, rückte als Leiter Vertrieb und Mitglied der 
Geschäftsleitung a.i. nach. 
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An die Mitglieder der Geschäftsleitung wurden keine wei-
teren Vergütungen geleistet und keine nicht marktüblichen 
Darlehen und Kredite gewährt. Es wurden auch keine nicht 
marktüblichen Vergütungen oder Darlehen an Personen 
ausgerichtet, die einem Mitglied der Geschäftsleitung na-
hestehen. Es wurden ebenfalls keine Vergütungen an ehe-
malige Mitglieder der Geschäftsleitung ausgerichtet.

5.3 �Aufgeschobene Vergütungen der Mitglieder  
der Geschäftsleitung

In den beiden nachstehenden Tabellen wird ein Überblick 
über den Gesamtbetrag der aufgeschobenen Vergütungen 
vermittelt mit Angaben über den Zeitpunkt, wann eine 
aufgeschobene Vergütung dem Mitglied der Geschäfts-
leitung ausbezahlt wird resp. zur freien Verfügung steht.  
Zudem werden auch noch einmal die wesentlichen Bedin-
gungen der aufgeschobenen Vergütung dargelegt.

Wie bereits erwähnt, wird seit 2016 bei der Bank Cler der 
Economic Profit als Kennzahl zur risikoadjustierten  
Erfolgsmessung und Steuerung eingesetzt. Während ein 
Teil der erfolgsabhängigen Vergütung wie bisher sofort in 
bar ausgerichtet wird, unterliegt ein weiterer Anteil einer 
mehrjährigen Sperrfrist und wird im Economic-Pro-
fit-Cash-Plan vorgemerkt. Die Auszahlung dieses Teils der  
variablen Vergütung erfolgt im April des fünften  
Kalenderjahrs nach demjenigen Geschäftsjahr, für das 
die variable Vergütung ausgerichtet wurde. Der auszu-
richtende Betrag hängt von der Entwicklung des Econo-
mic-Profit über die vierjährige Performanceperiode.  
(1. Januar des ersten Kalenderjahrs bis 31. Dezember des 
vierten Kalenderjahrs nach demjenigen Geschäftsjahr, für 
das die variable Vergütung ausgerichtet wurde) ab. Hierzu 
wird der im langfristigen EP-Cash-Plan vorgemerkte  
Betrag mit dem relevanten EP-Auszahlungsfaktor multi-
pliziert. Der Auszahlungsbetrag ist dabei sowohl gegen 
unten auf 50% als auch gegen oben auf 150% des zuge-

teilten Werts begrenzt. Die Auszahlung der aufgeschobe-
nen Vergütung kann vom VNA ganz oder teilweise aufge-
hoben werden. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
wird der aufgeschobene Betrag grundsätzlich pro rata be-
messen (siehe dazu Ziffer 3.3.2).

1)  �Im Rahmen einer Regelung der gegenseitigen Ansprüche wurde 
mit Hanspeter Ackermann neben der Freistellung u.a. verein- 
bart, dass vom Economic-Profit-Cash-Plan-Anspruch für das 
Geschäftsjahr 2016 von insgesamt 108 160 CHF ein Pro-rata- 
Anteil von 25%, d.h. 27 040 CHF, unter Verzicht auf die 
Sperrfrist, ausgerichtet wird. Der restliche Anspruch auf 
aufgeschobene Vergütung verfiel. 

EP-Cash-Plan

Mitglieder der Geschäftsleitung

GJ 2016
Aufschub bis 
März 2021
 
in CHF

GJ 2017
Aufschub bis 
März 2022

in CHF

Total

 
in CHF

Höchstverdienende Person 
(Hanspeter Ackermann, CEO bis 22.06.2017, Austritt per 31.12.2017) 01) 0 0
Total Mitglieder der Geschäftsleitung                    
(Hanspeter Ackermann, Sandra Lienhart, René Saluz, Daniel Rüegger a.i.)  72 310 113 922 186 232

Aufgeschobene Vergütungen EP-Cash-Plan
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Mitglieder der Geschäftsleitung
GJ 2015
gesperrt bis 
12.04.20211)

Total

Ackermann Hanspeter 
CEO (bis 22.06.2017; Austritt 31.12.2017) 2 066  2 066
Lienhart Sandra 
CEO (bis 22.06.2017 Mitglied) 1 460 1 460
Saluz René 
Mitglied 804 804
Rüegger Daniel 
Mitglied a.i. (seit 23.06.2017) 396 396
Total Mitglieder der Geschäftsleitung 4 726 4 726
1)  �Aktien als aufgeschobene Vergütungen im Depot  

der Bank Cler eingebucht.

Aufgeschobene Vergütungen in Form von Aktien der Bank Cler

Bis Ende Geschäftsjahr 2015 wurde ein Teil der erfolgsab-
hängigen Vergütung in Form von Aktien der Gesellschaft 
mit einer Sperrfrist von fünf Jahren ausgerichtet. Dieser 
Teil der erfolgsabhängigen Vergütung wird zusätzlich bis 
zum 30.06. des dritten Kalenderjahrs nach demjenigen 
Geschäftsjahr, für das die erfolgsabhängige Vergütung 
ausgerichtet wurde, aufgeschoben. Erst nach Ablauf des 
Aufschubs werden die betreffenden Aktien überwiesen, 
ungeachtet dessen läuft die fünfjährige Verfügungssperre 
bis zu deren Ablauf weiter (siehe auch Ziffer 6.4 «Beteili-
gungen Mitglieder der Geschäftsleitung»).

5.4 Vergütung an die Beiräte
Auf Konzernstufe setzen die BKB und die Bank Cler einen 
Beirat Nachhaltigkeit ein. Er hat eine beratende Funktion 
und steht den Gremien der BKB und der Bank Cler bei ethi-
schen, sozialen und ökologischen Fragestellungen zur 
Seite. Er begleitet mit der fachlichen und persönlichen 
Kompetenz seiner Mitglieder das Engagement der Bank 
im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens und wirkt an 
dessen Weiterentwicklung mit. Der Beirat Nachhaltigkeit 
ist kein Organ der BKB oder der Bank Cler. Er setzt sich 
aus unabhängigen externen Persönlichkeiten zusammen. 
Unter dem Vorsitz von Raphael Richterich wirken Barbara 
Ludwig, Beat Jans, Bettina Furrer und Kaspar Müller im 
Beirat Nachhaltigkeit mit.

Die Entschädigungen an die Beiräte werden seit 2016 aus-
schliesslich und abschliessend von der BKB übernommen; 
die Bank Cler richtet für diese Tätigkeiten keine weitere 
Entschädigung aus und leistet auch keine Rückvergütun-
gen an die BKB für diese Leistungen. Für Details zu den 
Entschädigungen wird auf den Vergütungsbericht der BKB 
verwiesen. Übernimmt ein Mitglied Aufgaben auf Man-
datsbasis (z.B. Beratung oder Expertise), die nicht im üb-
lichen Rahmen des Mandats als Mitglied des Beirats lie-
gen, werden diese gesondert entschädigt. Anträge für 
Aufträge auf Mandatsbasis werden von der Fachstelle 
Nachhaltigkeit an die Konzernleitung gerichtet und sind 

durch die Konzernleitung zu bewilligen. In der Berichtspe-
riode hat die Bank Cler keine Direktmandate an Mitglie-
der des Beirats erteilt. 

Die Bank Cler hat keine Darlehen und Kredite an die Mit-
glieder des Beirats ausgerichtet. 

Es wurden auch keine nicht marktüblichen Vergütungen 
oder Darlehen an Personen ausgerichtet, die einem Bei-
rat nahestehen.
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5.5 Prüfung durch die Revisionsstelle
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6 Bestand der Beteiligungen

6.1 Beteiligungen der Basler Kantonalbank
Die BKB hielt per 31.12.2017 einen Stimmrechtsanteil von 
75,8%. Obwohl zwei Vertreter des Bankrats der BKB im 
Verwaltungsrat der Bank Cler vertreten sind, wird diese 
Beteiligung grundsätzlich separat ausgewiesen und sie 
werden nicht als nahestehende Personen i.S. von Art. 663c 
Abs. 3 OR den Mitgliedern des Verwaltungsrats zugerech-
net.

6.2 Beteiligungen Mitarbeitende
Wie bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung wurde bei 
den Mitarbeitenden mit einer höheren Funktionsstufe bis 
im Geschäftsjahr 2015 ein Teil der erfolgsabhängigen Ver-
gütung in Form von Bank Cler Aktien mit einer fünfjähri-
gen Sperrfrist ausgerichtet. Per 31.12.2017 waren noch 
insgesamt 42 508  Aktien für aktive und pensionierte Mit-
arbeitende gesperrt.
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Die Mitglieder des Verwaltungsrats halten keine Wandel- 
oder Optionsrechte, die zum Bezug von Inhaberaktien be-
rechtigen.

1)	� Bei den ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats werden 
nur die gesperrten Titel aufgeführt. Die Gesellschaft hat keine 
Informationen bezüglich der frei gehaltenen Aktien.  

6.3 Beteiligungen Mitglieder des Verwaltungsrats
Per 31.12.2017 halten die Mitglieder des Verwaltungsrats 
die folgenden Beteiligungsrechte der Bank Cler: 

Aktive  
Verwaltungsräte

GJ 2012
gesperrt bis 
10.04.2018

GJ 2013
gesperrt bis 
10.04.2019

GJ 2014
gesperrt bis 
09.04.2020

GJ 2015
gesperrt bis 
12.04.2021

GJ 2016
gesperrt bis 
29.12.2022

Total freie 
Titel 

Total Aktien
Bank Cler1)

Sturm Andreas 
Präsident 
(Mitglied bis 20.04.2017) 0 0 55 109 120 284 0 284
Lewin Ralph  
Mitglied  
(Präsident bis 20.04.2017) 300 300 300 300 300 1 500 525 2 025
Frehner Sebastian 
Mitglied – – – 43 60 103 0 103
Goepfert Jan  
Mitglied 0 86 120 120 120 446 0 446
Heller Barbara A.
Mitglied – – – – – 0 0 0
Keller Christine
Mitglied 60 60 60 60 60 300 398 698
Wunderlin Christian 
Mitglied – – – 86 120 206 0 206
Total aktive Verwaltungsräte 360 446 535 718 780 2 839 923 3 762

Ausgeschiedene  
Verwaltungsräte
Conrad Reto 
Mitglied (Austritt: 20.04.2017) – – – 43 60 103 – –
Henn Overbeck Jacqueline 
Mitglied (Austritt: 20.04.2017) – – – 58 80 138 – –
Tanner Martin  
Mitglied (Austritt: 20.04.2017) 0 43 60 60 60 223 – –
Total Aktien per 31.12.2017 
der 2017 ausgeschiedenen 
Verwaltungsräte 0 43 60 161 200 464 – –
Total Aktien per 31.12.2017 
der aktiven und ausgeschiede-
nen Verwaltungsräte 360 489 595 879 980 3 303 – –

Gesperrte Aktien Bank Cler
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6.4 Beteiligungen Mitglieder der Geschäftsleitung
Per 31.12.2017 halten die Mitglieder der Geschäftsleitung 
die folgenden Beteiligungsrechte der Bank Cler:
 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung halten keine Wandel- 
oder Optionsrechte, die zum Bezug von Inhaberaktien  
berechtigen.

6.5 Beteiligungen Mitglieder des Beirats
Per 31.12.2017 halten die Mitglieder des Beirats weder 
Beteiligungsrechte der Bank Cler noch Wandel- oder Op-
tionsrechte, welche zum Bezug von Inhaberaktien berech-
tigen.

GJ 20121)

gesperrt bis 
10.04.2018

GJ 20131)

gesperrt bis 
10.04.2019

GJ 20141)

gesperrt bis 
09.04.2020

GJ 20152)

gesperrt bis 
12.04.2021

Total freie 
Titel 

Total Aktien
Bank Cler1)

Ackermann Hanspeter 
CEO (bis 22.06.2017; Austritt: 31.12.2017) – – – 2 066 2 066 n/a3) 2 066
Lienhart Sandra 
CEO (bis 22.06.2017 Mitglied) 804 888 1 670 1 460 4 822 3 995 8 817
Saluz René 
Mitglied – – – 804 804 130 934
Rüegger Daniel 
Mitglied a.i. (seit 22.06.2017) 65 164 220 396 845 106 951
Total Aktien per 31.12.2017 
der Mitglieder der Geschäftsleitung 869 1 052 1 890 4 726 8 537 4 231 12 768

1)   �Aktien im persönlichen Depot des Mitglieds der Geschäftslei-
tung eingebucht.

2)  �Aktien als aufgeschobene Vergütungen im Depot der Bank Cler 
eingebucht.

 

3)  �Hanspeter Ackermann war per Stichtag 31.12.2017 nicht mehr 
im Amt, weshalb nur noch die gesperrten Aktien ausgewiesen 
werden.

Gesperrte Aktien Bank Cler
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7 Genehmigung von Vergütungen
7.1 Genehmigungskompetenz der Generalversammlung
Mit Bezug auf die Festsetzung der Vergütungen steht der 
Generalversammlung die unübertragbare Befugnis zu, 
über die jährliche Genehmigung der maximalen Gesamt-
beträge der Vergütungen für je gesondert den Verwal-
tungsrat und die Geschäftsleitung mit bindender Wirkung 
und prospektiv für das jeweils nächste Geschäftsjahr zu 
befinden (Art. 7 Ziffer 5 der Statuten).

7.2 Genehmigte Vergütung für das Berichtsjahr 2017
Für die Vergütung des Verwaltungsrats genehmigte die 
Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017 einen 
Gesamtbetrag von 700 000 CHF. Die Gesamtentschädi-
gung für die Mitglieder des Verwaltungsrats betrug 
637 216 CHF für das Geschäftsjahr 2017.

Für die Vergütung der Geschäftsleitung genehmigte die 
Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017 einen 
Gesamtbetrag von 2 350 000 CHF. Die Gesamtentschä-
digung für die Mitglieder der Geschäftsleitung betrug 
2 269 223 CHF für das Geschäftsjahr 2017. Trotz der  
höheren Anzahl Mitglieder und dem Wechsel in der  
Position des Vorsitzes der Geschäftsleitung musste  
der Zusatzbetrag gemäss Art. 29 Abs. 2 der Statuten 
nicht in Anspruch genommen werden. 

Im nicht beanspruchten Teil der genehmigten Gesamtver-
gütung ist eine mögliche Auszahlung aus dem Economic- 
Profit-Cash-Plan von mehr als 100% berücksichtigt, wo-
bei der Auszahlungsfaktor erst nach Ablauf der vierjährigen 
Sperrfrist festgelegt wird und die tatsächliche Auszahlung 
deshalb erst im Frühling 2023 erfolgt.

7.3 �Genehmigte Vergütungen für das  
Geschäftsjahr 2018

An der ordentlichen Generalversammlung vom 20.04.2017 
wurde für das Geschäftsjahr 2018 für die Mitglieder des 
Verwaltungsrats ein maximaler Gesamtbetrag der Ver-
gütungen von 700 000 CHF und für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung ein solcher von 2 350 000 CHF geneh-
migt.

Diese genehmigte Gesamtvergütung der Geschäftsleitung 
kann gemäss Art. 29 Abs. 2 der Statuten für jedes Mitglied 
der Geschäftsleitung, das nach dem Genehmigungsent-
scheid ernannt wurde, für die entsprechenden Geschäfts-
jahre um maximal 30% erhöht werden, ohne dass eine Ge-
nehmigung der Generalversammlung benötigt wird.

7.4 �Vorschlag zuhanden der Generalversammlung für 
das Geschäftsjahr 2019

Gestützt auf die oben erwähnte Genehmigungskompe-
tenz wird der Verwaltungsrat der diesjährigen ordentli-
chen Generalversammlung vom 06.04.2018 die Anträge 
für die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des 
Verwaltungsrats sowie der Mitglieder der Geschäftslei-
tung unterbreiten.

7.4.1 �Vergütungen für die Mitglieder des  
Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer un-
veränderten maximalen Gesamtentschädigung von  
700 000 CHF für die Mitglieder des Verwaltungsrats für 
das Geschäftsjahr 2019. Bei diesem Antrag liess sich der 
Verwaltungsrat von den folgenden Überlegungen leiten:
• �Gemäss Art. 22 der Statuten erhalten die Mitglieder des 

Verwaltungsrats eine funktionsspezifische Gesamtent-
schädigung, die aus einer Barentschädigung und der Zu-
teilung von Aktien der Gesellschaft mit einer mehrjähri-
gen Sperrfrist besteht. Der Anteil und der Zeitpunkt der 
Aktienzuteilung sowie die Bewertungsmethode und die 
Dauer der Sperrfrist werden vom Verwaltungsrat fest-
gelegt. Zudem haben die Mitglieder des Verwaltungs-
rats Anspruch auf die für Bankmitarbeitende üblichen 
Sonderkonditionen für Bankgeschäfte.

• �Bei der Berechnung des Gesamtbetrages hat sich der 
Verwaltungsrat auf die Vollkosten abgestützt, die der 
Gesellschaft im Zusammenhang mit den Vergütungen 
an die Mitglieder des Verwaltungsrats entstehen.

• �Der beantragte Gesamtbetrag berücksichtigt ferner, 
dass bei unerwarteten Ereignissen ein Ad-hoc-Ausschuss 
des Verwaltungsrats gebildet werden könnte; ferner, dass 
sich der Aktienkurs der zugeteilten Inhaberaktien ändern 
kann.

7.4.2 �Vergütungen für die Mitglieder der  
Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer 
maximalen Gesamtentschädigung von 2 750 000 CHF 
(Vorjahr: 2 350 000 CHF) für die Mitglieder der Geschäfts-
leitung für das Geschäftsjahr 2019. Bei diesem Antrag liess 
sich der Verwaltungsrat von den folgenden Überlegungen 
leiten:
• �Gemäss Art. 29 der Statuten erhalten die Mitglieder der 

Geschäftsleitung eine Gesamtentschädigung, die eine 
feste Vergütung, bestehend aus dem Grundsalär und üb-
lichen Lohnnebenleistungen (z.B. Spesenpauschale, 
Funktionszulage und allfälliger Anteil an einem Firmen-
fahrzeug), und eine erfolgsabhängige Vergütung sowie 
arbeitgeberseitige Beiträge in einen Sparplan der Pensi-
onskasse, Vergünstigungen durch branchenübliche Mit-
arbeiterkonditionen und gesetzlich und reglementarisch 
vorgesehene Sozialleistungen umfasst.

• �Die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung bemisst sich 
zum einen nach der Zielerreichung beim Economic Pro-
fit, einer risikoadjustierten Kerngrösse, die die operative 
Geschäftsleistung um alle eingegangenen Risiken wie 
Markt-, Kredit-, operationelle sowie sonstige Risiken kor-
rigiert. Zum anderen wird die Leistung der Mitglieder der 
Geschäftsleitung anhand von Bereichszielen und indivi-
duellen Leistungszielen beurteilt. Der Verwaltungsrat 
legt den bei Erreichen der Ziele massgeblichen Richtwert 
der erfolgsabhängigen Vergütung fest. Bei Unter- oder 
Übererfüllung dieser Ziele kann die erfolgsabhängige Ver-
gütung entsprechend auf 0% bis 150% des Richtwerts 
herab- bzw. heraufgesetzt werden, beträgt aber maxi-
mal 100% der festen Vergütung.
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Vergütungsbericht

• �Die erfolgsabhängige Vergütung besteht aus einem bar 
auszurichtenden Teil, einem arbeitgeberseitigen Beitrag 
in einen Sparplan der Pensionskasse sowie einem weite-
ren Teil, der in einen Economic-Profit-Cash-Plan mit ei-
ner mehrjährigen Sperrfrist vorgemerkt wird und nach 
Ablauf der Sperrfrist mit einem Auszahlungsfaktor zwi-
schen 50% und 150% zur Auszahlung gelangt (für wei-
tere Details Ziffer 3.3.2).

• �Bei der Berechnung des Gesamtbetrages hat sich der 
Verwaltungsrat auf die maximal möglichen arbeitgeber-
seitigen Vollkosten gemäss Vergütungsreglement abge-
stützt, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit den 
Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung ent-
stehen können. 

• �Zudem wurde bei der Berechnung des Gesamtbetrags 
die maximal mögliche Auszahlung gemäss dem Econo-
mic-Profit-Cash-Plan berücksichtigt. Der Auszahlungs-
faktor wird erst nach Ablauf der vierjährigen Sperrfrist 
festgelegt und die tatsächliche Auszahlung erfolgt des-
halb erst im Frühling 2023.

• �Der beantragte Gesamtbetrag basiert ferner auf der An-
nahme, dass sich die derzeitige Anzahl Mitglieder der Ge-
schäftsleitung (drei) im Geschäftsjahr 2019 nicht ändern 
wird. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass die genehmigte Gesamtvergütung der Geschäfts-
leitung gemäss Art. 29 Abs. 2 der Statuten für jedes Mit-
glied der Geschäftsleitung, das nach dem Genehmi-
gungsentscheid ernannt wurde, für die entsprechenden 
Geschäftsjahre um maximal 30% erhöht werden kann, 
ohne dass eine Genehmigung der Generalversammlung 
benötigt wird.

Die eingangs erwähnte Erhöhung des Gesamtbetrages 
steht nicht im Zusammenhang mit allfälligen Lohnerhö-
hungen. Wie oben dargestellt, lässt sich der Verwaltungs-
rat von den maximal möglichen arbeitgeberseitigen Voll-
kosten leiten. Diese beinhalten auch die maximal mögliche 
variable Vergütung, die 150% des Richtwertbonus ent-
sprechen kann, und den maximal möglichen Betrag aus 
dem Economic-Profit-Cash-Plan, der nach einer Sperrfrist 
in Höhe von bis zu 150% des vorgemerkten Betrages zur 
Auszahlung kommen kann. Obwohl die Wahrscheinlich-
keit gering ist, dass die bisherige maximale Vergütung 
überschritten wird, beantragt der Verwaltungsrat der Ge-
neralversammlung der guten Ordnung halber, den maxi-
mal möglichen Betrag zu genehmigen.
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Statutarischer Einzelabschluss

Bilanz per 31.12.2017 — vor Gewinnverwendung 

Aktiven
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Veränderung  

absolut
Veränderung  

in %
Flüssige Mittel  2 008 283  1 945 502  62 781  3,2 
Forderungen gegenüber Banken  237 754  107 074  130 680  – 
Forderungen gegenüber Kunden  285 414  439 584  – 154 170  – 35,1 
Hypothekarforderungen  14 637 652  14 081 710  555 942  3,9 
Handelsgeschäft  434  435  – 1  – 0,2 
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanz- 
instrumente  546  539  7  1,3 
Finanzanlagen  131 128  104 718  26 410  25,2 
Aktive Rechnungsabgrenzungen  19 957  16 576  3 381  20,4 
Beteiligungen  23 180  23 180  –  –  
Sachanlagen  106 706  99 480  7 226  7,3 
Sonstige Aktiven  56 014  59 008  – 2 994  – 5,1 
Total Aktiven  17 507 068  16 877 806  629 262  3,7 

Total nachrangige Forderungen  –  –  –  – 
• davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht  –  –  –  – 

Passiven
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Veränderung  

absolut
Veränderung 

in %
Verpflichtungen gegenüber Banken 658 019 685 600 – 27 581  – 4,0 
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 11 967 448 11 881 179 86 269  0,7 
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanz- 
instrumente 166 27 139  – 
Kassenobligationen 37 329 64 544 – 27 215  – 42,2 
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 3 520 470 2 929 000 591 470  20,2 
Passive Rechnungsabgrenzungen 71 971 87 931 – 15 960  – 18,2 
Sonstige Passiven 20 036 20 652 – 616  – 3,0 
Rückstellungen 21 533 12 365 9 168  74,1 
Reserven für allgemeine Bankrisiken 413 226 407 577 5 649  1,4 
Gesellschaftskapital 337 500 337 500 –  –  
Gesetzliche Kapitalreserve 60 549 60 549 –  –  
Gesetzliche Gewinnreserve 250 152 248 752 1 400  0,6 
Freiwillige Gewinnreserven 107 000 95 000 12 000  12,6 
Eigene Kapitalanteile (Minusposition) – – –  – 
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 3 373 1 408 1 965  – 
Jahresgewinn 38 296 45 722 – 7 426  – 16,2 
Total Passiven 17 507 068 16 877 806 629 262  3,7 

Total nachrangige Verpflichtungen – – –  – 
• davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht – – –  –

Ausserbilanzgeschäfte
31.12.2017 

in 1000 CHF
31.12.2016 

in 1000 CHF
Veränderung  

absolut
Veränderung 

in %
Eventualverpflichtungen  26 777  25 385  1 392  5,5 
Unwiderrufliche Zusagen  375 382  378 335  – 2 953  – 0,8 
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
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Statutarischer Einzelabschluss

Erfolgsrechnung 2017

Erfolg aus dem Zinsengeschäft
2017 

in 1000 CHF
2016 

in 1000 CHF
Veränderung  

absolut
Veränderung 

in %
Zins- und Diskontertrag 228 398 244 275  – 15 877  – 6,5 
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 1 485 2 043  – 558  – 27,3 
Zinsaufwand – 55 725 – 74 492  18 767  – 25,2 
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 174 158 171 826  2 332  1,4 
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigun-
gen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft 12 715 1 936  10 779  – 
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 186 873 173 762  13 111  7,5 

    

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienst- 
leistungsgeschäft     
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft 46 314 44 354  1 960  4,4 
Kommissionsertrag Kreditgeschäft 2 303 2 777  – 474  – 17,1 
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 17 670 20 565  – 2 895  – 14,1 
Kommissionsaufwand – 11 524 – 10 943  – 581  5,3 
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 54 763 56 753  – 1 990  – 3,5 

    

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der 
Fair-Value-Option 11 488 11 142  346  3,1 

    

Übriger ordentlicher Erfolg     
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 152 431  – 279  – 64,7 
Beteiligungsertrag 1 380 1 130  250  22,1 
Liegenschaftenerfolg 506 653  – 147  – 22,5 
Anderer ordentlicher Ertrag 1 367 1 576  – 209  – 13,3 
Anderer ordentlicher Aufwand – 162 – 23  – 139  –  
Übriger ordentlicher Erfolg 3 243 3 767  – 524  – 13,9 

    
Geschäftsertrag 256 367 245 424  10 943  4,5 

    

Geschäftsaufwand     
Personalaufwand – 79 473 – 66 717  – 12 756  19,1 
Sachaufwand – 118 496 – 94 399  – 24 097  25,5 
Geschäftsaufwand – 197 969 – 161 116  – 36 853  22,9 
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibun-
gen auf Sachanlagen und immateriellen Werten – 9 032 – 7 568  – 1 464  19,3 
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberich-
tigungen sowie Verluste – 1 009 1 210  – 2 219  –  

    
Geschäftserfolg 48 357 77 950  – 29 593  – 38,0 

    
Ausserordentlicher Ertrag 8 534 2 760  5 774 –  
Ausserordentlicher Aufwand – 29 –  – 29 – 
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken – 5 649 – 16 700  11 051  – 66,2 
Steuern – 12 917 – 18 288  5 371  – 29,4 
Jahresgewinn 38 296 45 722  – 7 426  – 16,2 

    
Einmaliger Personalaufwand für die Bildung von Rückstel-
lungen für Vorsorgeverpflichtungen – 10 335 –  – 10 335  – 
Jahresgewinn (ohne Stärkung PK) 48 631 45 722  2 909  6,4 

Geschäftsbericht Bank Cler_Deutsch_3   116 01.03.2018   18:55:41



117Bank Cler – Geschäftsbericht 2017

Statutarischer Einzelabschluss

Gewinnverwendung und Dividende
2017 1)

in 1000 CHF
2016 2)

in 1000 CHF
Veränderung  

absolut
Veränderung  

in %
Jahresgewinn  38 296  45 722  – 7 426  – 16,2 
Gewinnvortrag vom Vorjahr  3 373  1 408  1 965  – 
Bilanzgewinn  41 669  47 130  – 5 461  – 11,6 
Gewinnverwendung
• Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve  1 400  1 400  –  –  
• Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven  8 500  12 000  – 3 500  – 29,2 
• Ausschüttungen aus dem Bilanzgewinn  30 363  30 357  6  0,0 
• Andere Gewinnverwendungen  –  –  –  – 
Gewinnvortrag auf neue Rechnung  1 406  3 373  – 1 967  – 58,3 

 
2017 1) 2016 2)

Pro Inhaberaktie von 20 CHF nominal
Dividende brutto                                                                                                                                            in CHF 1.80 1.80
• abzügl. eidg. Verrechnungssteuer 35%                                                                                                 in CHF 0.65 0.65
• Dividende netto                                                                                                                                          in CHF 1.15 1.15
Gutschrift Dividende am 12.04.2018 26.04.2017
1)	� Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung  

vom 06.04.2018.
2)	� Beschluss der Generalversammlung vom 20.04.2017.

Ein vollständiger statutarischer Einzelabschluss 
kann unter www.cler.ch unter dem Menüpunkt 
«Bank Cler/Investor Relations/IR-Service» be-
stellt werden.
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Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze Bank Cler  
(Statutarischer Einzelabschluss)
Grundlagen
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich 
nach den obligationenrechtlichen, bankengesetzlichen und 
statutarischen Bestimmungen sowie nach den Richtlinien 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA-Rund-
schreiben 2015/1 «Rechnungslegung Banken») und dem 
Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG. Die im 
Geschäftsbericht aufgeführten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze der Bank Cler (nach True and Fair View) 
gelangen auch für den statutarischen Einzelabschluss der 
Bank Cler zur Anwendung. Im Gegensatz zum Abschluss 
nach True and Fair View kann der statutarische Einzelab-
schluss stille Reserven enthalten.

Beteiligungen
Die Beteiligungen werden einzeln pro Gesellschaft bewer-
tet. 

Unter «Beteiligungen» werden alle im Eigentum der Bank 
befindlichen Beteiligungstitel von Unternehmen, die mit 
der Absicht der dauernden Anlage gehalten werden, un-
abhängig vom stimmberechtigten Anteil bilanziert. Alle 
Beteiligungen werden nach dem Niederstwertprinzip  
(geringerer Wert aus Anschaffungskosten abzüglich be-
triebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen und 
Marktwert) bilanziert. 

Eine Abschreibung wird als betriebswirtschaftlich notwen-
dig beurteilt, wenn der Buchwert über dem anteiligen  
Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft liegt oder sons-
tige Anzeichen einer Wertbeeinträchtigung am Bilanz-
stichtag vorliegen. Unbedeutende Beteiligungen werden 
generell sofort im Jahre des Erwerbs über die Position 
«Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschrei-
bungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten» voll-
ständig abgeschrieben. Eine Zuschreibung erfolgt bis 
höchstens zum Anschaffungswert, sofern der unter den 
Anschaffungswert gefallene Wert in der Folge wieder 
steigt. Bei nicht kotierten Gesellschaften erfolgt eine Zu-
schreibung nur, wenn sie nachhaltig ist und 500 000 CHF 
übersteigt. Die Verbuchung der Zuschreibung erfolgt über 
den «Ausserordentlichen Ertrag».

Reserven für allgemeine Bankrisiken
Die «Reserven für allgemeine Bankrisiken» sind vorsorglich 
gebildete Reserven zur Absicherung gegen Risiken im  
Geschäftsgang der Bank. Die Bildung erfolgt über die Po-
sition «Veränderungen von Reserven für allgemeine  
Bankrisiken», aufgrund einer Umbuchung von betriebs-
wirtschaftlich nicht mehr erforderlichen Wertberichtigun-
gen und Rückstellungen über die Position «Veränderungen 
von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen so-
wie Verluste» oder mittels Umbuchung von stillen Reser-
ven in der Position «Rückstellungen». Die Auflösung er-
folgt ausschliesslich über die Position «Veränderungen von 
Reserven für allgemeine Bankrisiken». Die «Reserven für 
allgemeine Bankrisiken» sind in der Bank Cler vollumfäng-
lich versteuert.

Gesetzliche Kapitalreserve, gesetzliche Gewinnreserve 
und freiwillige Gewinnreserven
Die Äufnung der «gesetzlichen Gewinnreserve» erfolgt ge-
mäss den Vorschriften des Obligationenrechts. Die Bildung 
der «freiwilligen Gewinnreserven» wird aufgrund von Sta-
tuten und/oder Beschlüssen der Generalversammlung vor-
genommen. Eine Reserve aus steuerbefreiten Kapitalein-
lagen innerhalb der «gesetzlichen Kapitalreserve» existiert 
nicht. Daher wird auf die Darstellung der Position in der 
Bilanz verzichtet.

Differenzen zwischen zufliessenden Mitteln und Buchwert 
aus der Veräusserung von eigenen Kapitalanteilen werden 
der «gesetzlichen Gewinnreserve» zugeschrieben (Mehr-
wert) bzw. belastet (Minderwert).

Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungs- 
grundsätze
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze haben für 
das abgeschlossene Rechnungsjahr gegenüber dem Vor-
jahr keine wesentlichen Änderungen erfahren.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag sind keine ausserordentlichen 
Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss 
auf die Vermögens-, die Finanz- und die Ertragslage der 
Bank Cler im vergangenen Jahr gehabt hätten.
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Geschäftsstellen
Adressen

Geschäftsbericht Bank Cler_Deutsch_3   119 01.03.2018   18:55:41



Geschäftsstellen

120Bank Cler – Geschäftsbericht 2017

per 31.12.2017

Zürich/ 
Ostschweiz

Julie  
Bernet

Romandie

Christophe  
Brun

Nordwest- 
schweiz

Achim  
Strohmeier a.i.

Basel
Achim  
Strohmeier a.i.

Basel- 
Gundeldingen
Peter-Andreas  
Hurni

Delémont
Christophe  
Berberat

Brugg
Andrea  
Kilchenmann

Aarau
Claudio  
Dello Preite

Olten
Peter 
Nardo

Mittelland

Peter  
Hofer

Ticino

Matteo 
Bonetti

Zürich
Julie  
Bernet

Rapperswil- 
Jona
Attila  
Bloder  

Wiedikon
René  
Rogalla

Oerlikon
Roland  
Hauri

Schaffhausen
Dr. Josef 
Montanari

St. Gallen
Heinz 
Kuhn

Chur
Reto 
Kühnis

Winterthur
Ralph 
Rüegg

Lausanne
Christophe  
Brun

Fribourg
Alexandre 
Pasquier

Genève
Thierry  
Jaquier

La Chaux-
de-Fonds
Pierre-André  
Stoudmann

Neuchâtel
Massimo 
Longino

Yverdon
Lionel  
Baruchet  

Sion
Christian  
Mayor

Vevey
Stéphanie 
Hayoz

Bern
Peter  
Hofer

Biel
Josef  
Walser

Solothurn
Daniel  
Wälti

Luzern
Hubert  
Renggli

Zug
Gregor  
Kälin

Thun
Stefan  
Briggen

Lugano
Matteo  
Bonetti

Lugano  
Cioccaro
Mauro  
Camozzi

Bellinzona
Fabio  
Battaglioni

Locarno
Andrea  
Maggini
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Adressen

Hauptsitz Beratungscenter

Bank Cler AG
Aeschenplatz 3
4002 Basel
061 286 21 21

Mo–Fr 8 bis 20 Uhr
0800 88 99 66
info@cler.ch

Geschäftsstellen

5001  Aarau  
Hintere Vorstadt 8  
062 836 40 80

1204 Genf 
6/8, place Longemalle 
022 818 44 44

1951 Sitten 
46, place du Midi 
027 328 15 55

4002 Basel  
Aeschenplatz 3 
061 286 21 21

1003 Lausanne 
21, rue Saint-Laurent 
021 310 34 11

4500 Solothurn 
Westbahnhofstrasse 1 
032 626 50 50

4018 Basel 
Güterstrasse 190 
061 366 58 58

6601 Locarno 
via Trevani 3 
091 759 98 88

3600 Thun 
Bälliz 59 
033 225 36 36

6501 Bellinzona
piazza Nosetto 3 
091 820 60 20

6900 Lugano 
viale C. Cattaneo 17A 
091 911 31 11

1800 Vevey 
8, rue du Théâtre 
021 925 93 20

3011 Bern 
Amthausgasse 20 
031 327 75 75

6901 Lugano 
piazza Cioccaro 3 
091 936 30 70

8400 Winterthur 
Bahnhofplatz 12 
052 269 12 22

2501 Biel 
Bahnhofstrasse 33 
032 328 81 81

6002 Luzern 
Morgartenstrasse 5 
041 226 46 46

1400 Yverdon-les-Bains 
4/6, rue du Casino 
024 424 13 40

5201 Brugg 
Neumarkt 2 
056 461 74 74

2001 Neuenburg 
3, rue du Temple-Neuf 
032 722 59 59

6304 Zug 
Alpenstrasse 9 
041 727 76 30

2301 La Chaux-de-Fonds 
30, avenue  
Léopold-Robert 
032 910 93 93

4603 Olten 
Kirchgasse 9 
062 205 47 47

8001 Zürich 
Uraniastrasse 6 
044 218 63 11

7002 Chur 
Masanserstrasse 17 
081 258 38 48

8645 Rapperswil-Jona 
Allmeindstrasse 22 
055 225 53 10

8050 Zürich Oerlikon 
Querstrasse 11 
044 317 91 91

2800 Delémont 
10, rue de la Maltière 
032 421 42 00

9001 St. Gallen 
Vadianstrasse 13 
071 227 65 65

8055 Zürich Wiedikon 
Birmensdorferstr. 308 
044 454 48 20

1700 Freiburg 
35, rue de Romont 
026 347 45 60

8201 Schaffhausen 
Vordergasse 54 
052 632 32 32
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